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Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung

der LEG Immobilien SE

am 23. Mai 2024

ISIN: DE 000LEG1110

WKN: LEG 111

LEG Immobilien SE

Düsseldorf

Eindeutige Kennung der Veranstaltung: 88df72038dd4ee11b53000505696f23c

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

wir laden Sie herzlich ein zur 

ordentlichen Hauptversammlung der LEG Immobilien SE

am Donnerstag, dem 23. Mai 2024, um 10.00 Uhr  
in das Maritim Hotel, Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf. 
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I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der 
Lageberichte der Gesellschaft und des Konzerns, des in den Lageberichten enthaltenen 
erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch (HGB)* 

und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Die genannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/
hv2024 veröffentlicht. Sie werden zudem in der Hauptversammlung vom Vorstand und – soweit es 
den Bericht des Aufsichtsrats betrifft – vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss ge-
billigt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1, 1. Halbsatz Aktiengesetz (AktG) festgestellt. 
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschluss-
fassung vorgesehen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von  
EUR 236.408.590,44 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von EUR 2,45 Dividende  
je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 181.567.726,20

Vortrag auf neue Rechnung: EUR 54.840.864,24

Bilanzgewinn: EUR 236.408.590,44

Die Dividende wird nach Wahl der Aktionäre a) in bar oder b) in Form von Aktien der Gesellschaft ge-
leistet. Der Aktionär kann sich für einen Teil seiner Aktien für die Dividende in bar und für den anderen 
Teil seiner Aktien für die Dividende in Form von Aktien entscheiden. Die näheren Details dazu sind  
in einem gesonderten Dokument zur Information gemäß Artikel 1 Abs. 4 lit. h), Abs. 5 UAbs. 1 lit. g)  
Verordnung (EU) 2017/1129 dargelegt. Dieses Dokument ist auf der Internetseite der LEG Immobilien SE  
unter https://ir.leg-se.com/hv2024 zugänglich und enthält insbesondere Informationen über die Anzahl 
und die Art der Aktien und Ausführungen über die Gründe und die Einzelheiten des Aktienangebots. 

Die Fälligkeit der in bar zu leistenden Dividende wird im Hinblick auf die Möglichkeit der Aktionäre  
zur Ausübung ihres vorstehend beschriebenen Wahlrechts gemäß § 58 Abs. 4 Satz 3 AktG auf den  
26. Juni 2024 festgelegt. Soweit die Aktionäre die Aktiendividende wählen, werden sie die neuen  
Aktien der LEG Immobilien SE voraussichtlich ebenfalls am 26. Juni 2024 erhalten. 

*  Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des Aktiengesetzes und des Handelsgesetzbuchs, sind auf die LEG 
Immobilien SE gemäß Artikel 9 Abs. 1 lit. c) (ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) 
(SE-Verordnung) anzuwenden, soweit sich aus speziellen Vorschriften der SE-Verordnung nichts anderes ergibt. 
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Der Gewinnverwendungsvorschlag beruht auf den am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses 
durch den Vorstand nach Kenntnis der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 divi-
dendenberechtigten 74.109.276 Stückaktien. Sollte sich die Zahl dieser dividendenberechtigten Stück-
aktien bis zur Hauptversammlung ändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 2,45 je für das 
abgelaufene Geschäftsjahr 2023 dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht. Auch für diesen ange-
passten Beschlussvorschlag gilt das Angebot, die Dividende statt in bar in Form von Aktien der Gesell-
schaft zu erhalten. Der auf nicht dividendenberechtigte Stückaktien entfallende Betrag wird in diesem 
Fall auf neue Rechnung vorgetragen.

Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinn des § 27 Körperschafts- 
teuergesetz (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen) geleistet wird, wird sie ohne Abzug von 
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ausgezahlt. Die Dividende führt nicht zu steuerpflichtigen 
Einkünften aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz. Dies gilt sowohl 
für die Barausschüttung als auch soweit die Dividende in Form von Aktien der Gesellschaft geleistet wird. 
Eine Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit der Dividende nicht verbunden.

Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass sie die Aktiendividende nur anbieten und durch-
führen werden, wenn sie das nach pflichtgemäßer Bewertung unter Berücksichtigung der Interessen 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre als sinnvoll erachten. Maßgeblich für diese Entscheidung wird 
insbesondere die Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft im Verhältnis zu den jeweils aktuellen 
finanziellen Leistungskennzahlen sein. Sollten sich Vorstand und Aufsichtsrat gegen die Durchführung 
einer Aktiendividende entscheiden, werden sie zwar weiterhin der Hauptversammlung den oben ge-
nannten Beschlussvorschlag unterbreiten. Das Wahlrecht für die Auszahlung der Dividende in Aktien 
wird dann aber nicht bestehen und die Dividende wird ausschließlich in bar ausgezahlt werden. Die 
Auszahlung der Dividende würde dann unverzüglich nach einer solchen Entscheidung vorgenommen 
werden, spätestens aber am 26. Juni 2024.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des  
Vorstands der Gesellschaft für diesen Zeitraum zu entlasten.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des  
Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen Zeitraum zu entlasten. 

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschluss-
prüfers für das Geschäftsjahr 2024

Gestützt auf die Empfehlung des Risiko- und Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor zu 
beschließen:

a) Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf wird zum Abschluss-
prüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 bestellt. 
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b) Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf wird zudem zum Prüfer 
für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts nach 
§§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2 Wertpapierhandelsgesetz zum 30. Juni 2024 sowie der weiteren unterjäh-
rigen Finanzinformationen nach § 115 Abs. 7 Wertpapierhandelsgesetz, die vor der ordentlichen 
Hauptversammlung des Jahres 2025 aufgestellt werden, bestellt, soweit sich der Vorstand für 
eine prüferische Durchsicht möglicher weiterer unterjähriger Finanzinformationen entscheidet.

6. Beschlussfassung über die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds

Der Aufsichtsrat besteht nach den Art. 40 Abs. 2 und 3 und Art. 9 Abs. 1 lit. c) der SE-Verordnung in 
Verbindung mit § 17 des SE-Ausführungsgesetzes (SEAG) sowie § 9.1 der Satzung der LEG Immobilien SE 
aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. 

Herr Dr. Jochen Scharpe hat sein Amt als Aufsichtsratsmitglied der LEG Immobilien SE mit Wirkung 
zum Ende der Hauptversammlung 2024 niedergelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

Herrn Christoph Beumer, 

Mitglied des Beirats der Siepmann-Werke GmbH & Co. KG, Mitglied des Kuratoriums der „Stiftung – 
Dein Zuhause hilft“, ehemaliger Wirtschaftsprüfer und Partner bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft,

wohnhaft in Meerbusch,

gemäß § 9.5 i.V.m § 9.3 der Satzung der LEG Immobilien SE bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, zum Aufsichtsrats-
mitglied zu wählen. 

Der Wahlvorschlag des Aufsichtsrats stützt sich auf den Vorschlag des Nominierungsausschusses. 
Er berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und strebt 
die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils an. Die vom Aufsichtsrat fest-
gelegten Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie das vom Aufsichtsrat erarbeitete 
Kompetenzprofil für das Gesamtgremium setzen auch das Diversitätskonzept für den Aufsichtsrat 
gemäß § 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB um. 

Der zur Wahl vorgeschlagene Herr Beumer verfügt aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Wirtschafts-
prüfer über Sachverstand im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG sowohl auf dem Gebiet Abschlussprüfung 
als auch auf dem Gebiet Rechnungslegung.

Der Aufsichtsrat hat für den Frauenanteil im Aufsichtsrat eine Zielgröße von 33,3 % festgelegt, die bis 
zum 31. Dezember 2024 erreicht werden soll. Derzeit gehören dem Aufsichtsrat unter Berücksichtigung 
des ausscheidenden Herrn Dr. Scharpe zwei Frauen und vier Männer an; die festgelegte Zielgröße für 
den Frauenanteil ist daher bereits erreicht. Mit der Wahl von Herrn Beumer wird die festgelegte Ziel-
größe für den Frauenanteil auch weiterhin erreicht.

Weitere Angaben über den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sind im Anschluss an 
die Tagesordnung im Abschnitt II.1. (Weitere Informationen und Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6)  
abgedruckt.
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7. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und 
entsprechende Satzungsänderung 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der LEG Immobilien SE ist in §§ 9.11 bis 9.13 der Satzung 
festgesetzt. 

Nach § 9.11 der Satzung der LEG Immobilien SE erhalten die Aufsichtsratsmitglieder eine feste Grund-
vergütung; die Mitglieder von Ausschüssen – mit Ausnahme der Mitglieder des Nominierungsaus-
schusses – erhalten zusätzlich eine feste Ausschussvergütung. § 9.11 der Satzung lautet: 

„Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche feste Grundvergütung in Höhe von  
EUR 90.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 2,5-fache, ein stellvertretender  
Vorsitzender erhält das 1,25-fache dieses Betrags. Die Mitglieder eines Ausschusses des  
Aufsichtsrats erhalten eine zusätzliche jährliche feste Vergütung in Höhe von EUR 25.000,00; 
der Ausschussvorsitzende erhält das Doppelte. Für die Mitgliedschaft und den Vorsitz im  
Nominierungsausschuss wird keine Vergütung gezahlt. Sämtliche vorgenannten Vergütungen sind 
jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat 
oder einem Ausschuss des Aufsichtsrats nur während eines Teils des Geschäftsjahres angehört 
haben, erhalten für dieses Geschäftsjahr eine entsprechende zeitanteilige Vergütung.“

Die Hauptversammlung am 19. Mai 2022 hat die in §§ 9.11 bis 9.13 der Satzung festgelegte Vergütung 
der Aufsichtsratsmitglieder einschließlich des Vergütungssystems mit 97,34 % der abgegebenen gülti-
gen Stimmen beschlossen. Die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats wird mit Unterstützung 
eines renommierten unabhängigen externen Vergütungsberaters turnusmäßig überprüft. Dabei wird 
insbesondere auch die Aufsichtsratsvergütung bei vergleichbaren MDAX-Unternehmen und ergän-
zend die Aufsichtsratsvergütung bei ausgewählten Immobiliengesellschaften einbezogen.

Aufgrund wachsender gesetzlicher und sonstiger regulatorischer Anforderungen und Verantwortlich-
keiten nimmt das Arbeitspensum der Ausschussmitglieder stetig zu. Vor diesem Hintergrund und 
unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung der Ausschussvergütung bei vergleichbaren Un-
ternehmen sind Aufsichtsrat und Vorstand zu dem Ergebnis gelangt, dass die Ausschussvergütung 
für Ausschussmitglieder von derzeit EUR 25.000,00 auf EUR 30.000,00 angehoben werden und die 
Vergütung für Ausschussvorsitzende entsprechend EUR 60.000,00 statt wie bisher EUR 50.000,00 
betragen soll. 

Die Erhöhung der Ausschussvergütung steht auch im Einklang mit der von Aufsichtsrat und Vorstand 
im Interesse der Gesellschaft angestrebten vergütungspolitischen Positionierung der Aufsichtsrats-
vergütung im Markt und trägt dazu bei, dass die Aufsichtsratsvergütung weiterhin im Interesse der  
LEG Immobilien SE liegt und – auch im Vergleich zur Aufsichtsratsvergütung vergleichbarer Unter-
nehmen – in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der Mitglieder des Aufsichtsrats und 
zur Lage der Gesellschaft steht. Die Vergütungsregelungen berücksichtigen zudem weiterhin die  
Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex für die Vergütung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats.

Das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder ist gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1  
Satz 2 AktG im Anschluss an die Tagesordnung im Abschnitt II.2. (Weitere Informationen und Unter-
lagen zu Tagesordnungspunkt 7) dargestellt.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Die Regelung zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der LEG Immobilien SE in § 9.11 der  
Satzung der LEG Immobilien SE wird wie folgt neu gefasst und das Vergütungssystem für die  
Aufsichtsratsmitglieder der LEG Immobilien SE wird wie im Anschluss an die Tagesordnung im  
Abschnitt II.2. (Weitere Informationen und Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7) dargestellt  
beschlossen: 

„Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche feste Grundvergütung in Höhe von  
EUR 90.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 2,5-fache, ein stellvertreten-
der Vorsitzender erhält das 1,25-fache dieses Betrags. Die Mitglieder eines Ausschusses des  
Aufsichtsrats erhalten eine zusätzliche jährliche feste Vergütung in Höhe von EUR 30.000,00; 
der Ausschussvorsitzende erhält das Doppelte. Für die Mitgliedschaft und den Vorsitz im  
Nominierungsausschuss wird keine Vergütung gezahlt. Sämtliche vorgenannten Vergütungen sind 
jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat 
oder einem Ausschuss des Aufsichtsrats nur während eines Teils des Geschäftsjahres angehört 
haben, erhalten für dieses Geschäftsjahr eine entsprechende zeitanteilige Vergütung.“

Die vorstehende Neufassung von § 9.11 der Satzung wird wirksam mit der Eintragung in das Handels-
register und ist dann rückwirkend ab dem 24. Mai 2024 anzuwenden.

8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat sind gemäß § 162 AktG verpflichtet, jährlich einen Bericht über die den  
gegenwärtigen oder früheren Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats im letzten Geschäfts-
jahr gewährte und geschuldete Vergütung (Vergütungsbericht) zu erstellen und diesen Vergütungs- 
bericht gemäß § 120a Abs. 4 AktG der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen.

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, 
ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk 
über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 

Der Vergütungsbericht einschließlich des Vermerks über die Prüfung ist im Anschluss an die Tagesord-
nung im Abschnitt II.3. (Weitere Informationen und Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8) beigefügt. 
Er ist zudem von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://ir.leg-se.com/hv2024 zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 zu billigen.
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II. Weitere Informationen und Unterlagen  
zu der Tagesordnung

1. Zu Tagesordnungspunkt 6: Angaben über den zur Wahl in den Aufsichts-
rat vorgeschlagenen Kandidaten

Christoph Beumer, Mitglied des Beirats der Siepmann-Werke GmbH & Co. KG, Mitglied des Kurato-
riums der „Stiftung – Dein Zuhause hilft“, ehemaliger Wirtschaftsprüfer und Partner bei der KPMG AG, 
Meerbusch

Alter: 61 Jahre

Berufliche Laufbahn

seit Oktober 2021 
Beiratsmitglied, Kuratoriumsmitglied

1988 – 2021
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: 

Regionalvorstand/Managing Partner Region West (2012 – 2021), 
Niederlassungsleiter und Leiter Prüfungsabteilung (2004 – 2012) Niederlassung Essen, 
Partner, Bereich Audit, Niederlassung Düsseldorf (1999 – 2004), 
Manager/Senior Manager (1993 – 1998), Prüfer/Prüfungsleiter (1988 – 1993)

Ausbildung / Qualifikation

1994
Wirtschaftsprüfer

1992
Steuerberater 

1988
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster; Abschluss: 
Diplom-Kaufmann

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten 

keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Keine 
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Weitere Tätigkeiten 

Mitglied des Beirats der Siepmann-Werke GmbH & Co. KG, Warstein-Belecke, seit 2023

Mitglied des Kuratoriums der „Stiftung – Dein Zuhause hilft“, Düsseldorf, seit 2020

Persönliche und geschäftliche Beziehungen zum LEG Konzern, zu den Organen der LEG Immobilien SE 
und zu wesentlich an der LEG Immobilien SE beteiligten Aktionären 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen Herrn Beumer und dem LEG Konzern, den 
Organen der LEG Immobilien SE sowie wesentlich an der LEG Immobilien SE beteiligten Aktionären 
keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, die nach der Empfehlung C.13 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex in der am 28. April 2022 von der Regierungskommission beschlossenen 
Fassung offenzulegen wären.

Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche Erfahrungen

Besondere Kenntnisse in der Immobilienwirtschaft, insbesondere in der Rechnungslegung und in der 
Abschlussprüfung der Wohnungswirtschaft

Vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Unternehmenstransaktionen und Unternehmensbewertungen 

Vertiefte Kenntnisse von Geschäftsmodellen und Unternehmensprozessen in der Wohnungswirtschaft

Vertiefte Kenntnisse in der Personalführung

Vertiefte Kenntnisse im Bereich Corporate Governance und in der sozialen Stiftungsarbeit
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2. Zu Tagesordnungspunkt 7: Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglie-
der der LEG Immobilien SE gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG

1. Vergütungsbestandteile 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der LEG Immobilien SE ist in § 9.11 bis 9.13 der Satzung 
der Satzung der LEG Immobilien SE geregelt.

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche feste Grundvergütung in Höhe von  
EUR 90.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 2,5-Fache, ein stellvertreten-
der Vorsitzender erhält das 1,25-Fache dieses Betrags. Die Mitglieder eines Ausschusses des  
Aufsichtsrats erhalten eine zusätzliche jährliche feste Vergütung in Höhe von EUR 30.000,00;  
der Ausschussvorsitzende erhält das Doppelte. Für die Mitgliedschaft und den Vorsitz im Nomi-
nierungsausschuss wird keine Vergütung gezahlt. Damit entspricht die Vergütung der Empfehlung  
G.17 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK), der zufolge der höhere zeitliche 
 Aufwand des Aufsichtsratsvorsitzenden, des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzen sowie der 
Vorsitzenden und der Mitglieder von Ausschüssen berücksichtigt werden soll.

Zudem werden den Aufsichtsratsmitgliedern entstandene angemessene Auslagen erstattet.  
Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats 
berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und sie 
dieses Recht ausüben. 

Die Gesellschaft schließt für die Mitglieder des Aufsichtsrats außerdem eine Haftpflichtversiche-
rung (D&O Versicherung) mit einer angemessenen Versicherungssumme ab. 

Sämtliche Vergütungen für die Aufsichtsratstätigkeit sind jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahrs 
zahlbar. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss des Aufsichtsrats 
nur während eines Teils des Geschäftsjahrs angehört haben, erhalten für dieses Geschäftsjahr 
eine entsprechende zeitanteilige Vergütung. 

Ein Sitzungsgeld wird nicht gezahlt.

2. Beitrag der Vergütung zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen 
Entwicklung der Gesellschaft 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats berücksichtigt sowohl nach ihrer Struktur als auch 
nach ihrer Höhe die Anforderungen an das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds der LEG Immobilien SE,  
insbesondere den damit verbundenen zeitlichen Aufwand sowie die damit verbundene Verant-
wortung. Die Vergütung ist marktüblich ausgestaltet und ihre Höhe steht – auch im Vergleich 
zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats vergleichbarer börsennotierter Unternehmen in 
Deutschland und unter Berücksichtigung der geringen Anzahl an Aufsichtsratsmitgliedern – in 
einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der Mitglieder des Aufsichtsrats und zur Lage 
der LEG Immobilien SE.

Die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied unterscheidet sich grundlegend von der Tätigkeit der 
Arbeitnehmer der Gesellschaft und des Konzerns. Ein sogenannter vertikaler Vergleich der Auf-
sichtsratsvergütung mit der Arbeitnehmervergütung kommt daher nicht in Betracht.
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Die Vergütung ermöglicht es, geeignete und qualifizierte Kandidaten für das Amt als Aufsichts-
ratsmitglied zu gewinnen. Dadurch trägt die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats dazu bei, 
dass der Aufsichtsrat insgesamt seine Aufgaben zur Überwachung und Beratung des Vorstands 
sachgerecht und kompetent wahrnehmen kann. Auch die Beschränkung auf eine Festvergütung 
trägt diesen Aufgaben des Aufsichtsrats Rechnung. Die Beschränkung setzt für die Aufsichts-
ratsmitglieder einen Anreiz, bei der Wahrnehmung ihrer Überwachungs- und Beratungsaufgaben 
die Geschäftsführung des Vorstands angemessen zu hinterfragen, ohne sich dabei vorrangig an 
der Entwicklung operativer Kennziffern zu orientieren. Gemeinsam mit dem Vorstand fördert der 
Aufsichtsrat damit die Geschäftsstrategie sowie die langfristige Entwicklung der LEG Immobilien 
SE. Zudem entspricht die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder anhand einer Festvergütung der 
Anregung G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK). 

3. Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung der Vergütung und des 
zugrunde liegenden Vergütungssystems

Mindestens alle vier Jahre hat die Hauptversammlung über die Vergütung des Aufsichtsrats  
Beschluss zu fassen (§ 113 Abs. 3 Satz 1 und 2 Aktiengesetz – AktG). Die Bestimmungen des AktG 
und die Empfehlungen des DCGK bilden den regulatorischen Rahmen für die Ausgestaltung des 
Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder der LEG Immobilien SE. 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird regelmäßig überprüft. Die Überprüfung beinhaltet  
unter anderem den Vergleich mit anderen börsennotierten Unternehmen, die hinsichtlich  
relevanter Größenkennzahlen mit der LEG Immobilien SE vergleichbar sind. Dabei kann sich der 
Aufsichtsrat von einem externen Vergütungsexperten beraten lassen. Bei Bedarf schlagen Vor-
stand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine geeignete Anpassung der Vergütung vor. 
Der Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats bereitet die Beratungen und Beschlüsse des 
Aufsichtsrats über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats einschließlich des Vergütungs-
systems vor. 

Die Vorbereitung und Vorlage von Beschlussvorschlägen zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
obliegt Vorstand und Aufsichtsrat gemäß der gesetzlichen Kompetenzordnung. Das führt zu 
einer gegenseitigen Kontrolle der beiden Organe. Die Hauptversammlung setzt die Vergütung 
der Mitglieder des Aufsichtsrats in der Satzung oder durch Beschluss fest und bestimmt damit 
auch das der Vergütung zugrunde liegende Vergütungssystem.
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3. Zu Tagesordnungspunkt 8: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 
und Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts 

3.1 Vergütungsbericht

Vergütungsbericht

Der vorliegende Vergütungsbericht erläutert Struktur und Höhe der Vergütung von Vorstand und 
Aufsichtsrat. Der jährlich zu erstellende Bericht richtet sich nach den aktienrechtlichen Vorschriften 
gemäß § 162 AktG in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie 
(ARUG II) sowie nach den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in 
der Fassung vom 28. April 2022. 

Die Hauptversammlung der LEG Immobilien SE am 17. Mai 2023 hat den Vergütungsbericht für das 
Geschäftsjahr 2022 mit 85,66 % der gültig abgegebenen Stimmen gebilligt. Vorstand und Aufsichts-
rat hatten Anmerkungen der Investoren zum Vergütungsbericht 2021 Rechnung getragen und in den 
Vergütungsbericht 2022 aufgenommen. Das betraf zum Beispiel die detaillierten Ausführungen zur 
Zielerreichung bei der variablen Vergütung sowie zur Beschreibung der für das Geschäftsjahr 2023 
festgelegten Ziele der variablen Vergütung.

Vorstand und Aufsichtsrat der LEG sehen sich dem Prinzip der Transparenz verpflichtet. Dementspre-
chend sind im Vergütungsbericht 2023 zusätzliche grundlegende Ausführungen zu den finanziellen 
Kennzahlen und deren Bandbreiten im Short Term Incentive (STI) nähere Erläuterungen zur Zielerrei-
chung sowie Ausführungen zu den Vergütungshöhen der Vorstandsmitglieder im Branchenvergleich 
enthalten. 

Das Vergütungssystem des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 entspricht grundsätzlich dem von 
der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 dazu gefassten Beschluss. In diesem Rahmen von 
dem Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorgeschlagenen Anpassungen ergeben sich aus der Tatsa-
che, dass Vorstand und Aufsichtsrat im November 2022 für das Geschäftsjahr 2023 beschlossen haben, 
die Geschäftsstrategie noch deutlicher auf Kapitaleffizienz und Zukunftsfestigkeit zu fokussieren. Dem-
entsprechend hat der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 das Vergütungssystem mit Blick auf die 
finanziellen Leistungskriterien des STI fortgeschrieben und diese stärker auf den Cashflow ausgerichtet:

 – Leistungskriterium AFFO je Aktie anstelle FFO I je Aktie: Im Rahmen der Neuausrichtung der  
Unternehmenssteuerung ist der AFFO (Capex-bereinigter FFO I) als bedeutsamster finanzieller 
Leistungsindikator für die Konzernsteuerung der LEG definiert worden. Der AFFO berücksichtigt 
ausgehend vom FFO I (nach nicht beherrschenden Anteilen) wiederkehrende Capex-Maßnahmen 
(Capex (recurring)). Als wiederkehrende Capex-Maßnahmen werden aktivierte Herstellkosten 
aus Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Neubauaktivitäten in Eigenregie 
definiert. Bei der Ermittlung der Herstellkosten aus Modernisierungs- und Instandhaltungsmaß-
nahmen werden Konsolidierungseffekte aufgrund von selbsterstellten Leistungen, die aus der 
Zwischenergebniseliminierung resultieren, eliminiert.

 – Leistungskriterium bereinigte EBITDA-Marge anstelle des Ergebnisses aus Vermietung & Ver-
pachtung: Die Neuausrichtung der Unternehmenssteuerung und die damit verbundene cash-
optimierte Steuerung erfordert eine Trennung der operativen Cash-Generierung von den Inves-
titionsausgaben. Daher werden bei der Ermittlung des AFFO der Instandhaltungsaufwand für 
extern bezogene Leistungen, die ertragswirksam vereinnahmten Fördermittel sowie die bisher 
in der Position „Sonstiges“ enthaltenen aktivierten Eigenleistungen nicht mehr im Ergebnis aus 
Vermietung und Verpachtung (bereinigt) ausgewiesen, sondern als Anpassung des bereinigten 
EBITDA erfasst.
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Das mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 hinsichtlich der kurzfristigen variablen Vergütungsanteile  
fortgeschriebene Vergütungssystem wurde der Hauptversammlung der LEG Immobilien SE am  
17. Mai 2023 zur Billigung vorgelegt. Die Hauptversammlung hat das Vergütungssystem mit 76,44 % 
der gültig abgegebenen Stimmen gebilligt. Dieses Vergütungssystem gilt mit Abschluss der ange-
passten Vorstandsanstellungsverträge rückwirkend ab dem 1. Januar 2023 für alle zum Zeitpunkt der 
Hauptversammlung der LEG Immobilien SE am 17. Mai 2023 bestellten Vorstandsmitglieder.

Im Zusammenhang mit der Anpassung der Steuerung der LEG Immobilien SE aufgrund der aktuellen 
Marktbedingungen erachtete der Aufsichtsrat es als sachgerecht, die finanziellen Leistungskriterien, 
die 80 % des STI darstellen, ab dem Geschäftsjahr 2023 umzustellen und als neue finanzielle Leis-
tungskriterien zu 40 % den AFFO je Aktie und zu 40 % die bereinigte EBITDA-Marge heranzuziehen. 

Die Investoren begrüßen den Ansatz, die Geschäftsstrategie auf den Cashflow auszurichten. Ange-
sichts der Tatsache, dass im Kapitalmarkt der bisher auch bei der LEG verwandte FFO I und dessen 
Logik als Steuerungskennzahl weit verbreitet und etabliert ist, hat der Vorstand der LEG einen inten-
siven Dialog mit Investoren über die mit der neuen Geschäftsstrategie einhergehenden Verände-
rungen geführt. Im Ergebnis ist der AFFO als relevante und zielgerichtete, deutlich cash-flow-nähere 
Steuerungsgröße im Kapitalmarkt akzeptiert, zumal bei internationalen Investoren diese Kennzahl 
ohnehin bereits verankert ist. Diskussionspunkte ergaben sich insofern in erster Linie hinsichtlich 
der adäquaten Umsetzung dieser Neuausrichtung im Vergütungssystem bei dem finanziellen Leistungs-
kriterium AFFO je Aktie im STI.

Aus Sicht der Investoren waren Teile des AFFO im Geschäftsjahr 2023 direkt durch den Vorstand 
beeinflussbar. Als beeinflussbare Elemente des AFFO wurden im Wesentlichen ersparte Zinsen auf-
grund der Aussetzung der Dividende, die Einstellung des Neubauprogramms, die Reduzierung des 
Investments je qm und der Übergewinn des Biomasseheizkraftwerks angeführt. Die Kritik der Inves-
toren beruht unter anderem auf der Ad-hoc-Meldung vom 29. Juni 2023, in der veröffentlicht wurde, 
dass die im November 2022 veröffentlichte AFFO-Range für 2023 von 125 bis 140 Mio. Euro auf  
165 bis 180 Mio. Euro angepasst wurde. Grundlage der für das Geschäftsjahr 2023 festgelegten Ziele 
der variablen Vorstandsvergütung war jedoch die ursprüngliche AFFO-Range von 125 bis 140 Mio. Euro.

Um dem Investorenfeedback Rechnung zu tragen, haben sämtliche im Geschäftsjahr 2023 amtie-
rende Vorstandsmitglieder erklärt, auf den Anteil des STI-Betrages 2023 zu verzichten, der auf das 
finanzielle Leistungskriterium AFFO je Aktie auf die Zinseinsparungen durch den Dividendenverzicht 
im Geschäftsjahr 2023, die Einstellung der Neubauaktivitäten und das Unterschreiten der prognos-
tizierten Investitionen von 35 Euro/qm zurückzuführen ist. Nicht verzichtet haben die Vorstandsmit-
glieder dagegen auf den Anteil des STI-Betrages 2023, der im finanziellen Leistungskriterium AFFO 
je Aktie auf den Übergewinn des Biomasseheizkraftwerks zurückzuführen ist. Der Forward-Verkauf 
des Stromes im Oktober 2022 ist nach einhelliger Beurteilung von Vorstand und Aufsichtsrat als 
eine aktive und auf einer richtigen Markteinschätzung beruhenden Managemententscheidung zu 
bewerten.
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Angesichts der Bedeutung des Vergütungssystems für die Unternehmenssteuerung hat der  
Aufsichtsrat ferner im November 2023 einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der sich mit der 
Vorstandsvergütung und dem Vorstandsvergütungssystem insgesamt beschäftigt. Der Vergütungs-
ausschuss hat unmittelbar seine Tätigkeit aufgenommen. Den Vorsitz des Vergütungsausschusses 
führt stets ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates.

Übersicht Vergütungssystem 2023:

 
16/77 

  

  

  

  

VVoorrssttaannddssmmiittgglliieeddeerr  iimm  GGeesscchhääffttssjjaahhrr  22002233    

 

Dem Vorstand gehörten im Geschäftsjahr 2023 folgende Vorstandsmitglieder an:  

 

- Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender (CEO) 

- Dr. Kathrin Köhling, Finanzvorstand (CFO) – seit 1. April 2023 

- Dr. Volker Wiegel, operativer Vorstand (COO) 

- Susanne Schröter-Crossan, Finanzvorstand (CFO) – bis 31. März 2023 

 

NNeebbeennttäättiiggkkeeiitteenn  ddeess  VVoorrssttaannddss  

Die Übernahme von Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern, insbesondere die Wahrnehmung 

Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2022 

Dem Vorstand gehörten im Geschäftsjahr 2023 folgende Vorstandsmitglieder an: 

 – Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender (CEO)

 – Dr. Kathrin Köhling, Finanzvorstand (CFO) – seit 1. April 2023

 – Dr. Volker Wiegel, operativer Vorstand (COO)

 – Susanne Schröter-Crossan, Finanzvorstand (CFO) – bis 31. März 2023
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Nebentätigkeiten des Vorstands

Die Übernahme von Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern, insbesondere die Wahrnehmung 
von Aufsichtsratsmandaten und Mandaten in vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-
nehmen außerhalb des LEG-Konzerns, bedarf der vorherigen Zustimmung des Präsidiums. Auf Wunsch 
der LEG Immobilien SE übernehmen Vorstandsmitglieder auch Aufgaben oder Organstellungen in ver-
bundenen Unternehmen der LEG Immobilien SE. Gleiches gilt für die Übernahme von Funktionen in 
Verbänden und ähnlichen Zusammenschlüssen, soweit hieran ein Interesse der LEG Immobilien SE 
besteht. Die Übernahme solcher Aufgaben begründet kein weiteres Dienstverhältnis der Vorstands-
mitglieder. Die Anzahl der Mandate bei Gesellschaften und vergleichbaren Körperschaften, an denen 
die LEG Immobilien SE direkt oder indirekt zu weniger als 51 % des jeweiligen Kapitals oder, wenn hö-
her, der Stimmrechte, beteiligt ist, ist auf vier beschränkt. Von dieser Beschränkung nicht umfasst sind 
Mandate bei wohnungswirtschaftlichen Verbänden, bei der LEG NRW Mieter-Stiftung und bei der Stif-
tung „Dein Zuhause hilft“. Für den Fall, dass Vergütungsansprüche des Vorstandsmitglieds gegenüber 
verbundenen Unternehmen bestehen, wird die entsprechende Vergütung nicht an das Vorstandsmit-
glied abgeführt, sondern direkt an die LEG NRW GmbH, eine Konzerntochter der LEG Immobilien SE; 
damit wird die Vergütung im Ergebnis entsprechend der Empfehlung G.15 DCGK auf die Vergütung 
angerechnet, die die Vorstandsmitglieder von der LEG Immobilien SE erhalten. 

Soweit Vorstandsmitglieder für die Übernahme von Nebentätigkeiten außerhalb des LEG-Konzerns 
eine gesonderte Vergütung erhalten, entscheidet der Aufsichtsrat im Einzelfall entsprechend der 
Empfehlung G.16 DCGK, ob das Vorstandsmitglied diese Vergütung vereinnahmen darf oder ob diese 
Vergütung auf seine gegenüber der LEG Immobilien SE bestehenden Vergütungsansprüche angerechnet 
wird. Das einzige konzernexterne Aufsichtsratsmandat nimmt derzeit Dr. Kathrin Köhling im Aufsichts-
rat der Deutsche Beteiligungs AG wahr. Der Aufsichtsrat hat entschieden, dass die Vergütung, die  
Dr. Kathrin Köhling für diese Tätigkeit erhält, nicht auf ihre Vergütung als Vorstandsmitglied der  
LEG Immobilien SE angerechnet wird. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist es im Interesse der 
LEG Immobilien SE, dass ihre Vorstandsmitglieder im Rahmen einzelner konzernexterner Aufsichts-
ratsmandate Impulse erhalten, die sie auch im Rahmen ihrer Vorstandstätigkeit einbringen können.

Vergütungssystem des Vorstands im Geschäftsjahr 2023 („Fortgeschriebenes Vergütungssystem“)

AFFO als cash-orientierte Steuerungsgröße

Das fortgeschriebene Vergütungssystem unterstützt die drei grundlegenden Kernaktivitäten der LEG 
Immobilien SE: 

• Optimierung des Kerngeschäfts, 

• Ausbau der Wertschöpfungskette sowie 

• Portfolio-Stärkung. 

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder soll diese grundlegenden Elemente des LEG-Geschäftsmo-
dells weiter stärken. 

Daher finden sich im Vergütungssystem die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren für die Kon-
zernsteuerung wieder. Neben internen Kennzahlen wird dabei insbesondere beim langfristigen variab-
len Vergütungsanteil der Fokus auf externe, kapitalmarktorientierte Kennzahlen gelegt und sich ferner 
an kurz- und langfristigen Zielen der LEG Immobilien SE orientiert.



LEG Immobilien SE   
TAGESORDNUNG 2024

16
LEG IMMOBILIEN SE I Hauptversammlung 2024

Dabei haben die strategischen Entscheidungen der LEG Immobilien SE nicht nur Auswirkungen auf 
die betriebswirtschaftlichen Interessen des Unternehmens, sondern auch auf die Interessen diverser 
Stakeholder. Die LEG Immobilien SE ist sich dieser Verantwortung bewusst und hat darum u.a. eine 
Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die integraler Teil der Unternehmensstrategie ist und elementare 
Handlungsfelder in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance betrifft. Dadurch will die LEG Immo-
bilien SE Nachhaltigkeit effizient sowie zuverlässig steuern und gestalten. Die LEG Immobilien SE  
versteht nachhaltiges Handeln und Wirtschaften als unternehmerische Verpflichtung und erfüllt diese 
Verpflichtung gegenüber ihren Stakeholdern. Nachhaltigkeitsaspekte werden daher bei der Vergütung 
des Vorstands sowohl im STI (kurzfristiger variabler Vergütungsanteil) als auch im LTI (langfristiger 
variabler Vergütungsanteil) mit jeweils 20 % berücksichtigt.

Das erfolgreiche Geschäftsjahr 2023 hat gezeigt, dass das LEG-Geschäftsmodell in Verbindung mit 
der cash-orientierten Steuerung der richtige Weg ist, die LEG im aktuell herausfordernden Umfeld 
zu lenken. Der AFFO je Aktie ist im aktuellen Zinsumfeld aus LEG-Sicht das geeignete finanzielle Leis-
tungskriterium und die damit einhergehende Cash-Steuerung der richtige Steuerungsmechanismus, 
um die LEG als Immobilienunternehmen in dem aktuellen geopolitisch und wirtschaftlich unsicheren 
Umfeld erfolgreich zu steuern. 

Zusammenfassung

Zusammenfassend sind neben den aufgegriffenen Investorenanregungen folgende Punkte in die  
Ausgestaltung des fortgeschriebenen Vergütungssystems eingeflossen:

 – Unterstützung der Unternehmensstrategie,

 – Fokus auf die langfristige und nachhaltige finanzielle Entwicklung der LEG Immobilien SE,

 – ökologisch orientierte Verbesserung im Sinne der Klimaschutzziele, Optimierung der Kunden-  
und Mitarbeiterorientierung sowie fortwährende Anpassung der Governance an höchste  
Standards (ESG),

 – leistungsabhängige Vergütung des Vorstands bei gleichzeitiger Sicherstellung einer ambitionierten 
Zielsetzung (Pay-for-Performance),

 – Harmonisierung der Interessen von Vorstand und Aktionären,

 – Berücksichtigung der Interessen der weiteren Stakeholder der LEG Immobilien SE und eine dem-
entsprechende Ausrichtung der Vorstandsvergütung,

 – Berücksichtigung der Marktpraxis.
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Konkretisierung des fortgeschriebenen Vergütungssystems

Das fortgeschriebene Vergütungssystem besteht aus fixen und variablen Bestandteilen, deren Summe 
die Gesamtvergütung eines Vorstandsmitglieds bildet. Im Hinblick auf diese Gesamtvergütung hat 
der Aufsichtsrat für jedes Vorstandsmitglied einen vertraglich vereinbarten individuellen Maximalbetrag 
festgelegt (Maximalvergütung im Sinne von § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG).

Der fixe Vergütungsbestandteil setzt sich aus der Grundvergütung, Nebenleistungen sowie Aufwen-
dungen für die betriebliche Altersvorsorge zusammen.

Der variable Vergütungsbestandteil enthält einen kurzfristigen variablen Vergütungsanteil (Short-Term 
Incentive = STI) sowie einen langfristigen variablen Vergütungsanteil (Long-Term In-centive = LTI). 

Die einzelnen regulären Bestandteile des Vergütungssystems stellen sich im zeitlichen Ablauf wie folgt 
dar:
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LTI).  

 

Die einzelnen regulären Bestandteile des Vergütungssystems stellen sich im zeitlichen Ablauf wie 

folgt dar: 

 

 

 

Die jeweiligen für das Geschäftsjahr 2023 vertraglich geregelten Jahreszielwerte der einzelnen Ver-

gütungsbestandteile bei 100 %-iger Zielerreichung zeigt nachstehende Übersicht:  

 

 

 

Susanne Schröter-Crossan ist zum 31. März 2023 aus dem Vorstand ausgeschieden und hat einen 

Anspruch auf ihre Vergütung zeitanteilig bis zum Auslaufen ihres Vorstandsanstellungsvertrags zum 

30. Juni 2023. Dr. Kathrin Köhling hat für das Geschäftsjahr 2023 mit Beginn ihres Vorstandsanstel-

lungsvertrages zum 1. April 2023 einen Vergütungsanspruch, der für den STI 2023 und den LTI 2023 

zeitanteilig berechnet wird. 

VVeerrggüüttuunnggssbbeessttaannddtteeiillee

LLaarrss  vvoonn  LLaacckkuumm DDrr..  VVoollkkeerr  WWiieeggeell

CCEEOO CCOOOO

JJaahhrr ZZeeiittaanntteeiilliigg JJaahhrr ZZeeiittaanntteeiilliigg

Grundvergütung 950 375 281 550 550 275

Einjährige variable Vergütung (STI) 600 250 188 375 375 188

Mehrjährige variable Vergütung (LTI) 1.000 425 319 650 650 325

ZZiieellvveerrggüüttuunngg 22..555500 11..005500 778888 11..557755 11..557755 778888

SSuussaannnnee  SScchhrröötteerr--CCrroossssaann²²

eehheemmaallss  CCFFOO
  iinn  TT€€

2 Ende des Vorstandsanstellungsvertrag zum 30. Juni 2023.

1 Beginn der Vorstandstätigkeit zum 1. April 2023.

DDrr..  KKaatthhrriinn  KKööhhlliinngg11

CCFFOO



LEG Immobilien SE   
TAGESORDNUNG 2024

18
LEG IMMOBILIEN SE I Hauptversammlung 2024

Die jeweiligen für das Geschäftsjahr 2023 vertraglich geregelten Jahreszielwerte der einzelnen  
Vergütungsbestandteile bei 100 %-iger Zielerreichung zeigt nachstehende Übersicht:

 
20/77 

LTI).  

 

Die einzelnen regulären Bestandteile des Vergütungssystems stellen sich im zeitlichen Ablauf wie 

folgt dar: 

 

 

 

Die jeweiligen für das Geschäftsjahr 2023 vertraglich geregelten Jahreszielwerte der einzelnen Ver-

gütungsbestandteile bei 100 %-iger Zielerreichung zeigt nachstehende Übersicht:  

 

 

 

Susanne Schröter-Crossan ist zum 31. März 2023 aus dem Vorstand ausgeschieden und hat einen 

Anspruch auf ihre Vergütung zeitanteilig bis zum Auslaufen ihres Vorstandsanstellungsvertrags zum 

30. Juni 2023. Dr. Kathrin Köhling hat für das Geschäftsjahr 2023 mit Beginn ihres Vorstandsanstel-

lungsvertrages zum 1. April 2023 einen Vergütungsanspruch, der für den STI 2023 und den LTI 2023 

zeitanteilig berechnet wird. 
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Susanne Schröter-Crossan ist zum 31. März 2023 aus dem Vorstand ausgeschieden und hat einen Anspruch 
auf ihre Vergütung zeitanteilig bis zum Auslaufen ihres Vorstandsanstellungsvertrags zum 30. Juni 2023. 
Dr. Kathrin Köhling hat für das Geschäftsjahr 2023 mit Beginn ihres Vorstandsanstellungsvertrages zum 
1. April 2023 einen Vergütungsanspruch, der für den STI 2023 und den LTI 2023 zeitanteilig berechnet wird.

Angemessenheit des fortgeschriebenen Vergütungssystems und der Vergütungshöhe

Die Zielvergütung umfasst die Grundvergütung, den kurzfristigen variablen Vergütungsanteil (STI)  
und den langfristigen variablen Vergütungsanteil (LTI) bezogen auf jeweils 100 % Zielerreichung. Die 
Zielvergütung wurde mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2022 angepasst. Der Aufsichtsrat hat sich 
bei der Festlegung der Vergütung im Geschäftsjahr 2022 von einem unabhängigen Vergütungsberater 
(hkp///group) beraten lassen. Bei der Anpassung im Rahmen der Überarbeitung des Vergütungssys-
tems 2022 hat der unabhängige Vergütungsberater (hkp///group) neben dem Wettbewerbsvergleich 
auch die Lage der LEG Immobilien SE und deren Ertragsentwicklung in den vergangenen Jahren sowie 
die Aufgaben und Leistungen der Vorstandsmitglieder berücksichtigt. 

Die Angemessenheit der Vergütung hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2023 erneut durch den 
externen Berater MB Board Advisory verproben lassen. Gemäß der Empfehlung G.3 DCGK hat der 
Aufsichtsrat zur Beurteilung der Üblichkeit der Zielvergütung der Vorstandsmitglieder geeignete Ver-
gleichsgruppen anderer Unternehmen herangezogen. 

Da die LEG Immobilien SE im MDAX gelistet ist, bestand die erste Vergleichsgruppe aus den Unterneh-
men dieses Indexes. Der MDAX bildet insbesondere hinsichtlich der Marktkapitalisierung eine geeignete 
Vergleichsgruppe. 

Ergänzend wurde die LEG Immobilen SE mit ausgewählten Immobiliengesellschaften verglichen, um den 
Branchenvergleich zu berücksichtigen. Im Rahmen der Marktvergleiche wurden neben der Grundvergü-
tung die kurz- und langfristigen variablen Vergütungsanteile betrachtet.

Die Positionierung in den Vergleichsgruppen erfolgt auf Basis der gleichgewichteten Größenkennzahlen 
Umsatz, Anzahl der Mitarbeiter und Marktkapitalisierung. Die Zielvergütung des CEO sowie der ordentli-
chen Vorstandsmitglieder liegt auch nach Anpassung der Vergütungshöhen zum 1. Januar 2024 in beiden 
Vergleichsmärkten innerhalb der marktüblichen Bandbreite.

Die Gesamtdirektvergütungen des CEO und COO der LEG Immobilien SE liegen innerhalb des markt-
üblichen Rahmens, die des CFO darunter. Der langfristige variable Vergütungsanteil liegt bei COO und 
CFO innerhalb des Marktrahmens, wobei die des COO oberhalb des Medians und die des CFO nahe 
dem unteren Quartil positioniert ist. Der höhere Anteil des langfristigen im Vergleich zum kurzfristigen 
variablen Vergütungsanteil entspricht den aktienrechtlichen Vorgaben einer überwiegend langfristigen 
Bemessungsgrundlage variabler Vergütungskomponenten sowie der entsprechenden Empfehlung des 
DCGK. Die Vergütungsstruktur der Vorstandsmitglieder der LEG Immobilien SE ist im MDAX marktüblich. 
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Fixe Vergütungsbestandteile 

Grundvergütung
Den Vorstandsmitgliedern wird die Grundvergütung monatlich in zwölf gleichen Raten ausgezahlt 
(pro rata temporis). 

Nebenleistungen
Zusätzlich zur Grundvergütung erhalten die Vorstandsmitglieder vertraglich festgelegte Nebenleis-
tungen:

 – Die Vorstandsmitglieder erhalten Regelbeiträge in Höhe von bis zu 50 % zur privaten Kranken- 
und Pflegeversicherung, jedoch maximal den Betrag, der sich ergäbe, wenn das Vorstandsmit-
glied gesetzlich krankenversichert wäre.

 – Soweit die Vorstandsmitglieder freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert oder 
Mitglied eines an die Stelle der gesetzlichen Rentenversicherung tretenden berufsständischen 
Versorgungswerks sind, erhalten die Vorstandsmitglieder 50 % der Regelbeiträge zur gesetzli-
chen Rentenversicherung. Diese Regelung gilt auch für arbeitnehmerfinanzierte Versorgungs- 
zusagen, bei denen die LEG Immobilien SE Vertragspartner ist. Solche Versorgungszusagen sind 
begrenzt auf eine jährliche Zahlung von 20 Tsd. Euro für Lars von Lackum und 15 Tsd. Euro für die 
übrigen Vorstandsmitglieder. 

 – Des Weiteren stellt die LEG Immobilien SE den Vorstandsmitgliedern jeweils einen angemessenen  
Dienstwagen zur dienstlichen und privaten Nutzung zur Verfügung. Sämtliche Kosten des Unter-
halts und des Gebrauchs des Dienstwagens werden von der LEG Immobilien SE getragen. Zudem 
können die Vorstandsmitglieder für dienstlich veranlasste Fahrten die Dienste eines Fahrers nutzen.  
Die den Vorstandsmitgliedern durch die Stellung eines Dienstwagens gewährten Leistungen sind 
für den geldwerten Vorteil, der durch die private Nutzung veranlasst wird, auf einen Gegenwert 
von 80 Tsd. Euro für jedes Vorstandsmitglied begrenzt. Die Einkommensteuer auf diese Leistungen 
ist vom jeweiligen Vorstandsmitglied zu tragen. Zudem werden den Vorstandsmitgliedern ent-
standene Auslagen und Reisekosten erstattet.

 – Daneben hat die LEG Immobilien SE für die Vorstandsmitglieder eine Unfallversicherung abge-
schlossen, die auch Unfälle im Privatbereich abdeckt. Die Leistungen an den Versicherten bzw. 
seine Erben betragen maximal 500 Tsd. Euro für den Todesfall bzw. 1.000 Tsd. Euro bei Invalidität. 

 – Für die Vorstandsmitglieder wurden Vermögenshaftpflichtversicherungen (D&O-Versicherungen) 
abgeschlossen. Die D&O-Versicherungen enthalten jeweils einen gesetzlichen Selbstbehalt von 
10 % des Schadens, begrenzt je Kalenderjahr auf das 1,5-fache der festen jährlichen Vergütung. 

Leistungen und Zusagen an Vorstandsmitglieder, deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 geendet hat

Susanne Schröter-Crossan ist aus persönlichen Gründen im besten gegenseitigen Einvernehmen 
zum 31. März 2023 aus dem Vorstand der LEG Immobilien SE ausgeschieden. Die Gesellschaft und 
Susanne Schröter-Crossan haben vereinbart, dass ihr Vorstandsanstellungsvertrag bis zu dessen regu-
lärem Ende zum 30. Juni 2023 weiterläuft. Auf dieser Basis berechnen sich unter anderem die An-
sprüche aus dem STI 2023 und den laufenden LTIs 2020, 2021, 2022 und zeitanteilig der LTI 2023. 
Die Aktienerwerbsverpflichtung aus dem LTI 2022 und dem LTI 2023 findet keine Anwendung.

Konkret wurde unter anderem vereinbart, dass Susanne Schröter-Crossan bis zum Beendigungs- 
zeitpunkt ihre Grundvergütung in Höhe von 45.833,33 Euro brutto pro Monat, zahlbar jeweils zum 
Monatsende nach Maßgabe der Regelungen des Anstellungsvertrags 2022 erhielt. Für das Geschäfts-
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jahr 2023 wurde der STI nach Maßgabe des STI-Plans 2022 nur für den Zeitraum bis zum Beendigungs-
zeitpunkt gewährt und entsprechend auf den zeitanteiligen Zielbetrag in Höhe von 187,5 Tsd. Euro 
gekürzt. Für das Geschäftsjahr 2020 wurde der LTI zu den bisher maßgeblichen Bedingungen des 
Vorstandsanstellungsvertrags 2020 gewährt. Die im Geschäftsjahr 2023 zur Auszahlung anstehende 
Tranche des Performance-Zeitraums 3 wird unverändert nach Maßgabe des Vorstandsanstellungs-
vertrags 2020 abgerechnet und ausgezahlt. Der LTI für das Geschäftsjahr 2020 wurde nach Maßgabe  
des Vorstandsanstellungsvertrags 2020 unter Berücksichtigung des unterjährigen Eintritts von 
Schröter-Crossan zum 1. Juli 2020 gewährt und entsprechend auf den zeitanteiligen Zielbetrag für 
die Tranche für den Performance-Zeitraum 3 auf 74.166,66 Euro gekürzt. Für die Geschäftsjahre 2021 
und 2022 wird der jeweilige LTI zu den bisher maßgeblichen Bedingungen gemäß der Vorstands- 
anstellungsverträge 2021 und 2022 nach Maßgabe des jeweiligen Long Term Incentive Plans gewährt. 
Die maßgeblichen Zielfestlegungen finden weiterhin Anwendung. Eine vorzeitige Auszahlung findet 
nicht statt. Für das Geschäftsjahr 2023 wird der LTI zu den bisher maßgeblichen Bedingungen des 
Vorstandsanstellungsvertrags 2022 nach Maßgabe des LTI-Plans 2022 gewährt. Der LTI für das Ge-
schäftsjahr 2023 wird nach Maßgabe des LTI-Plans 2022 nur für den Zeitraum bis zum Beendigungs-
zeitpunkt gewährt und entsprechend der Zielbetrag des LTI auf 325.000,00 Euro gekürzt. Die Aktien-
erwerbsverpflichtung gemäß LTI-Plan 2022 findet keine Anwendung. 

Susanne Schröter-Crossan hatte aus dem Anstellungsvertrag 2022 Ansprüche auf Nebenleistungen  
(Betriebliche Altersvorsorge, Zuschuss Renten- und Krankenversicherung, Unfallversicherung, Dienst- 
wagen etc.). Die Nebenleistungen wurden bis zum Beendigungszeitpunkt nach Maßgabe der ver-
traglichen Regelung für das Geschäftsjahr 2023 zeitanteilig gewährt. 

Versorgungszusage
Zugunsten der Vorstandsmitglieder gewährt die LEG Immobilien SE pro Kalenderjahr als arbeitgeber-
finanzierte betriebliche Altersvorsorge einen fixen, in dem jeweiligen Vorstandsanstellungsvertrag 
festgeschriebenen Betrag. Dieser Betrag wird in eine rückgedeckte Unterstützungskasse eingezahlt. 
Bei einem unterjährigen Ein- oder Austritt wird dieser Betrag pro rata temporis gekürzt. Zusätzlich kann 
der als Teil der Nebenleistungen vorgesehene Zuschuss zu Altersvorsorgeleistungen des Vorstands-
mitglieds anstelle eines solchen Zuschusses ebenfalls in die Unterstützungskasse eingezahlt werden.

Die betriebliche Altersvorsorge der Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2023 ist in nachfolgender 
Tabelle dargestellt. 
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Susanne Schröter-Crossan hat im Geschäftsjahr 2023 gemäß der Regelung in ihrem Vorstandsan-

stellungsvertrag Beiträge für betriebliche Altersvorsorge über eine Unterstützungskasse in Höhe von 

166.246,52 Euro erhalten. 

 

KKuurrzzffrriissttiiggeerr  vvaarriiaabblleerr  VVeerrggüüttuunnggssaanntteeiill  „„SShhoorrtt  TTeerrmm  IInncceennttiivvee““  ((SSTTII))   

Der STI dient der Sicherstellung eines profitablen und organischen Wachstums sowie der Erreichung 

der operativen, jährlichen Zielsetzungen. Der STI besteht aus einer jährlichen Zahlung, die auf Grund-

lage folgender finanzieller und nichtfinanzieller Erfolgsziele bemessen wird: 

 

- AFFO je Aktie, 

- Bereinigte EBITDA-Marge, 

- Nichtfinanzielle Environmental-, Social- und Governance-Ziele (ESG-Ziele).  

 

Die finanziellen Leistungskriterien werden mit jeweils 40 % gewichtet. Die ESG-Ziele, die aus der ge-

sonderten nichtfinanziellen Erklärung abgeleitet werden, werden in Summe mit 20 % gewichtet, wo-

bei die drei ESG-Teilziele gleich gewichtet sind. Zudem verfügt der STI über einen kriterienbasierten 

Anpassungsfaktor mit einer Bandbreite von 0,8 bis 1,2. Die Zielerreichung der Erfolgsziele ist jeweils 

auf 200 % begrenzt. 

 

GGeewwäähhrrttee  bbeettrriieebblliicchhee  AAlltteerrssvveerrssoorrgguunngg

iinn  €€ BBeettrraagg  pprroo  JJaahhrr  
KKaappiittaallaabbffiinndduunngg  

BBeettrraagg  
KKaappiittaallaabbffiinndduunngg  

iimm  JJaahhrr BBeettrraagg  pprroo  JJaahhrr
KKaappiittaallaabbffiinndduunngg  

BBeettrraagg  
KKaappiittaallaabbffiinndduunngg  

iimm  JJaahhrr

Lars von Lackum 100.000 2.325.000 2042 8.147 187.851 2042

Dr. Kathrin Köhling 35.000 928.731 2050 6.110 1 3 3

Dr. Volker Wiegel 50.000 1.141.667 2043 8.147 2 3 3

1 Die betriebliche Altersversorgung erfolgt für Dr. Kathrin Köhling über die Deutsche Rentenversicherung. 
2 Die betriebliche Altersversorgung erfolgt für Dr. Volker Wiegel über das Versorgungswerk der Rechtsanwälte. 
3 Eine monatliche Auszahlung erfolgt mit Rentenbeginn. Eine Kapitalabfindung ist nicht vorgesehen. 

BBeettrriieebblliicchhee  AAlltteerrssvveerrssoorrgguunngg  üübbeerr  eeiinnee  UUnntteerrssttüüttzzuunnggsskkaassssee  
mmiitt  eeiinneemm  jjäähhrrlliicchh  zzuu  zzaahhlleennddeenn  ffiixxeenn  BBeettrraagg

BBeettrriieebblliicchhee  AAlltteerrssvveerrssoorrgguunngg  
üübbeerr  eeiinnee  UUnntteerrssttüüttzzuunnggsskkaassssee,,  VVeerrssoorrgguunnggsswweerrkk  bbzzww..  

DDeeuuttsscchhee  RReenntteennvveerrssiicchheerruunngg

Susanne Schröter-Crossan hat im Geschäftsjahr 2023 gemäß der Regelung in ihrem Vorstands- 
anstellungsvertrag Beiträge für betriebliche Altersvorsorge über eine Unterstützungskasse in Höhe 
von 166.246,52 Euro erhalten.
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Kurzfristiger variabler Vergütungsanteil „Short Term Incentive“ (STI) 

Der STI dient der Sicherstellung eines profitablen und organischen Wachstums sowie der Erreichung 
der operativen, jährlichen Zielsetzungen. Der STI besteht aus einer jährlichen Zahlung, die auf Grund-
lage folgender finanzieller und nichtfinanzieller Erfolgsziele bemessen wird:

 – AFFO je Aktie,

 – Bereinigte EBITDA-Marge,

 – Nichtfinanzielle Environmental-, Social- und Governance-Ziele (ESG-Ziele). 

Die finanziellen Leistungskriterien werden mit jeweils 40 % gewichtet. Die ESG-Ziele, die aus der ge-
sonderten nichtfinanziellen Erklärung abgeleitet werden, werden in Summe mit 20 % gewichtet, wobei 
die drei ESG-Teilziele gleich gewichtet sind. Zudem verfügt der STI über einen kriterienbasierten An-
passungsfaktor mit einer Bandbreite von 0,8 bis 1,2. Die Zielerreichung der Erfolgsziele ist jeweils auf 
200 % begrenzt.
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FFiinnaannzziieellllee  LLeeiissttuunnggsskkrriitteerriieenn  ddeess  SSTTII  

Die vom Aufsichtsrat festgelegten Zielwerte für den AFFO je Aktie und die bereinigte EBITDA-Marge 

leiten sich aus dem jährlichen Wirtschaftsplan ab, den der Aufsichtsrat für das jeweilige Geschäfts-

jahr genehmigt hat. Der Wirtschaftsplan spiegelt sich in der externen Guidance für das Geschäftsjahr 

2023 wider und wurde dem Kapitalmarkt am 9. November 2022 kommuniziert. Die finanziellen Leis-

tungskriterien werden jeweils mit 40 % gewichtet. 

 

Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat am 23. Februar 2023 für die finanziellen Leistungs-
kriterien folgende Zielwerte festgelegt: 

 

  

 

 

Bei der Ermittlung der auszuzahlenden STI-Beträge für die finanziellen Leistungskriterien ist der tat-

sächlich erreichte Wert je Teilziel mit dem aus dem verabschiedeten Wirtschaftsplan abgeleiteten 

Zielwert zu vergleichen. Aus der prozentualen Abweichung vom Ist-Wert zum Zielwert ist anhand der 

vertraglich vereinbarten Gewichtung zunächst die Zielerreichung zu ermitteln. Aus der Zielerrei-

chung ist dann jeweils der erreichte STI-Teilbetrag abzuleiten.  

  

FFiinnaannzziieelllleess  LLeeiissttuunnggsskkrriitteerriiuumm  ddeess  SSTTII  22002233

FFiinnaannzziieelllleess  LLeeiissttuunnggsskkrriitteerriiuumm ZZiieellwweerrtt BBaannddbbrreeiitteenn

AFFO je Aktie 1,50 €
0% Minimalwert: 1,20 €

100% Zielerreichung: 1,50 €
200% Maximalwert: ≥ 1,80 €

Bereinigte EBITDA-Marge 77,7%
0% Minimalwert: 62,16 %

100% Zielerreichung: 77,70 %
200% Maximalwert: ≥ 93,24 %

Finanzielle Leistungskriterien des STI
Die vom Aufsichtsrat festgelegten Zielwerte für den AFFO je Aktie und die bereinigte EBITDA-Marge 
leiten sich aus dem jährlichen Wirtschaftsplan ab, den der Aufsichtsrat für das jeweilige Geschäfts-
jahr genehmigt hat. Der Wirtschaftsplan spiegelt sich in der externen Guidance für das Geschäftsjahr 
2023 wider und wurde dem Kapitalmarkt am 9. November 2022 kommuniziert. Die finanziellen Leis-
tungskriterien werden jeweils mit 40 % gewichtet.

Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat am 23. Februar 2023 für die finanziellen Leistungs-
kriterien folgende Zielwerte festgelegt:
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Bei der Ermittlung der auszuzahlenden STI-Beträge für die finanziellen Leistungskriterien ist der tat-
sächlich erreichte Wert je Teilziel mit dem aus dem verabschiedeten Wirtschaftsplan abgeleiteten 
Zielwert zu vergleichen. Aus der prozentualen Abweichung vom Ist-Wert zum Zielwert ist anhand der 
vertraglich vereinbarten Gewichtung zunächst die Zielerreichung zu ermitteln. Aus der Zielerreichung 
ist dann jeweils der erreichte STI-Teilbetrag abzuleiten. 

Bei Erreichen des Zielwertes beträgt die Zielerreichung 100 %. Wird der Zielwert um 20 % übertroffen, 
so wird der Maximalwert von 200 % Zielerreichung erreicht. Wird der Zielwert um 20 % unterschritten, 
beträgt die Zielerreichung 0 %. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Zielwerten (0 %; 100 %; 
200 %) werden linear interpoliert.

Die vom Aufsichtsrat festgelegten Zielwerte sind an dem Wirtschaftsplan orientiert, der vor Beginn 
des Geschäftsjahres verabschiedet wird. Die festgelegten Zielwerte sind gemäß den in den Vorstands-
anstellungsverträgen definierten Regelungen mit Blick auf die Effekte aus nicht im Wirtschaftsplan be-
rücksichtigten An- und Verkäufen sowie aus Änderungen des Konsolidierungskreises zu überprüfen 
und gegebenenfalls anzupassen. Unterjährige Anpassungen aus den Forecasts finden grundsätzlich 
keine Berücksichtigung. Mit Blick darauf waren im Geschäftsjahr 2023 keine Anpassungen der Zielwerte 
der finanziellen Leistungskriterien AFFO je Aktie und Bereinigte EBITDA-Marge erforderlich, die der 
Aufsichtsrat orientiert am Wirtschaftsplan 2023 festgelegt hat. 
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Bei Erreichen des Zielwertes beträgt die Zielerreichung 100 %. Wird der Zielwert um 20 % übertrof-

fen, so wird der Maximalwert von 200 % Zielerreichung erreicht. Wird der Zielwert um 20 % unter-

schritten, beträgt die Zielerreichung 0 %. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Zielwerten (0 

%; 100 %; 200 %) werden linear interpoliert. 

 

Die vom Aufsichtsrat festgelegten Zielwerte sind an dem Wirtschaftsplan orientiert, der vor Beginn 

des Geschäftsjahres verabschiedet wird. Die festgelegten Zielwerte sind gemäß den in den Vor-

standsanstellungsverträgen definierten Regelungen mit Blick auf die Effekte aus nicht im Wirt-

schaftsplan berücksichtigten An- und Verkäufen sowie aus Änderungen des Konsolidierungskreises 

zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Unterjährige Anpassungen aus den Forecasts finden 

grundsätzlich keine Berücksichtigung. Mit Blick darauf waren im Geschäftsjahr 2023 keine Anpassun-

gen der Zielwerte der finanziellen Leistungskriterien AFFO je Aktie und Bereinigte EBITDA-Marge er-

forderlich, die der Aufsichtsrat orientiert am Wirtschaftsplan 2023 festgelegt hat.  

 

 

FFiinnaannzziieellllee  LLeeiissttuunnggsskkrriitteerriieenn--SSTTII  //  AAFFFFOO  jjee  
AAkkttiiee               

in €  ZZiieell  llaauutt  WWiirrttsscchhaaffttssppllaann  
22002233  

  IIssttwweerrtt  22002233  

AAFFFFOO  jjee  AAkkttiiee    1,50  2,44 

 

Damit ist das finanzielle Leistungskriterium AFFO je Aktie zu 200 % erfüllt.  

 

 

 

 

Um Investorenfeedback Rechnung zu tragen, haben – wie eingangs beschrieben – sämtliche im Ge-

schäftsjahr 2023 amtierenden Vorstandsmitglieder erklärt, auf den Teil des sich grundsätzlich erge-

benden Auszahlungsbetrag des STI 2023 zu verzichten, der im Hinblick auf das finanzielle Leistungs-

kriterium AFFO je Aktie auf die Zinseinsparungen durch den Dividendenverzicht im Geschäftsjahr 

SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  //  AAFFFFOO  jjee  AAkkttiiee  uunnbbeerreeiinniiggtt

Insgesamt würden sich grundsätzlich folgende Auszahlungsbeträge ergeben

LLaarrss  vvoonn  LLaacckkuumm DDrr..  KKaatthhrriinn  KKööhhlliinngg  * DDrr..  VVoollkkeerr  WWiieeggeell
in € CCEEOO CCFFOO CCOOOO

SSTTII  22002233 480.000,00 150.000,00 300.000,00

* Anspruch ab dem Zeitraum 1. April 2023

Damit ist das finanzielle Leistungskriterium AFFO je Aktie zu 200 % erfüllt.
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des Geschäftsjahres verabschiedet wird. Die festgelegten Zielwerte sind gemäß den in den Vor-

standsanstellungsverträgen definierten Regelungen mit Blick auf die Effekte aus nicht im Wirt-

schaftsplan berücksichtigten An- und Verkäufen sowie aus Änderungen des Konsolidierungskreises 

zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Unterjährige Anpassungen aus den Forecasts finden 

grundsätzlich keine Berücksichtigung. Mit Blick darauf waren im Geschäftsjahr 2023 keine Anpassun-

gen der Zielwerte der finanziellen Leistungskriterien AFFO je Aktie und Bereinigte EBITDA-Marge er-

forderlich, die der Aufsichtsrat orientiert am Wirtschaftsplan 2023 festgelegt hat.  

 

 

FFiinnaannzziieellllee  LLeeiissttuunnggsskkrriitteerriieenn--SSTTII  //  AAFFFFOO  jjee  
AAkkttiiee               

in €  ZZiieell  llaauutt  WWiirrttsscchhaaffttssppllaann  
22002233  

  IIssttwweerrtt  22002233  

AAFFFFOO  jjee  AAkkttiiee    1,50  2,44 

 

Damit ist das finanzielle Leistungskriterium AFFO je Aktie zu 200 % erfüllt.  

 

 

 

 

Um Investorenfeedback Rechnung zu tragen, haben – wie eingangs beschrieben – sämtliche im Ge-

schäftsjahr 2023 amtierenden Vorstandsmitglieder erklärt, auf den Teil des sich grundsätzlich erge-

benden Auszahlungsbetrag des STI 2023 zu verzichten, der im Hinblick auf das finanzielle Leistungs-

kriterium AFFO je Aktie auf die Zinseinsparungen durch den Dividendenverzicht im Geschäftsjahr 

SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  //  AAFFFFOO  jjee  AAkkttiiee  uunnbbeerreeiinniiggtt

Insgesamt würden sich grundsätzlich folgende Auszahlungsbeträge ergeben

LLaarrss  vvoonn  LLaacckkuumm DDrr..  KKaatthhrriinn  KKööhhlliinngg  * DDrr..  VVoollkkeerr  WWiieeggeell
in € CCEEOO CCFFOO CCOOOO

SSTTII  22002233 480.000,00 150.000,00 300.000,00

* Anspruch ab dem Zeitraum 1. April 2023

Um Investorenfeedback Rechnung zu tragen, haben – wie eingangs beschrieben – sämtliche im  
Geschäftsjahr 2023 amtierenden Vorstandsmitglieder erklärt, auf den Teil des sich grundsätzlich  
ergebenden Auszahlungsbetrag des STI 2023 zu verzichten, der im Hinblick auf das finanzielle Leistungs-
kriterium AFFO je Aktie auf die Zinseinsparungen durch den Dividendenverzicht im Geschäftsjahr 
2023, die Einstellung der Neubauaktivitäten und das Unterschreiten der prognostizierten Investitionen 
von 35 Euro/qm zurückzuführen ist. Die Investitionen von 35 Euro/qm wurden erreicht. Relevant für 
die Ermittlung des Betrags des STI, auf den die Vorstandsmitglieder dann verzichtet haben, sind daher  
die Effekte in Höhe von insgesamt 39,7 Mio. Euro aus den Zinseinsparungen durch den Dividenden-
verzicht im Geschäftsjahr 2023 und aus den Einstellungen der Neubauaktivitäten. Ohne Berücksichti-
gung des sich aufgrund dieser Effekte ergebenden Betrags von 39,7 Mio. Euro wäre für das finanzielle 
Leistungskriterium AFFO je Aktie folgender fiktiv bereinigter Ist-Wert erreicht worden:
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2023, die Einstellung der Neubauaktivitäten und  das Unterschreiten der prognostizierten Investiti-

onen von 35 Euro/qm zurückzuführen ist. Die Investitionen von 35 Euro/qm wurden erreicht. Rele-

vant für die Ermittlung des Betrags des STI, auf den die Vorstandsmitglieder dann verzichtet haben, 

sind daher die Effekte in Höhe von insgesamt 39,7 Mio. Euro aus den Zinseinsparungen durch den 

Dividendenverzicht im Geschäftsjahr 2023 und aus den Einstellungen der Neubauaktivitäten. Ohne 

Berücksichtigung des sich aufgrund dieser Effekte ergebenden Betrags von 39,7 Mio. Euro wäre für 

das finanzielle Leistungskriterium AFFO je Aktie folgender fiktiv bereinigter Ist-Wert erreicht worden:  

 

 

 

 

Ohne Berücksichtigung der auf die Zinseinsparungen durch den Dividendenverzicht im Geschäfts-

jahr 2023 und die Einstellung der Neubauaktivitäten zurückzuführenden Effekte wäre der AFFO je 

Aktie anstatt zu 200 % nur zu 190 % erreicht worden. Die in diesem Fall um 10 %-Punkte geringere 

Zielerreichung des finanziellen Leistungskriteriums AFFO je Aktie würde im Vergleich zu den sich 

grundsätzlich ergebenden Auszahlungsbeträgen des STI 2023 zu einem für Lars von Lackum um 

24.043 Euro, für Dr. Kathrin Köhling um 7.514 Euro und für Dr. Volker Wiegel um 15.027 Euro vermin-

derten Auszahlungsbetrag des STI 2023 führen. Auf diesen Teil des sich grundsätzlich ergebenden 

Auszahlungsbetrags des STI 2023 haben die Vorstandsmitglieder, wie oben dargestellt, gegenüber 

der Gesellschaft verzichtet. Daraus ergeben sich für die Vorstandsmitglieder die nachfolgend dar-

gestellten tatsächlichen Auszahlungsbeträge des STI 2023:  

  

ffiikkttiivv  bbeerreeiinniiggtteess  ZZiieell  llaauutt  
WWiirrttsscchhaaffttssppllaannuunngg  22002233

IIssttwweerrtt  22002233

AAFFFFOO  jjee  AAkkttiiee 2,07 € 2,44 €

FFiinnaannzziieelllleess  LLeeiissttuunnggsskkrriitteerriiuumm--SSTTII  //AAFFFFOO  jjee  AAkkttiiee  ffiikkttiivv  bbeerreeiinniiggtt

Ohne Berücksichtigung der auf die Zinseinsparungen durch den Dividendenverzicht im Geschäftsjahr 
2023 und die Einstellung der Neubauaktivitäten zurückzuführenden Effekte wäre der AFFO je Aktie 
anstatt zu 200 % nur zu 190 % erreicht worden. Die in diesem Fall um 10 %-Punkte geringere Zielerrei-
chung des finanziellen Leistungskriteriums AFFO je Aktie würde im Vergleich zu den sich grundsätzlich 
ergebenden Auszahlungsbeträgen des STI 2023 zu einem für Lars von Lackum um 24.043 Euro, für 
Dr. Kathrin Köhling um 7.514 Euro und für Dr. Volker Wiegel um 15.027 Euro verminderten Auszahlungs-
betrag des STI 2023 führen. Auf diesen Teil des sich grundsätzlich ergebenden Auszahlungsbetrags 
des STI 2023 haben die Vorstandsmitglieder, wie oben dargestellt, gegenüber der Gesellschaft ver-
zichtet. Daraus ergeben sich für die Vorstandsmitglieder die nachfolgend dargestellten tatsächlichen 
Auszahlungsbeträge des STI 2023: 
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SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  //  AAFFFFOO  jjee  AAkkttiiee  nnaacchh  VVeerr--

zziicchhtt  
    

 

 

LLaarrss  vvoonn    
LLaacckkuumm  

  

DDrr..  KKaatthhrriinn    
KKööhhlliinngg  **  

  

DDrr..  VVoollkkeerr    
WWiieeggeell  

  
in €  CCEEOO    CCFFOO    CCOOOO    

SSTTII  22002233    455.957,0  142.486.5  284.973,0  
* Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023 

 

FFiinnaannzziieellllee  LLeeiissttuunnggsskkrriitteerriieenn--SSTTII  //  BBeerreeiinniiggttee  EEBBIITTDDAA--MMaarrggee     

in %  
ZZiieellwweerrtt  llaauutt  
wwiirrttsscchhaaffttss--
ppllaann  22002233  

  
TTaattssääcchhlliicchh  
eerrrreeiicchhtteerr    
IISSTT--WWeerrtt  

    

ZZiieell--  
eerrrreeiicchhuunngg    
aauuff  BBaassiiss    

vveerrttrraagglliicchh    
vveerreeiinnbbaarrtteerr  
GGeewwiicchhttuunngg  

  SSTTII--  
TTeeiillbbeettrraagg    

BBeerreeiinniiggttee  
EEBBIITTDDAA--
MMaarrggee  

  77,7%  80,6%   159%  63% 

 
 

Somit wird dieses finanzielle Leistungskriterium zu 159 % erreicht. 
 

SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  //  BBeerreeiinniiggttee  EEBBIITTDDAA--MMaarrggee  
    

 

 

LLaarrss  vvoonn    
LLaacckkuumm  

  

DDrr..  KKaatthhrriinn    
KKööhhlliinngg  **  

  

DDrr..  VVoollkkeerr    
WWiieeggeell  

  
in €  CCEEOO    CCFFOO    CCOOOO    

SSTTII  22002233//bbeerreeii--
nniiggttee  EEBBIITTDDAA--
MMaarrggee    

380.640,0 
 

118.950,0 
 

237.900,0 
 

        
* Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023 

 

EESSGG--ZZiieellee  ddeess  SSTTII::  

Die ESG-Ziele werden aus der gesonderten nichtfinanziellen Erklärung der LEG Immobilien SE sowie 

aus strategischen Überlegungen und zukünftigen Projekten abgeleitet. Für die ESG-Ziele werden Kri-

terien aus den Kategorien Environmental, Social und Governance definiert und mit konkreten Ziel-

vorgaben operationalisiert. Den Zielen sind quantitativ oder qualitativ messbare Kriterien zugeord-

net, die nach Abschluss des Geschäftsjahres durch einen Ziel-/Ist-Vergleich die Feststellung eines 

messbaren Grads der Zielerreichung ermöglichen. Die konkreten ESG-Ziele sowie der Minimal- und 

Somit wird dieses finanzielle Leistungskriterium zu 159 % erreicht.

 
29/77 

SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  //  AAFFFFOO  jjee  AAkkttiiee  nnaacchh  VVeerr--

zziicchhtt  
    

 

 

LLaarrss  vvoonn    
LLaacckkuumm  

  

DDrr..  KKaatthhrriinn    
KKööhhlliinngg  **  

  

DDrr..  VVoollkkeerr    
WWiieeggeell  

  
in €  CCEEOO    CCFFOO    CCOOOO    

SSTTII  22002233    455.957,0  142.486.5  284.973,0  
* Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023 

 

FFiinnaannzziieellllee  LLeeiissttuunnggsskkrriitteerriieenn--SSTTII  //  BBeerreeiinniiggttee  EEBBIITTDDAA--MMaarrggee     

in %  
ZZiieellwweerrtt  llaauutt  
wwiirrttsscchhaaffttss--
ppllaann  22002233  

  
TTaattssääcchhlliicchh  
eerrrreeiicchhtteerr    
IISSTT--WWeerrtt  

    

ZZiieell--  
eerrrreeiicchhuunngg    
aauuff  BBaassiiss    

vveerrttrraagglliicchh    
vveerreeiinnbbaarrtteerr  
GGeewwiicchhttuunngg  

  SSTTII--  
TTeeiillbbeettrraagg    

BBeerreeiinniiggttee  
EEBBIITTDDAA--
MMaarrggee  

  77,7%  80,6%   159%  63% 

 
 

Somit wird dieses finanzielle Leistungskriterium zu 159 % erreicht. 
 

SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  //  BBeerreeiinniiggttee  EEBBIITTDDAA--MMaarrggee  
    

 

 

LLaarrss  vvoonn    
LLaacckkuumm  

  

DDrr..  KKaatthhrriinn    
KKööhhlliinngg  **  

  

DDrr..  VVoollkkeerr    
WWiieeggeell  

  
in €  CCEEOO    CCFFOO    CCOOOO    

SSTTII  22002233//bbeerreeii--
nniiggttee  EEBBIITTDDAA--
MMaarrggee    

380.640,0 
 

118.950,0 
 

237.900,0 
 

        
* Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023 

 

EESSGG--ZZiieellee  ddeess  SSTTII::  

Die ESG-Ziele werden aus der gesonderten nichtfinanziellen Erklärung der LEG Immobilien SE sowie 

aus strategischen Überlegungen und zukünftigen Projekten abgeleitet. Für die ESG-Ziele werden Kri-

terien aus den Kategorien Environmental, Social und Governance definiert und mit konkreten Ziel-

vorgaben operationalisiert. Den Zielen sind quantitativ oder qualitativ messbare Kriterien zugeord-

net, die nach Abschluss des Geschäftsjahres durch einen Ziel-/Ist-Vergleich die Feststellung eines 

messbaren Grads der Zielerreichung ermöglichen. Die konkreten ESG-Ziele sowie der Minimal- und 
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ESG-Ziele des STI:

Die ESG-Ziele werden aus der gesonderten nichtfinanziellen Erklärung der LEG Immobilien SE  
sowie aus strategischen Überlegungen und zukünftigen Projekten abgeleitet. Für die ESG-Ziele werden 
Kriterien aus den Kategorien Environmental, Social und Governance definiert und mit konkreten Ziel-
vorgaben operationalisiert. Den Zielen sind quantitativ oder qualitativ messbare Kriterien zugeordnet,  
die nach Abschluss des Geschäftsjahres durch einen Ziel-/Ist-Vergleich die Feststellung eines mess-
baren Grads der Zielerreichung ermöglichen. Die konkreten ESG-Ziele sowie der Minimal- und Maximal-
wert legt der Aufsichtsrat jährlich vor Beginn des entsprechenden Geschäftsjahres im Einvernehmen 
mit den Vorstandsmitgliedern fest.

Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat die folgenden ESG-Ziele definiert:
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Maximalwert legt der Aufsichtsrat jährlich vor Beginn des entsprechenden Geschäftsjahres im Ein-

vernehmen mit den Vorstandsmitgliedern fest. 

 

Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat die folgenden ESG-Ziele definiert: 

 

EESSGG--ZZiieellee  ffüürr  ddeenn  SSTTII  22002233  
     

       
      EEnnvviirroonnmmeennttaall    SSoocciiaall    GGoovveerrnnaannccee  

ZZiieell  

  

Reduktion um 4.000 t CO2 durch 
Modernisierung und Kundenver-
haltensänderung 

 

Ziel: 
Lösungsgeschwindig-
keit für Anfragen von 
Mietern im Umgang mit 
offenen Forderungen 

 

Ziel 1): 
85% der aktiven Arbeit-
nehmer*innen der LEG 
Nord FM, der Biomasse 
Heizkraftwerk Sieger-
land KG und der TSP–
TechnikServicePlus 
GmbH haben die Com-
pliance-Schulung absol-
viert  
Ziel 2): 
99% der aktiven Arbeit-
nehmer*innen der übri-
gen Gesellschaften des 
LEG Konzerns (§ 15 
AktG) haben die Com-
pliance-Schulung ab-
solviert 

ZZiieellwweerrttee  

0% Minimalwert: 3.600 Tonnen 
CO2  

0% = 18 Kalendertage 
 

0% Minimalwert: 80% 
(Ziel 1), 94% (Ziel 2) 

 

 
100% Zielerreichung: 4.000 Ton-
nen CO2  

100% = 13 Kalendertage 
 

100% Zielerreichung: 
85% (Ziel 1), 99%  
(Ziel 2) 

  
 

200% Maximalwert: 4.400 Ton-
nen CO2  

200% = 8 Kalendertage 
 

200% Maximalwert: 
100% (Ziel 1), 100% 
(Ziel 2) 

 

  

EEnnvviirroonnmmeennttaall--ZZiieell  ddeess  SSTTII  22002233::  

Ziel ist die Einsparung von 4.000 Tonnen Kohlendioxid (CO2) im Geschäftsjahr 2023. Hierzu zählen 

zum einen die im Geschäftsjahr 2023 beendeten, gemäß § 555b Nr. 1 bis 3 BGB als Modernisierungs-

maßnahmen qualifizierten Sanierungsmaßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung bezogen auf den 

im Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2022 enthaltenen Bestand. Nachgewiesen wird die Einspa-

rung durch Energieeinsparberechnungen und der daraus resultierenden Reduktion an CO2-

Endenergieemissionen. Des Weiteren werden alle im Geschäftsjahr 2023 bewirkten CO2-

Environmental-Ziel des STI 2023:
Ziel ist die Einsparung von 4.000 Tonnen Kohlendioxid (CO2) im Geschäftsjahr 2023. Hierzu zählen 
zum einen die im Geschäftsjahr 2023 beendeten, gemäß § 555b Nr. 1 bis 3 BGB als Modernisierungs-
maßnahmen qualifizierten Sanierungsmaßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung bezogen auf den im 
Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2022 enthaltenen Bestand. Nachgewiesen wird die Einsparung 
durch Energieeinsparberechnungen und der daraus resultierenden Reduktion an CO2-Endenergie- 
emissionen. Des Weiteren werden alle im Geschäftsjahr 2023 bewirkten CO2-Emissionsreduktionen 
berücksichtigt, welche nachweislich auf Maßnahmen zur Nutzerverhaltensänderung zurückzuführen 
sind. Der Nachweis kann ebenso durch explizit für Einzelmaßnahmen im Geschäftsjahr 2023 erstellte 
Studien oder Gutachten anerkannter Experten erfolgen, wie durch die Anwendung einer bekannten 
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wissenschaftlich quantifizierten und verifizierten und in einer Peer-Review-Veröffentlichung publizier-
ten Methode zur Beeinflussung des Nuterverhaltens im Kontext der Raumwärmenutzung.

Für diese CO2-Einsparungen gilt, dass diese klimabereinigt erreicht werden sollen, also für ein laut 
Deutscher Wetterdienst im langfristigen Mittel für Deutschland zu erwartendes durchschnittliches 
Jahr.

Im Geschäftsjahr 2023 konnten aufgrund von Kundenverhaltensänderungen, bewirkt durch Heizplakate, 
in Summe 6.011 Tonnen CO2 eingespart werden. Dass Heizplakate entsprechende Kundenverhaltens-
änderungen bewirken, wurde in einer Studie im Zuge des Newton-Projektes im Jahr 2022 ermittelt. 
Die LEG hat über ihre Reportingsysteme und über ihr Qualitätsmanagement sowohl sichergestellt, 
dass eine wirksame Maßnahme zur Nutzerverhaltensänderung vorgenommen wurde, als auch die 
Rechnungslogik zur Ermittlung der aus den Energieeinsparberechnungen resultierenden Reduktion an 
CO2-Endenergieemissionen belastbar ist. Darüber hinaus konnten weitere 2.717 Tonnen CO2 durch 
Modernisierungsmaßnahmen eingespart werden. Insgesamt konnte somit der CO2-Verbrauch um 
8.728 Tonnen reduziert werden.

Social-Ziel des STI 2023:
Ziel ist die Lösungsgeschwindigkeit von 13 Kalendertagen für Mieteranfragen im Umgang mit offenen 
Forderungen (Basis: Durchschnittliche Brutto-Bearbeitungsdauer 2022) nicht zu überschreiten. Dabei 
wird die durchschnittliche Zeitdauer vom Eingang bis zum Abschluss des entsprechenden Tickets 
betrachtet. Für das Jahr 2022 lag diese Zeitdauer bei 12,9 Kalendertagen. Allerdings war für das Ge-
schäftsjahr 2023 von einem deutlichen Anstieg des Volumens aufgrund des wesentlichen Anstieges 
der Nebenkostennachzahlungen auszugehen, begleitet von längeren Bearbeitungszeiten bei der öf-
fentlichen Hand, der mit einer gleichbleibenden FTE-Stärke zu bewältigen sein würde. Dennoch sollte 
die Bearbeitungszeit stabil gehalten werden. Unter dem Abschluss eines Tickets ist zum Beispiel zu 
verstehen:

 – Beratung zum Wohngeld

 – Ratenzahlung

 – Einleitung Mahnverfahren

 – Einleitung Räumungsverfahren

 – Sonstige Sonderfälle.

Als Nachweis zur Zielerreichung besteht ein entsprechendes systembasiertes Reporting. Das Reporting 
zeigte eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 11,5 Tagen im Geschäftsjahr 2023.

Governance-Ziel des STI 2023
Ziel ist, die Durchführungsquote im Hinblick auf Compliance-Schulungen im Vergleich zum Vorjahr zu 
erhöhen. Dabei wird unterschieden zwischen der LEG-Mitarbeiterschaft bezogen auf die LEG Manage-
ment, LEG Wohnen NRW, EnergieServicePlus, LCS Consulting und Service, LEG Bauen, LEG Consult, 
LWS Plus sowie Youtilly einerseits und der LEG-Mitarbeiterschaft der TSP andererseits. Die Differen-
zierung zwischen den beiden Gruppen beruht zum einen darauf, dass eine Einführung des Konzern-
Schulungstools in einigen Unternehmen des Konzerns nicht zeitgleich mit dem Rest-Konzern möglich 
war und zum anderen eine flächendeckende Schulung in Bereichen, deren Mitarbeiter selten im Büro 
vor Ort sind (z.B. Handwerker, Grünpfleger), schwieriger umsetzbar ist als im übrigen Konzern.  
Die Mitarbeiter-Definition soll gewährleisten, dass nur solche Mitarbeiter einbezogen werden, die in 
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einem aktiven Arbeitsverhältnis stehen (z.B. keine Mitarbeiter in passiver Altersteilzeit, Langzeitkranke, 
Mitarbeiter in Elternzeit oder Freigestellte) und die aufgrund ihrer Zugehörigkeitsdauer zur LEG (min-
destens drei Monate) genügend Gelegenheit hatten, die Schulung durchzuführen.

Der Nachweis zur Zielerreichung erfolgte über das nunmehr konzernweit eingeführte Konzern- 
Schulungstool. Die Teilnahmequote der definierten Gruppe 1 der LEG-Mitarbeiterschaft betrug 98,6 % 
und die der Gruppe 2 99,9 %. 

Die ESG-Ziele werden insgesamt mit 20 % gewichtet. Dabei werden alle Teilziele (Environmental, 
Social und Governance) untereinander jeweils gleich gewichtet.
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Die Zielerreichung der nichtfinanziellen Ziele beträgt im Geschäftsjahr 2023: 173,7 %. 

 

 

 

*Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023 

  

SSTTII  22002233--GGeessaammttzziieelleerrrreeiicchhuunngg    

Aus der gewichteten Teilzielerreichung ergibt sich der Gesamtzielerreichungsgrad des STI. Der Vor-

stand hat im Hinblick auf den STI 2023 einen Gesamtzielerreichungsgrad von 174 % erreicht.  

 

*Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023 

 

ZZiieelleerrrreeiicchhuunngg  EESSGG  SSTTII  22002233

TTaattssääcchhlliicchh  eerrrreeiicchhtt
ZZiieelleerrrreeiicchhuunngg  iinn  

%%

EESSGG--ZZiieell  
TTeeiillbbeettrraagg  

((ggeewwiicchhtteett  iinn%%))

8.728 t CO2-

Einsparung

SSoocciiaall 11,5 Tage 130 43,3

Ziel 1: 98,6 % 
Teilnahmequote

Ziel 1: 190,9

Ziel 2: 99,9 % 
Teilnahmequote

Ziel 2: 192,0

Ø 191,2

SSuummmmee 117733,,77

GGoovveerrnnaannccee 63,7

EEnnvviirroommeennttaall 200 66,7

SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  //  EESSGG--ZZiieellee

LLaarrss  vvoonn DDrr..  KKaatthhrriinn DDrr..  VVoollkkeerr

LLaacckkuumm KKööhhlliinngg  **11 WWiieeggeell

iinn  €€ CCEEOO CCFFOO CCOOOO

SSTTII  22002233  --  EESSGG--ZZiieellee 208.495,00 65.154,80 130.309,00

LLaarrss  vvoonn DDrr..  KKaatthhrriinn DDrr..  VVoollkkeerr

LLaacckkuumm KKööhhlliinngg  * WWiieeggeell

in € CCEEOO CCFFOO CCOOOO

SSTTII  22002233  //AAFFFFOO  jjee  AAkkttiiee 455.957,0 142.486,0 284.973,0

SSTTII  22002233//bbeerreeiinniiggttee  EEBBIITT--DDAA--MMaarrggee 380.640,0 118.950,0 237.900,0

SSTTII  22002233  //EESSGG 208.495,0 65.155,0 130.309,0

SSTTII  22002233  ggeessaammtt 11..004455..009922,,00 332266..559911,,00 665533..118822,,00

SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  ((oohhnnee  ddiisskkrreettiioonnäärreenn  FFaakkttoorr))

Die Zielerreichung der nichtfinanziellen Ziele beträgt im Geschäftsjahr 2023: 173,7 %.
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Die Zielerreichung der nichtfinanziellen Ziele beträgt im Geschäftsjahr 2023: 173,7 %. 

 

 

 

*Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023 

  

SSTTII  22002233--GGeessaammttzziieelleerrrreeiicchhuunngg    

Aus der gewichteten Teilzielerreichung ergibt sich der Gesamtzielerreichungsgrad des STI. Der Vor-

stand hat im Hinblick auf den STI 2023 einen Gesamtzielerreichungsgrad von 174 % erreicht.  

 

*Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023 

 

ZZiieelleerrrreeiicchhuunngg  EESSGG  SSTTII  22002233

TTaattssääcchhlliicchh  eerrrreeiicchhtt
ZZiieelleerrrreeiicchhuunngg  iinn  

%%

EESSGG--ZZiieell  
TTeeiillbbeettrraagg  

((ggeewwiicchhtteett  iinn%%))

8.728 t CO2-

Einsparung

SSoocciiaall 11,5 Tage 130 43,3

Ziel 1: 98,6 % 
Teilnahmequote

Ziel 1: 190,9

Ziel 2: 99,9 % 
Teilnahmequote

Ziel 2: 192,0

Ø 191,2

SSuummmmee 117733,,77

GGoovveerrnnaannccee 63,7

EEnnvviirroommeennttaall 200 66,7

SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  //  EESSGG--ZZiieellee

LLaarrss  vvoonn DDrr..  KKaatthhrriinn DDrr..  VVoollkkeerr

LLaacckkuumm KKööhhlliinngg  **11 WWiieeggeell

iinn  €€ CCEEOO CCFFOO CCOOOO

SSTTII  22002233  --  EESSGG--ZZiieellee 208.495,00 65.154,80 130.309,00

LLaarrss  vvoonn DDrr..  KKaatthhrriinn DDrr..  VVoollkkeerr

LLaacckkuumm KKööhhlliinngg  * WWiieeggeell

in € CCEEOO CCFFOO CCOOOO

SSTTII  22002233  //AAFFFFOO  jjee  AAkkttiiee 455.957,0 142.486,0 284.973,0

SSTTII  22002233//bbeerreeiinniiggttee  EEBBIITT--DDAA--MMaarrggee 380.640,0 118.950,0 237.900,0

SSTTII  22002233  //EESSGG 208.495,0 65.155,0 130.309,0

SSTTII  22002233  ggeessaammtt 11..004455..009922,,00 332266..559911,,00 665533..118822,,00

SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  ((oohhnnee  ddiisskkrreettiioonnäärreenn  FFaakkttoorr))

*Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023
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STI 2023-Gesamtzielerreichung 
Aus der gewichteten Teilzielerreichung ergibt sich der Gesamtzielerreichungsgrad des STI. Der Vor-
stand hat im Hinblick auf den STI 2023 einen Gesamtzielerreichungsgrad von 174 % erreicht. 
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Die Zielerreichung der nichtfinanziellen Ziele beträgt im Geschäftsjahr 2023: 173,7 %. 

 

 

 

*Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023 

  

SSTTII  22002233--GGeessaammttzziieelleerrrreeiicchhuunngg    

Aus der gewichteten Teilzielerreichung ergibt sich der Gesamtzielerreichungsgrad des STI. Der Vor-

stand hat im Hinblick auf den STI 2023 einen Gesamtzielerreichungsgrad von 174 % erreicht.  

 

*Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023 

 

ZZiieelleerrrreeiicchhuunngg  EESSGG  SSTTII  22002233

TTaattssääcchhlliicchh  eerrrreeiicchhtt
ZZiieelleerrrreeiicchhuunngg  iinn  

%%

EESSGG--ZZiieell  
TTeeiillbbeettrraagg  

((ggeewwiicchhtteett  iinn%%))

8.728 t CO2-

Einsparung

SSoocciiaall 11,5 Tage 130 43,3

Ziel 1: 98,6 % 
Teilnahmequote

Ziel 1: 190,9

Ziel 2: 99,9 % 
Teilnahmequote

Ziel 2: 192,0

Ø 191,2

SSuummmmee 117733,,77

GGoovveerrnnaannccee 63,7

EEnnvviirroommeennttaall 200 66,7

SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  //  EESSGG--ZZiieellee

LLaarrss  vvoonn DDrr..  KKaatthhrriinn DDrr..  VVoollkkeerr

LLaacckkuumm KKööhhlliinngg  **11 WWiieeggeell

iinn  €€ CCEEOO CCFFOO CCOOOO

SSTTII  22002233  --  EESSGG--ZZiieellee 208.495,00 65.154,80 130.309,00

LLaarrss  vvoonn DDrr..  KKaatthhrriinn DDrr..  VVoollkkeerr

LLaacckkuumm KKööhhlliinngg  * WWiieeggeell

in € CCEEOO CCFFOO CCOOOO

SSTTII  22002233  //AAFFFFOO  jjee  AAkkttiiee 455.957,0 142.486,0 284.973,0

SSTTII  22002233//bbeerreeiinniiggttee  EEBBIITT--DDAA--MMaarrggee 380.640,0 118.950,0 237.900,0

SSTTII  22002233  //EESSGG 208.495,0 65.155,0 130.309,0

SSTTII  22002233  ggeessaammtt 11..004455..009922,,00 332266..559911,,00 665533..118822,,00

SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  ((oohhnnee  ddiisskkrreettiioonnäärreenn  FFaakkttoorr))

*Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023

STI 2023-Gesamtzielerreichung Susanne Schröter-Crossan

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde der STI für Susanne Schröter-Crossan nach Maßgabe des STI-Plans 
2022 nur für den Zeitraum bis zum Beendigungszeitpunkt ihres Vorstandsanstellungsvertrags zum  
30. Juni 2023 gewährt. Sie hat einen STI-Anspruch für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 224.177,50 Euro

Kriterienbasierter Anpassungsfaktor STI 2023
Die Regelungen zum STI sehen neben den finanziellen Leistungskriterien und den ESG-Zielen einen  
kriterienbasierten Anpassungsfaktor mit einer Bandbreite von 0,8 bis 1,2 vor. Die Kriterien, auf deren  
Basis die Höhe des Anpassungsfaktors beurteilt wird, sind vor Beginn des betroffenen Geschäftsjahres 
zu definieren. Für den kriterienbasierten Anpassungsfaktor hat der Aufsichtsrat im Dezember 2022 für 
das Geschäftsjahr 2023 folgendes Kriterium festgelegt:

Erfolgreiche Führung der LEG in einem vom Ukrainekrieg, den Herausforderungen der Klima- 
krise und einem unsicheren finanzwirtschaftlichen Umfeld mit hohen Zinsen und hoher Inflation 
geprägten Markt.

Zudem hat sich der Aufsichtsrat in Umsetzung der Empfehlung G.11 Satz 1 DCGK das Recht vorbehalten, 
außergewöhnliche Entwicklungen im Rahmen des kriterienbasierten Anpassungsfaktors zu berücksich-
tigen. 

Der Aufsichtsrat hat – einer Empfehlung des Vergütungsausschusses folgend – beschlossen, mit Blick 
auf die erfolgreiche Führung der LEG in einem vom Ukrainekrieg, den Herausforderungen der Klimakrise 
und einem unsicheren finanzwirtschaftlichen Umfeld mit hohen Zinsen und hoher Inflation geprägten 
Markt einen kriterienbasierte Anpassungsfaktor in Höhe von 1,0 festgelegt. Der kriterienbasierte Anpas-
sungsfaktor wurde bei der Ermittlung der Vorstandsvergütung angewandt.
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*Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023 

 

Die Auszahlungsbeträge aus dem STI sind für Lars von Lackum auf 1.200 Tsd. Euro und zeitanteilig 

für Dr. Kathrin Köhling auf 375 Tsd. Euro sowie Dr. Volker Wiegel auf 750 Tsd. Euro begrenzt.  

 

Gemäß den Regelungen in der Aufhebungsvereinbarung mit Susanne Schröter-Crossan aus März 

2023 ist der Auszahlungsbetrag aus ihrem STI 2023 auf 375,0 Tsd. Euro gedeckelt. 

 

Der nach der vorstehenden Ermittlung zu zahlende STI wird spätestens 30 Tage nach Billigung des 

Konzernabschlusses der LEG Immobilien SE für das Geschäftsjahr 2023 abgerechnet und an das je-

weilige Vorstandsmitglied ausgezahlt. 

  

LLaannggffrriissttiiggeerr  vvaarriiaabblleerr  VVeerrggüüttuunnggssaanntteeiill  „„LLoonngg  TTeerrmm  IInncceennttiivvee““  ((LLTTII)) 

Zusätzlich zu einem STI haben die Vorstandsmitglieder Anspruch auf einen an der langfristigen und 

nachhaltigen Unternehmensentwicklung orientierten LTI. Dieser LTI wird für jedes Geschäftsjahr neu 

ausgelobt und ist jeweils auf einen vierjährigen Performance-Zeitraum ausgelegt.  

 

Derzeit laufen für die Vorstandsmitglieder drei verschiedene LTI-Programme, die sich nach unter-

schiedlichen Regelungen richten: Das bis zum Geschäftsjahr 2020 geltende LTI-Programm, das für 

das Geschäftsjahr 2021 geltende LTI-Programm sowie das ab dem Geschäftsjahr 2022 geltende LTI-

Programm.  

 

Für die Vorstandsmitglieder bestehen noch LTI-Ansprüche aus den einschlägigen Vorstandsanstel-

lungsverträgen vor dem Geschäftsjahr 2021, gemäß deren LTI-Planbedingungen es noch zu Auszah-

lungen im Geschäftsjahr 2024 für die Tranche des LTI 2020 kommen kann, deren Performance-Zeit-

raum 3 im Geschäftsjahr 2023 endete. Als im Geschäftsjahr 2023 gewährte Vergütung sind dabei 

SSTTII--AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  22002233  ((mmiitt  ddiisskkrreettiioonnäärreenn  FFaakkttoorr))

LLaarrss  vvoonn  LLaacckkuumm DDrr..  KKaatthhrriinn  KKööhhlliinngg DDrr..  VVoollkkeerr  WWiieeggeell

in € CCEEOO CCFFOO CCOOOO

SSTTII  22002233  oohhnnee  ddiisskkrreettiioonnäärreenn  FFaakkttoorr 1.045.092,00 326.591,00 653.152,00

SSTTII  22002233  mmiitt  ddiisskkrreettiioonnäärreenn  FFaakkttoorr  vvoonn  11,,00 1.045.092,00 326.591,00 653.152,00

*Anspruch für den Zeitraum ab 1. April 2023

Die Auszahlungsbeträge aus dem STI sind für Lars von Lackum auf 1.200 Tsd. Euro und zeitanteilig für  
Dr. Kathrin Köhling auf 375 Tsd. Euro sowie Dr. Volker Wiegel auf 750 Tsd. Euro begrenzt. 

Gemäß den Regelungen in der Aufhebungsvereinbarung mit Susanne Schröter-Crossan aus März 2023 
ist der Auszahlungsbetrag aus ihrem STI 2023 auf 375,0 Tsd. Euro gedeckelt.

Der nach der vorstehenden Ermittlung zu zahlende STI wird spätestens 30 Tage nach Billigung des  
Konzernabschlusses der LEG Immobilien SE für das Geschäftsjahr 2023 abgerechnet und an das je-
weilige Vorstandsmitglied ausgezahlt.

Langfristiger variabler Vergütungsanteil „Long Term Incentive“ (LTI)

Zusätzlich zu einem STI haben die Vorstandsmitglieder Anspruch auf einen an der langfristigen und nach-
haltigen Unternehmensentwicklung orientierten LTI. Dieser LTI wird für jedes Geschäftsjahr neu ausge-
lobt und ist jeweils auf einen vierjährigen Performance-Zeitraum ausgelegt. 

Derzeit laufen für die Vorstandsmitglieder drei verschiedene LTI-Programme, die sich nach unterschied-
lichen Regelungen richten: Das bis zum Geschäftsjahr 2020 geltende LTI-Programm, das für das Ge-
schäftsjahr 2021 geltende LTI-Programm sowie das ab dem Geschäftsjahr 2022 geltende LTI-Programm. 

Für die Vorstandsmitglieder bestehen noch LTI-Ansprüche aus den einschlägigen Vorstandsanstellungs-
verträgen vor dem Geschäftsjahr 2021, gemäß deren LTI-Planbedingungen es noch zu Auszahlungen  
im Geschäftsjahr 2024 für die Tranche des LTI 2020 kommen kann, deren Performance-Zeitraum 3 im 
Geschäftsjahr 2023 endete. Als im Geschäftsjahr 2023 gewährte Vergütung sind dabei allein die Auszah-
lungen aus dem bis zum Geschäftsjahr 2020 geltenden LTI 2020 anzusehen. 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die seit dem Geschäftsjahr 2022 geltenden LTI-Plan- 
bedingungen gegeben. Der LTI für das Geschäftsjahr 2022 ist eine Weiterentwicklung des LTI 2021. 
Diese LTI-Tranchen führen erst nach Ablauf des vierjährigen Performance-Zeitraums zu einer gewährten 
Vergütung. Im Anschluss an die Darstellung der laufenden LTI-Programme wird über die Zielerreichung 
des im Geschäftsjahr 2023 als gewährte Vergütung auszuweisenden LTI 2020 berichtet. 
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LTI-Planbedingungen ab 2022 (LTI 2022/LTI 2023)
Seit dem Geschäftsjahr 2022 erhalten die Vorstandsmitglieder erstmalig einen LTI in Form eines virtuel-
len Performance Share Plans bezogen auf einen vierjährigen Performance-Zeitraum. 

Für die Ermittlung des LTI 2022 und des LTI 2023 sind folgende finanzielle und nichtfinanzielle Erfolgs- 
ziele maßgeblich:

 – Entwicklung des relativen Total Shareholder Return im Vergleich zum relevanten Immobilien 
Index (EPRA Germany) (80 %)

 – Nichtfinanzielle Environmental-, Social- und Governance-Ziele (ESG-Ziele) (20 %).
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allein die Auszahlungen aus dem bis zum Geschäftsjahr 2020 geltenden LTI 2020 anzusehen.  

 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die seit dem Geschäftsjahr 2022 geltenden LTI-

Planbedingungen gegeben. Der LTI für das Geschäftsjahr 2022 ist eine Weiterentwicklung des LTI 

2021. Diese LTI-Tranchen führen erst nach Ablauf des vierjährigen Performance-Zeitraums zu einer 

gewährten Vergütung. Im Anschluss an die Darstellung der laufenden LTI-Programme wird über die 

Zielerreichung des im Geschäftsjahr 2023 als gewährte Vergütung auszuweisenden LTI 2020 berich-

tet.  

 

LLTTII--PPllaannbbeeddiinngguunnggeenn  aabb  22002222  ((LLTTII  22002222//LLTTII  22002233))  

Seit dem Geschäftsjahr 2022 erhalten die Vorstandsmitglieder erstmalig einen LTI in Form eines vir-

tuellen Performance Share Plans bezogen auf einen vierjährigen Performance-Zeitraum.  

 

Für die Ermittlung des LTI 2022 und des LTI 2023 sind folgende finanzielle und nichtfinanzielle Er-

folgsziele maßgeblich: 

 

- Entwicklung des relativen Total Shareholder Return im Vergleich zum relevanten Immobilien 

Index (EPRA Germany) (80 %) 

- Nichtfinanzielle Environmental-, Social- und Governance-Ziele (ESG-Ziele) (20 %). 

 

 

 

 

Der nach Ablauf des jeweiligen Performance-Zeitraums ermittelte Gesamtbetrag des für ein Ge-

schäftsjahr ausgelobten LTI ist auf maximal 250 % des Zielbetrages begrenzt (2,5facher Wert des 

Der nach Ablauf des jeweiligen Performance-Zeitraums ermittelte Gesamtbetrag des für ein Geschäfts-
jahr ausgelobten LTI ist auf maximal 250 % des Zielbetrages begrenzt (2,5facher Wert des individuellen 
Zielbetrags). Das Vorstandsmitglied ist verpflichtet, 25 % der Auszahlung aus dem LTI in von der Ge-
sellschaft ausgegebene Aktien zu investieren und für die Dauer der Vorstandstätigkeit zu halten. Für die 
Gesamtzielerreichung ist ein Cap von 200 % festgelegt.

Das im LTI 2022 verwendete finanzielle Leistungskriterium ist mit einer Gewichtung von 80 % der relative 
Total Shareholder Return (TSR) im Vergleich zu einem relevanten Immobilien-Index. Der Aufsichtsrat hat 
beschlossen, insofern den EPRA Germany Index als Vergleichsindex heranzuziehen. Der EPRA Germany 
Index besteht aus den wichtigsten nationalen börsennotierten Wettbewerbern der LEG Immobilien SE 
und stellt dementsprechend eine relevante Vergleichsgruppe dar.

Der TSR beschreibt die Entwicklung des Aktienkurses der LEG Immobilien SE bezogen auf die Perfor-
mance-Periode einschließlich fiktiv reinvestierter Brutto-Dividenden pro Aktie. Der relative TSR be-
schreibt die Differenz in Prozentpunkten zwischen der Kursänderung inklusive fiktiv reinvestierter Brutto-
Dividenden der Aktie der LEG Immobilien SE und der Veränderung des EPRA Germany Index über die 
Performance-Periode.

Die Zielerreichung des relativen TSR beträgt 100 %, wenn der relative TSR der LEG Immobilien SE  
0 %-Punkte beträgt, das heißt, wenn die Aktienkursentwicklung inklusive reinvestierter Brutto-Dividende  
der LEG Immobilien SE der Entwicklung des EPRA Germany Index entspricht. Liegt der relative TSR  
20 %-Punkte oder mehr unterhalb des TSR des Vergleichsindex, beträgt die Zielerreichung 0 %. Bei  
einem relativen TSR von 20 %-Punkten oder mehr oberhalb des TSR des Vergleichsindex beträgt die Ziel-
erreichung 200 %. Ein darüber hinaus erhöhter relativer TSR führt nicht zu einer weiteren Erhöhung der 
Zielerreichung. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Zielwerten werden linear interpoliert.
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Wie beim STI werden auch für die jeweilige LTI-Tranche konkrete ESG-Ziele festgelegt. Dabei werden 

andere ESG-Ziele als beim STI verwendet, um eine Doppelincentivierung zu vermeiden. Die konkre-

ten ESG-Ziele für die jeweilige Tranche legt der Aufsichtsrat vor Beginn der entsprechenden Perfor-

mance-Periode fest. Dabei werden diese Ziele genau definiert und eine klare Messbarkeit sicherge-

stellt.  

 

Folgende vom Aufsichtsrat am 3. November 2022 verabschiedete, gleichgewichtete ESG-Ziele gel-

ten für den Performancezeitraum 2023 – 2026 des LTI 2023: 

 

  

LLTTII--PPllaannbbeeddiinngguunnggeenn  ffüürr  ddeenn  iimm  GGeesscchhääffttssjjaahhrr  22002211  aauussggeelloobbtteenn  LLTTII  ((LLTTII  22002211))  

Der LTI 2021 ist als Performance Cash Plan ausgestaltet. Für die Ermittlung des LTI 2021 sind folgende 

finanzielle und nichtfinanzielle Erfolgsziele maßgeblich:  

 

- Entwicklung des absoluten Total Shareholder Return (40 %), 

- Entwicklung des Kurses der Aktie der LEG Immobilien SE im Vergleich zum relevanten Index 

EESSGG--ZZiieellee  22002233  --  LLTTII

EEnnvviirroonnmmeennttaall SSoocciiaall

ZZiieell Die Reduktion der persistenten relativen 
CO2 Emissionseinsparungskosten in 
€/Tonne um 10 %, welche durch 
dauerhafte bauliche Anpassungen an 
Wohn-gebäuden der LEG erreicht wird.

Messwert des „Trust Index“ für den LEG 
Konzern von 70 %, welcher bei der im Jahr 
2026 stattfindenden Mitarbeiterbefragung 
„Great Place to Work“ ermittelt wird.

ZZiieellggrröößßeenn 0 % Minimalwert: - 6 % 0 % Minimalwert: 60 %

100 % Zielerreichung: - 10 % 100 % Zielerreichung: 70 %

200 % Maximalwert: - 14 % 200 % Maximalwert: 80 %

Wie beim STI werden auch für die jeweilige LTI-Tranche konkrete ESG-Ziele festgelegt. Dabei werden 
andere ESG-Ziele als beim STI verwendet, um eine Doppelincentivierung zu vermeiden. Die konkreten 
ESG-Ziele für die jeweilige Tranche legt der Aufsichtsrat vor Beginn der entsprechenden Performance-
Periode fest. Dabei werden diese Ziele genau definiert und eine klare Messbarkeit sichergestellt. 

Folgende vom Aufsichtsrat am 3. November 2022 verabschiedete, gleichgewichtete ESG-Ziele gelten 
für den Performancezeitraum 2023 – 2026 des LTI 2023:
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Wie beim STI werden auch für die jeweilige LTI-Tranche konkrete ESG-Ziele festgelegt. Dabei werden 

andere ESG-Ziele als beim STI verwendet, um eine Doppelincentivierung zu vermeiden. Die konkre-

ten ESG-Ziele für die jeweilige Tranche legt der Aufsichtsrat vor Beginn der entsprechenden Perfor-

mance-Periode fest. Dabei werden diese Ziele genau definiert und eine klare Messbarkeit sicherge-

stellt.  

 

Folgende vom Aufsichtsrat am 3. November 2022 verabschiedete, gleichgewichtete ESG-Ziele gel-

ten für den Performancezeitraum 2023 – 2026 des LTI 2023: 

 

  

LLTTII--PPllaannbbeeddiinngguunnggeenn  ffüürr  ddeenn  iimm  GGeesscchhääffttssjjaahhrr  22002211  aauussggeelloobbtteenn  LLTTII  ((LLTTII  22002211))  

Der LTI 2021 ist als Performance Cash Plan ausgestaltet. Für die Ermittlung des LTI 2021 sind folgende 

finanzielle und nichtfinanzielle Erfolgsziele maßgeblich:  

 

- Entwicklung des absoluten Total Shareholder Return (40 %), 

- Entwicklung des Kurses der Aktie der LEG Immobilien SE im Vergleich zum relevanten Index 

EESSGG--ZZiieellee  22002233  --  LLTTII

EEnnvviirroonnmmeennttaall SSoocciiaall

ZZiieell Die Reduktion der persistenten relativen 
CO2 Emissionseinsparungskosten in 
€/Tonne um 10 %, welche durch 
dauerhafte bauliche Anpassungen an 
Wohn-gebäuden der LEG erreicht wird.

Messwert des „Trust Index“ für den LEG 
Konzern von 70 %, welcher bei der im Jahr 
2026 stattfindenden Mitarbeiterbefragung 
„Great Place to Work“ ermittelt wird.

ZZiieellggrröößßeenn 0 % Minimalwert: - 6 % 0 % Minimalwert: 60 %

100 % Zielerreichung: - 10 % 100 % Zielerreichung: 70 %

200 % Maximalwert: - 14 % 200 % Maximalwert: 80 %

LTI-Planbedingungen für den im Geschäftsjahr 2021 ausgelobten LTI (LTI 2021)

Der LTI 2021 ist als Performance Cash Plan ausgestaltet. Für die Ermittlung des LTI 2021 sind folgende 
finanzielle und nichtfinanzielle Erfolgsziele maßgeblich: 

 – Entwicklung des absoluten Total Shareholder Return (40 %),

 – Entwicklung des Kurses der Aktie der LEG Immobilien SE im Vergleich zum relevanten Index EPRA 
Germany (40 %),

 – nichtfinanzielle Environmental-, Social- und Governance-Ziele (ESG-Ziele) (20 %).

Der Auszahlungsbetrag des LTI 2021 ist auf 200 % des Zielbetrags begrenzt. 
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Die im LTI 2021 verwendeten finanziellen Leistungskriterien sind die Entwicklung des absoluten TSR 
sowie die Aktienkursentwicklung der LEG Immobilien SE im Vergleich zu der des EPRA Germany Index. 
Damit sind diese Leistungskriterien auf eine Wertsteigerung aus Sicht der Aktionäre ausgerichtet und 
incentivieren die Generierung von Shareholder-Value.

Der absolute TSR beschreibt grundsätzlich die Entwicklung des Aktienkurses der LEG Immobilien SE 
bezogen auf die Performance-Periode einschließlich der in diesem Zeitraum gezahlten Dividenden 
pro Aktie.

Die Zielerreichung beträgt 100 %, wenn der absolute TSR der LEG Immobilien SE-Aktie 0 %-Punkte von 
der für die jeweilige Tranche festgelegten Zielvorgabe abweicht. Liegt der absolute TSR 10 %-Punkte 
oder mehr unterhalb der Zielvorgabe, beträgt die Zielerreichung 0 %. Bei einem absoluten TSR, der 
10 %-Punkte oberhalb der Zielvorgabe liegt, beträgt die Zielerreichung 200 %. Ein darüber hinaus er-
höhter TSR führt nicht zu einer weiteren Erhöhung der Zielerreichung. Zielerreichungen zwischen den 
festgelegten Zielwerten werden linear interpoliert.

Zur Feststellung der Zielerreichung des Erfolgsziels „relative Aktienkursentwicklung“ wird die Kurs- 
entwicklung der LEG Immobilien SE-Aktie in Prozent in der jeweiligen Performance-Periode mit der  
Entwicklung des EPRA Germany Index in Prozent verglichen. Der EPRA Germany Index besteht aus den 
wichtigsten nationalen börsennotierten Wettbewerbern der LEG Immobilien SE und stellt dement-
sprechend eine passende Vergleichsgruppe dar. 

Für die ESG-Ziele wurden Kriterien aus den Kategorien Umwelt, Soziales und Governance definiert und 
mit konkreten Zielvorgaben operationalisiert. Die konkreten Ziel- sowie die Minimal- und Maximalwerte 
legte der Aufsichtsrat jährlich vor Beginn des entsprechenden Geschäftsjahres fest; dabei hatte der 
Aufsichtsrat von den für den STI festgelegten ESG-Zielen abweichende ESG-Ziele festzusetzen. Die 
Zielerreichung beurteilte der Aufsichtsrat anhand zur Erfolgsmessung der jeweiligen ESG-Ziele geeig-
neter quantitativer bzw. qualitativer Erhebungen. Der Zielerreichungsgrad für die ESG-Ziele ist eben-
falls auf 200 % begrenzt.

Die Auszahlung des LTI 2021 erfolgt nach Ablauf des vierjährigen Performancezeitraums im Geschäfts-
jahr 2025. Über die Zielerreichung und eine gewährte Vergütung aus dem Performance Share Plan 
2021–2024 wird im Vergütungsbericht 2024 ausführlich berichtet. 

LTI-Planbedingungen für die in dem Geschäftsjahr 2020 ausgelobten LTIs (LTI 2020)

Das bis zum 31. Dezember 2020 geltende LTI Programm LTI 2020 war auf vier Jahre ausgelegt und 
wurde jedes Geschäftsjahr neu ausgelobt. 

Der LTI 2020 für ein Geschäftsjahr teilte sich dabei in drei gleich große Tranchen auf die folgenden drei 
Performance-Zeiträume auf: 

 – Performance-Zeitraum 1: (ggf. anteiliges) Geschäftsjahr der Auslobung des LTI (relevantes Ge-
schäftsjahr) bis zum Ende des ersten auf das relevante Geschäftsjahr folgenden Geschäftsjahres, 

 – Performance-Zeitraum 2: relevantes Geschäftsjahr bis zum Ende des zweiten auf das relevante 
Geschäftsjahr folgenden Geschäftsjahres,

 – Performance-Zeitraum 3: Geschäftsjahr nach dem relevanten Geschäftsjahr bis zum Ende des 
dritten auf das relevante Geschäftsjahr folgenden Geschäftsjahres.
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ESG-Ziele geeigneter quantitativer bzw. qualitativer Erhebungen. Der Zielerreichungsgrad für die 

ESG-Ziele ist ebenfalls auf 200 % begrenzt.   

 

Die Auszahlung des LTI 2021 erfolgt nach Ablauf des vierjährigen Performancezeitraums im Ge-

schäftsjahr 2025. Über die Zielerreichung und eine gewährte Vergütung aus dem Performance Share 

Plan 2021-2024 wird im Vergütungsbericht 2024 ausführlich berichtet.  

 

LLTTII--PPllaannbbeeddiinngguunnggeenn  ffüürr  ddiiee  iinn  ddeemm  GGeesscchhääffttssjjaahhrr  22002200  aauussggeelloobbtteenn  LLTTIIss  ((LLTTII  22002200))  

Das bis zum 31. Dezember 2020 geltende LTI Programm LTI 2020 war auf vier Jahre ausgelegt und 

wurde jedes Geschäftsjahr neu ausgelobt.  

 

Der LTI 2020 für ein Geschäftsjahr teilte sich dabei in drei gleich große Tranchen auf die folgenden 

drei Performance-Zeiträume auf:  

 

- Performance-Zeitraum 1: (ggf. anteiliges) Geschäftsjahr der Auslobung des LTI (relevantes 

Geschäftsjahr) bis zum Ende des ersten auf das relevante Geschäftsjahr folgenden Ge-

schäftsjahres,  

- Performance-Zeitraum 2: relevantes Geschäftsjahr bis zum Ende des zweiten auf das rele-

vante Geschäftsjahr folgenden Geschäftsjahres, 

- Performance-Zeitraum 3: Geschäftsjahr nach dem relevanten Geschäftsjahr bis zum Ende 

des dritten auf das relevante Geschäftsjahr folgenden Geschäftsjahres. 

 

1.  

 

Die für die Tranche des LTI 2020 / Performance-Zeitraum 3 maßgeblichen Erfolgsziele sind:  

PPeerrffoorrmmaannccee--ZZeeiittrrääuummee  LLTTII

LTI 2020

LTI Tranche 2021 

LTI Tranche 2022

LTI Tranche 2023

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Performance Zeitraum 1 Performance Zeitraum 2 Performance Zeitraum 3

    IInn  22002244  zzuurr  AAuusszzaahhlluunngg  kkoommmmeennddee  LLTTII  

Die für die Tranche des LTI 2020 / Performance-Zeitraum 3 maßgeblichen Erfolgsziele sind: 

 – durchschnittliche Entwicklung des Total Shareholder Return,

 – Entwicklung des Kurses der Aktie der LEG Immobilien SE im Vergleich zur Entwicklung des rele-
vanten Index, dem EPRA Germany.

Folgende Zielwerte gelten für das LTI Programm 2020:
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- durchschnittliche Entwicklung des Total Shareholder Return, 

- Entwicklung des Kurses der Aktie der LEG Immobilien SE im Vergleich zur Entwicklung des 

relevanten Index, dem EPRA Germany. 

 

Folgende Zielwerte gelten für das LTI Programm 2020: 

 

ZZiieellwweerrttee  ffüürr  ddaass  LLTTII  PPrrooggrraammmm  22002200::  

          

  LLTTII  ––  SShhaarreehhoollddeerr  RReettuurrnn    ZZiieelleerrrreeiicchhuunnggss--
ggrraadd  8800%%      ZZiieelleerrrreeiicchhuunnggss--

ggrraadd  110000%%      
ZZiieelleerrrreeiicchhuunnggss--
ggrraadd  112200%%  ((MMaaxxii--

mmuumm))  

TToottaall  SShhaarreehhoollddeerr    
RReettuurrnn  ØØ  pp..aa..  

  5,60 %   7,00 %   8,40 % 

PPeerrffoorrmmaannccee  iimm  VVeerrgglleeiicchh    
zzuumm  EEPPRRAA  GGeerrmmaannyy  IInnddeexx  

  90 %   100 %   110 % 

 

Der Auszahlungsbetrag der Tranche des LTI 2020 / Performance- Zeitraum 3 kann ein Drittel des 

Zielbetrags des LTI 2020 nicht überschreiten, auch wenn der ermittelte Zielerreichungsgrad in Bezug 

auf beide Erfolgsziele im Performance-Zeitraum insgesamt über 100 % liegt. 

 

IImm  GGeesscchhääffttssjjaahhrr  22002233  ggeewwäähhrrtteerr  LLTTII  

  

LLTTII  22002200  //  PPeerrffoorrmmaannccee--ZZeeiittrraauumm  33::  

Für den im Geschäftsjahr 2023 gewährte Tranche des LTI 2020 / Performance-Zeitraum 3 wurden 

hinsichtlich des Erfolgsziels Total Shareholder Return folgende Werte erzielt: 

 

 

LLTTII  22002200  PPeerrffoorrmmaannccee  22002233

ZZiieelleerrrreeiicchhuunngg  TToottaall  SShhaarreehhoollddeerr  RReettuurrnn
in % 22002211 22002222 22002233

TToottaall  SShhaarreehhoollddeerr  RReettuurrnn  pp..aa.. 5,63 -46,31 19,34

TToottaall  SShhaarreehhoollddeerr  RReettuurrnn  
PPeerrffoorrmmaanncceezzeeiittrraauumm  33  ØØ  pp..aa..

-7,11

Der Auszahlungsbetrag der Tranche des LTI 2020 / Performance- Zeitraum 3 kann ein Drittel des Ziel-
betrags des LTI 2020 nicht überschreiten, auch wenn der ermittelte Zielerreichungsgrad in Bezug auf 
beide Erfolgsziele im Performance-Zeitraum insgesamt über 100 % liegt.
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Im Geschäftsjahr 2023 gewährter LTI

LTI 2020 / Performance-Zeitraum 3:
Für den im Geschäftsjahr 2023 gewährte Tranche des LTI 2020 / Performance-Zeitraum 3 wurden hin-
sichtlich des Erfolgsziels Total Shareholder Return folgende Werte erzielt:
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  90 %   100 %   110 % 

 

Der Auszahlungsbetrag der Tranche des LTI 2020 / Performance- Zeitraum 3 kann ein Drittel des 

Zielbetrags des LTI 2020 nicht überschreiten, auch wenn der ermittelte Zielerreichungsgrad in Bezug 

auf beide Erfolgsziele im Performance-Zeitraum insgesamt über 100 % liegt. 

 

IImm  GGeesscchhääffttssjjaahhrr  22002233  ggeewwäähhrrtteerr  LLTTII  

  

LLTTII  22002200  //  PPeerrffoorrmmaannccee--ZZeeiittrraauumm  33::  

Für den im Geschäftsjahr 2023 gewährte Tranche des LTI 2020 / Performance-Zeitraum 3 wurden 

hinsichtlich des Erfolgsziels Total Shareholder Return folgende Werte erzielt: 

 

 

LLTTII  22002200  PPeerrffoorrmmaannccee  22002233

ZZiieelleerrrreeiicchhuunngg  TToottaall  SShhaarreehhoollddeerr  RReettuurrnn
in % 22002211 22002222 22002233

TToottaall  SShhaarreehhoollddeerr  RReettuurrnn  pp..aa.. 5,63 -46,31 19,34

TToottaall  SShhaarreehhoollddeerr  RReettuurrnn  
PPeerrffoorrmmaanncceezzeeiittrraauumm  33  ØØ  pp..aa..

-7,11

Der Zielerreichungsgrad des Teilziels Total Shareholder Return beträgt 0 %.

Die Performance gegenüber dem EPRA Germany Index war in dem jeweils relevanten Betrachtungs-
zeitraum von 2021 bis 2023 wie folgt:
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Der Zielerreichungsgrad des Teilziels Total Shareholder Return beträgt 0 %. 

 

Die Performance gegenüber dem EPRA Germany Index war in dem jeweils relevanten Betrachtungs-

zeitraum von 2021 bis 2023 wie folgt: 

 

ZZiieelleerrrreeiicchhuunngg  EEPPRRAA     
    

     in % 

          

PPeerrffoorrmmaannccee  iimm  VVeerrhhäällttnniiss  zzuumm  EEPPRRAA  GGeerrmmaannyy--IInnddeexx      107,18 

 

Der Zielerreichungsgrad des Teilziels „Entwicklung des Kurses der Aktie der LEG Immobilien SE im 

Vergleich zum EPRA Germany Index“ beträgt 114,36 %. 

 

Die Zielerreichung wird für jedes Erfolgsziel unabhängig von den anderen Teilzielen ermittelt. Eine 

Verrechnung erfolgt, soweit rechnerisch möglich, innerhalb einer Tranche dergestalt, dass die Ziel-

unterschreitung bei einem Erfolgsziel durch eine Zielüberschreitung bei einem anderen Erfolgsziel 

ausgeglichen werden kann.  

Insgesamt ergibt sich für die Tranche des LTI 2020 / Performance-Zeitraum 3 eine Zielerreichung 

von 57,18 %.  

 

  AAuusszzaahhlluunnggssbbeettrrääggee  TTrraanncchhee  ddeess  22002200  //  PPeerrffoorrmmaannccee--

ZZeeiittrraauumm  33  
    

        

 

 

LLaarrss  vvoonn    
LLaacckkuumm  

  

SSuussaannnnee  SScchhrröö--
tteerr--CCrroossssaann  

  

DDrr..  VVoollkkeerr    
WWiieeggeell  

  
in €  CCEEOO    EEhheemmaallss  CCFFOO    CCOOOO    

LLTTII  22002200  
TTrraanncchhee  33    

85.579,6 
 

42.408,51 
 

65.757,0  
 

        
 

  

  

  

  

Der Zielerreichungsgrad des Teilziels „Entwicklung des Kurses der Aktie der LEG Immobilien SE im  
Vergleich zum EPRA Germany Index“ beträgt 114,36 %.

Die Zielerreichung wird für jedes Erfolgsziel unabhängig von den anderen Teilzielen ermittelt. Eine  
Verrechnung erfolgt, soweit rechnerisch möglich, innerhalb einer Tranche dergestalt, dass die Ziel-
unterschreitung bei einem Erfolgsziel durch eine Zielüberschreitung bei einem anderen Erfolgsziel 
ausgeglichen werden kann. 

Insgesamt ergibt sich für die Tranche des LTI 2020 / Performance-Zeitraum 3 eine Zielerreichung von 
57,18 %.
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Entwicklung der Rückstellung:

Für die laufenden LTI-Programme 2020 bis 2024 wurden auf Grundlage versicherungsmathematischer 
Gutachten die erforderlichen Rückstellungen gebildet bzw. aufgelöst und im Personalaufwand in Höhe 
von 6,2 Mio. Euro ausgewiesen. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen betrifft die im Geschäftsjahr 
2023 ausgezahlten LTI Programme 2019 Tranche 3 und 2020 Tranche 2. Die Rückstellung hinsichtlich 
der Long Term Incentive Pläne betrug zum 31. Dezember 2023 rd. 7,4 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 
rd. 1,6 Mio. Euro). 
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EEnnttwwiicckklluunngg  ddeerr  RRüücckksstteelllluunngg::  

 

Für die laufenden LTI-Programme 2020 bis 2024 wurden auf Grundlage versicherungsmathemati-

scher Gutachten die erforderlichen Rückstellungen gebildet bzw. aufgelöst und im Personalauf-

wand in Höhe von 6,2 Mio. Euro ausgewiesen. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen betrifft die 

im Geschäftsjahr 2023 ausgezahlten LTI Programme 2019 Tranche 3 und 2020 Tranche 2. Die 

Rückstellung hinsichtlich der Long Term Incentive Pläne betrug zum 31. Dezember 2023 rd. 7,4 Mio. 

Euro (31. Dezember 2022: rd. 1,6 Mio. Euro).  

 

 

  

MMaalluuss--  uunndd  CCllaawwbbaacckk--RReeggeelluunnggeenn  ffüürr  ddiiee  vvaarriiaabbllee  VVeerrggüüttuunngg   

Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit, bei Eintreten der nachfolgend dargestellten Voraussetzungen 

die variablen Vergütungsbestandteile einzubehalten (Malus) oder zurückzufordern (Clawback). 

Begeht ein Vorstandsmitglied mindestens grob fahrlässig einen schwerwiegenden Verstoß gegen 

gesetzliche oder dienstvertragliche Pflichten oder gegen unternehmensinterne Verhaltensrichtlinien 

(Compliance-Verstoß), so hat der Aufsichtsrat das Recht, die noch nicht ausbezahlte variable Ver-

gütung nach pflichtgemäßem Ermessen teilweise oder vollständig herabzusetzen und damit einzu-

behalten. Zudem kann der Aufsichtsrat den Bruttobetrag einer bereits ausbezahlten variablen Ver-

gütung nach pflichtgemäßem Ermessen teilweise oder vollständig zurückfordern.  

 

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat die Möglichkeit, bereits ausbezahlte variable Vergütung ganz oder 

teilweise zurückzufordern, wenn sich nach der Auszahlung herausstellt, dass der der Berechnung des 

Auszahlungsbetrages zugrundeliegende, vom Abschlussprüfer geprüfte und vom Aufsichtsrat gebil-

Entwicklung der Rückstellung

in €
RRüücckksstteelllluunngg  

3311..1122..22002222

RRüücckksstteelllluunnggss--
zzuuffüühhrruunngg  

ppeerr  3311..1122..22002233

RRüücckksstteelllluunnggss--  
IInnaannsspprruucchhnnaahhmmee  

ppeerr  3311..1122..22002233

RRüücckksstteelllluunngg  
3311..1122..22002233

LLaarrss  vvoonn  LLaacckkuumm 663.187,80 2.719.390,98 179.600,40 3.202.978,38

DDrr..  KKaatthhrriinn  KKööhhlliinngg 0,00 548.276,78 0,00 548.276,78

DDrr..  VVoollkkeerr  WWiieeggeell 497.318,09 1.777.377,46 138.000,00 2.136.691,55

SSuussaannnnee  SScchhrröötteerr--CCrroossssaann 438.759,92 1.161.566,36 74.166,00 1.526.160,28

ggeessaammtt 11..559999..226655,,8811 66..220066..661111,,5588 339911..776666,,4400 77..441144..110066,,9999

Malus- und Clawback-Regelungen für die variable Vergütung 

Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit, bei Eintreten der nachfolgend dargestellten Voraussetzungen die 
variablen Vergütungsbestandteile einzubehalten (Malus) oder zurückzufordern (Clawback). Begeht 
ein Vorstandsmitglied mindestens grob fahrlässig einen schwerwiegenden Verstoß gegen gesetzliche 
oder dienstvertragliche Pflichten oder gegen unternehmensinterne Verhaltensrichtlinien (Compliance- 
Verstoß), so hat der Aufsichtsrat das Recht, die noch nicht ausbezahlte variable Vergütung nach 
pflichtgemäßem Ermessen teilweise oder vollständig herabzusetzen und damit einzubehalten. Zudem 
kann der Aufsichtsrat den Bruttobetrag einer bereits ausbezahlten variablen Vergütung nach pflichtge-
mäßem Ermessen teilweise oder vollständig zurückfordern. 

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat die Möglichkeit, bereits ausbezahlte variable Vergütung ganz oder 
teilweise zurückzufordern, wenn sich nach der Auszahlung herausstellt, dass der der Berechnung des 
Auszahlungsbetrages zugrundeliegende, vom Abschlussprüfer geprüfte und vom Aufsichtsrat gebilligte 
Konzernabschluss fehlerhaft war und unter Zugrundelegung eines korrigierten Konzernabschlusses ein 
geringerer oder kein Auszahlungsbetrag der variablen Vergütung geschuldet worden wäre. Auf ein Ver-
schulden der Vorstandsmitglieder kommt es in diesem Fall nicht an. 

Eine Rückforderung aufgrund der Clawback-Regelung ist ausgeschlossen, wenn der Auszahlungs-
zeitpunkt bereits mehr als zwei Jahre zurückliegt. Gesetzliche Rückforderungsmöglichkeiten, wie z.B. 
die Geltendmachung von Schadensersatz, bleiben hiervon unberührt bestehen. 

Im Geschäftsjahr 2023 lag kein Malus- oder Clawback-Tatbestand vor.

Aktienhalteverpflichtung (Verpflichtung nach Share Ownership Guidelines = SOG) 

Unabhängig von der Verpflichtung zum Aktienerwerb nach den Regelungen des LTI ist jedes  
Vorstandsmitglied seit dem 1. Januar 2021 verpflichtet, innerhalb einer vierjährigen Aufbauphase 
LEG Immobilien SE-Aktien in Höhe eines Brutto-Jahresgrundvergütung zu erwerben und über die 
gesamte Laufzeit seines Vorstandsanstellungsvertrages zu halten. Das SOG-Ziel beträgt 100 % des 
Brutto-Jahresgrundvergütung. Während der Aufbauphase ist jedes Vorstandsmitglied verpflichtet, 
in jedem der vier Aufbaujahre LEG Immobilien SE-Aktien in Höhe von 25 % der jeweils geltenden 
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Brutto-Jahresgrundvergütung zu erwerben. Die Anzahl der im jeweiligen Aufbaujahr zu erwerbenden 
LEG Immobilien SE-Aktien wird ermittelt, indem am Beginn eines jeden Aufbaujahres die gültige 
Brutto-Jahresvergütung durch den kaufmännisch auf volle Stücke gerundeten Wert dividiert wird, der 
sich aus der Ermittlung des arithmetischen Mittels der Schlusskurse der LEG Immobilien SE-Aktie im 
Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse über die letzten 30 Börsenhandelstage vor dem 
ersten Tag des jeweiligen Aufbaujahres ergibt. Bereits gehaltene Aktien eines Vorstandsmitglieds 
werden dabei angerechnet.

Für die Geschäftsjahre 2021, 2022 und 2023 haben die Vorstandsmitglieder das SOG-Ziel erreicht. 
Für Dr. Kathrin Köhling startete die Aktienerwerbs- und -halteverpflichtung ab Beginn ihres Vorstands- 
anstellungsvertrages am 1. April 2023, für Susanne Schröter-Crossan endete die Aktienerwerbs- und 
-halteverpflichtung zum Beendigungszeitpunkt ihres Vorstandsanstellungsvertrages zum 30. Juni 2023. 
Die Erwerbsverpflichtung aus dem LTI 2022 und dem LTI 2023 findet für Susanne Schröter-Crossan 
keine Anwendung.

Für Dr. Volker Wiegel wird zur Erfüllung seiner Aktienhalteverpflichtung für das Aufbaujahr 2023 ein 
erworbener Aktienüberhang aus dem Geschäftsjahr 2022 von 548 Aktien angerechnet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl der LEG Immobilien SE-Aktien, die von den Vorstandsmit-
gliedern zur Erfüllung der Share Ownership Guidelines zum jeweils maßgeblichen Zeitpunkt gehalten 
wurden. 
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Für Dr. Volker Wiegel wird zur Erfüllung seiner Aktienhalteverpflichtung für das Aufbaujahr 2023 ein 

erworbener Aktienüberhang aus dem Geschäftsjahr 2022 von 548 Aktien angerechnet. 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl der LEG Immobilien SE-Aktien, die von den Vorstandsmit-

gliedern zur Erfüllung der Share Ownership Guidelines zum jeweils maßgeblichen Zeitpunkt gehalten 

wurden.  

 

 

 

GGeessaammttvveerrggüüttuunngg  ddeess  VVoorrssttaannddss 

Die dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 und 2022 gewährte Vergütung gemäß 

§ 162 Abs. 1 Satz 1 AktG wird in der folgenden Tabelle gezeigt. Die Tabelle enthält die Vergütungsbe-

standteile für die im Berichtsjahr erbrachte Tätigkeit der Vorstandsmitglieder bzw. deren Bemes-

sungszeitraum im Berichtsjahr endete („gewährte Vergütung“); Ansprüche von Vorstandsmitgliedern 

auf rechtlich fällige, ihnen aber noch nicht zugeflossene Vergütungen („geschuldete Vergütung“) be-

stehen nicht. 

EErrffüülllluunngg  ddeerr  SShhaarree  OOwwnneerrsshhiipp  GGuuiiddeelliinneess  ((SSOOGG))

EErrffoorrddeerrlliicchh NNaacchhggeewwiieesseenn

IIsstt--AAkkttiieennzzaahhll  zzuumm  
3311..1122..22002222

PPrroozzeennttssaattzz
GGrruunnddvveerrggüüttuunngg

BBeettrraagg  iinn  
TT€€

2255%%  ddeerr  
GGrruunnddvveerr--

ggüüttuunngg  iinn  TT€€

AAnnzzaahhll  zzuu  
eerrwweerrbbeennddeerr  

AAkkttiieenn  iinn  22002233  
ggeemmääßß  SSOOGG

BBeettrraagg  iinn  
TT€€

NNaacchhwweeiisslliicchh  
eerrwwoorrbbeennee  

AAkkttiieennzzaahhll  iinn  
22002233

IIsstt--AAkkttiieennzzaahhll  
zzuumm  3311..1122..22002233

Lars von Lackum 8.103 100% 950 238 3.834 210 3.897 12.000

Dr. Volker Wiegel 2.906 100% 550 138 2.220 102 1.675 4.581

IIsstt--AAkkttiieennzzaahhll  zzuumm  
0011..0044..22002233

PPrroozzeennttssaattzz
GGrruunnddvveerrggüüttuunngg

BBeettrraagg  iinn  
TT€€

2255%%  ddeerr  
GGrruunnddvveerr--

ggüüttuunngg  iinn  TT€€

AAnnzzaahhll  zzuu  
eerrwweerrbbeennddeerr  

AAkkttiieenn  bbiiss  
3311..0033..22002244  

ggeemmääßß  SSOOGG
BBeettrraagg  iinn  

TT€€

NNaacchhwweeiisslliicchh  
eerrwwoorrbbeennee  

AAkkttiieennzzaahhll  iinn  
22002233

IIsstt--AAkkttiieennzzaahhll  
zzuumm  3311..1122..22002233

Dr. Kathrin Köhling2 2.125 100% 375 94 1.514 9 185 2.310

1 Auf Grundlage des durchschnittlichen Xetra-Schlusskurses der letzten 30 Börsenhandelstage im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 61,95 EURO.
2 Beginn der Vorstandstätigkeit zum 1. April 2023

Gesamtvergütung des Vorstands

Die dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 und 2022 gewährte Vergütung gemäß § 162 Abs. 1  
Satz 1 AktG wird in der folgenden Tabelle gezeigt. Die Tabelle enthält die Vergütungsbestandteile für 
die im Berichtsjahr erbrachte Tätigkeit der Vorstandsmitglieder bzw. deren Bemessungszeitraum im 
Berichtsjahr endete („gewährte Vergütung“); Ansprüche von Vorstandsmitgliedern auf rechtlich fällige, 
ihnen aber noch nicht zugeflossene Vergütungen („geschuldete Vergütung“) bestehen nicht.
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Die fixen Vergütungsbestandteile, der kurzfristige variable Vergütungsanteil (STI 2023) sowie der 

langfristige variable Vergütungsanteil (Tranche des LTI 2020 / Performance-Zeitraum 3) fallen unab-

hängig vom Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Auszahlung unter die „gewährte Vergütung“, da die jeweils 

zugrunde liegende Leistung bis zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2023 erbracht wurde.  

 

Neben der Höhe der Vergütung ist nach § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG der relative Anteil aller festen 

und variablen Vergütungsbestandteile an der Gesamtvergütung anzugeben. Die angegebenen rela-

tiven Anteile beziehen sich auf die in den Geschäftsjahren 2023 und 2022 gewährten Vergütungs-

bestandteile gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG. Die im Vorstandsvergütungssystem angegebenen 

Werte der relativen Anteile beziehen sich allein auf die Zielvergütung. Die tatsächlich erreichten 

Werte der relativen Anteile können daher erheblich von den im Vorstandsvergütungssystem ange-

gebenen Werten der relativen Anteile abweichen, die sich auf die Zielwerte beziehen. Für eine trans-

parente Berichterstattung wird der Versorgungsaufwand für die betriebliche Altersvorsorgezusätz-

lich angegeben, auch wenn dieser Versorgungsaufwand keine im Berichtsjahr gewährte Vergütung 

darstellt.  

 

Den Vorstandsmitgliedern wurden von Dritten keine Leistungen gemäß § 162 Abs. 2 Nr. 1 AktG ge-

währt oder geschuldet.  

  

  

GGeewwäähhrrttee  ZZuuwweenndduunnggeenn

TT€€ iinn  %% TT€€ iinn  %% TT€€ iinn  %% TT€€ iinn  %% TT€€ iinn  %% TT€€ iinn  %% TT€€ iinn  %% TT€€ iinn  %%

Festvergütung 950 45 950 50 281 44 -        -        550 42 550 45 275 50 550 52
Nebenleistungen 27 1 30 2 24 4 -        -        39 3 41 3 8 1 27 3
SSuummmmee  ffiixxee  VVeerrggüüttuunnggssbbeessttaannddtteeiillee 997777 4466 998800 5522 330055 4488 --                                  --  558899 4455 559911 4488 228833 5511 557777 5555

Summe einjährige variable Vergütung (STI) 1.045 50 557 28 327 52 -        -        653 50 348 29 224 41 348 32

Einjährige variable Vergütung (STI 2022) -          -        557 28 -        -        -        -        -              -        348 29 -         0

Einjährige variable Vergütung (STI 2023) 1.045 50 -          -        327 52 -        -        653 50 -         -        224 41 348 32

Summe mehrjährige variable Vergütung (LTI) 86 4 180 10 -        -        -        -        66 5 138 12 42 8 74 7

LTI 2019 Tranche 3  (2020 bis 2022) -          -        90 5 -        -        -        -        -              -        69 6 -        -        -         0

LTI 2020 Tranche 2 (2020 bis 2022) -          -        90 5 -        -        -        -        -              -        69 6 -        -        74 7

LTI 2020 Tranche 3 (2020 bis 2022) 86 4 -          -        -        -        -        -        66 5 -         -        42 8 -         -        

Transaktionsbonus (Deferral 2020) -          -        194      10 -        -        -        -        -              -        134     11 -        -        67       6

SSuummmmee  vvaarriiaabbllee  VVeerrggüüttuunnggssbbeessttaannddtteeiillee 11..113311 5544 993300 4488 332277 5522 -        -        771199 5555 662200 5522 226666 4499 448899 4455

SSuummmmee  ggeewwäähhrrttee  uunndd  ggeesscchhuullddeettee  
VVeerrggüüttuunngg  ii..SS..  §§  116622  AAbbss..  11  SS..11  AAkkttGG

22..110088 110000 11..991100 110000 663322 110000 -        -        11..330088 110000 11..221111 110000 554499 110000 11..006666 110000

Versorgungsaufwand 108 - 108 -        41 -        -        58 - 58 - 29 - 58 -

GGeessaammttvveerrggüüttuunngg 22..221166 - 22..001188 -        667733 -        -        11..336666 -- 11..226699 -- 557788 -- 11..112244 --

1 Beginn der Vorstandstätigkeit zum 1. April 2023

LLaarrss  vvoonn  LLaacckkuumm SSuussaannnnee  SScchhrröötteerr--CCrroossssaann²²DDrr..  VVoollkkeerr  WWiieeggeellDDrr..  KKaatthhrriinn  KKööhhlliinngg11

eehheemmaallss  CCFFOOCCOOOOCCFFOOCCEEOO

220022222200223322002222

2 Ende des Vorstandsanstellungsvertrag zum 30. Juni 2023

2200223322002222220022332200222222002233

Die fixen Vergütungsbestandteile, der kurzfristige variable Vergütungsanteil (STI 2023) sowie der lang-
fristige variable Vergütungsanteil (Tranche des LTI 2020 / Performance-Zeitraum 3) fallen unabhängig 
vom Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Auszahlung unter die „gewährte Vergütung“, da die jeweils zugrunde 
liegende Leistung bis zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2023 erbracht wurde. 

Neben der Höhe der Vergütung ist nach § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG der relative Anteil aller festen und 
variablen Vergütungsbestandteile an der Gesamtvergütung anzugeben. Die angegebenen relativen An-
teile beziehen sich auf die in den Geschäftsjahren 2023 und 2022 gewährten Vergütungsbestandteile 
gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG. Die im Vorstandsvergütungssystem angegebenen Werte der relativen 
Anteile beziehen sich allein auf die Zielvergütung. Die tatsächlich erreichten Werte der relativen Anteile 
können daher erheblich von den im Vorstandsvergütungssystem angegebenen Werten der relativen 
Anteile abweichen, die sich auf die Zielwerte beziehen. Für eine transparente Berichterstattung wird 
der Versorgungsaufwand für die betriebliche Altersvorsorgezusätzlich angegeben, auch wenn dieser 
Versorgungsaufwand keine im Berichtsjahr gewährte Vergütung darstellt. 

Den Vorstandsmitgliedern wurden von Dritten keine Leistungen gemäß § 162 Abs. 2 Nr. 1 AktG gewährt 
oder geschuldet. 

a) Maximalvergütung des Vorstands im Geschäftsjahr 2023

Die für die Tätigkeit des jeweiligen Vorstandsmitglieds insgesamt gewährte Vergütung für ein  
Geschäftsjahr – einschließlich Grundvergütung, variabler Vergütungsbestandteile, betrieblicher  
Altersvorsorge und Nebenleistungen – beträgt maximal bei Lars von Lackum 4.800 Tsd. Euro, bei  
Dr. Kathrin Köhling 3.100 Tsd. Euro, bei Susanne Schröter-Crossan 3.100 Tsd. Euro und bei Dr. Volker 
Wiegel 3.100 Tsd. Euro. Sollte die maximale Vergütung für ein Geschäftsjahr überschritten werden, wird 
der Auszahlungsbetrag der Tranchen des LTI des entsprechenden Geschäftsjahres gekürzt. Über die 
Einhaltung der Maximalvergütung für das Geschäftsjahr 2023 wird nach Gewährung sämtlicher Vergü-
tungsbestandteile für dieses Geschäftsjahr berichtet. Die Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder 
wurde mit den Vorstandsvergütungen im MDAX, DAX 50 ESG und der Peergroup verprobt und lag mit 
Ausnahme der Maximalvergütung von Dr. Kathrin Köhling im Vergleich zum MDAX, zum DAX 50 ESG 
und r zur Peergroup innerhalb der marktüblichen Bandbreite; die Maximalvergütung von Dr. Kathrin 
Köhling lag unterhalb der marktüblichen Bandbreite und wurde zum 1. Januar 2024 angehoben (dazu 
unten „Ausblick 2024 – Handlungsfelder aus der Angemessenheitsprüfung zur Vergütungshöhe“). 



LEG Immobilien SE   
TAGESORDNUNG 2024

37
LEG IMMOBILIEN SE I Hauptversammlung 2024

Vergütung früherer Vorstandsmitglieder 

Im Geschäftsjahr 2023 bestanden gegenüber früheren Vorstandsmitgliedern mit Ausnahme von  
Susanne Schröter-Crossan keine Vergütungsverpflichtungen gemäß § 162 Abs. 1 AktG. Susanne Schröter- 
Crossan hat noch, wie im Kontext beschrieben, Anspruch aus dem STI 2023 und den laufenden LTI’s 
2020 bis 2023. 

Leistungen für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit

Wird die Bestellung zum Mitglied des Vorstands der LEG Immobilien SE widerrufen, kann der Dienst-
vertrag von beiden Parteien mit einer Frist von sechs Monaten zum Monatsende gekündigt werden. 
Die Kündigungsfrist verlängert sich, soweit gemäß § 622 Abs. 2 BGB eine etwaige längere Kündigungs-
frist vorgesehen ist. Eine etwaige Kündigungsmöglichkeit gemäß § 626 BGB bleibt hiervon unberührt. 

Abfindungen 

Die Dienstverträge sehen keine Ansprüche der Vorstandsmitglieder auf Zahlung einer Abfindung im 
Fall der vorzeitigen Beendigung ihrer Bestellung vor, jedoch die Möglichkeit, dass der Aufsichtsrat eine 
solche Zahlung vereinbart. 

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit dürfen Zahlungen an das Vorstandsmit-
glied einschließlich Nebenleistungen nicht den Wert von zwei Jahresvergütungen („Abfindungs-Cap“) 
und nicht den Wert der Vergütung für die Restlaufzeit dieses Vertrages überschreiten. Für die Berech-
nung des Abfindungs-Cap ist auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahrs und gege-
benenfalls auch auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abzustellen. 

Im Falle der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages aus einem von dem Vorstandsmitglied zu ver-
tretenden wichtigen Grund besteht kein Anspruch des Vorstandsmitglieds auf Zahlungen.

Change of Control

Im Falle eines Unternehmenskontrollwechsels haben die Vorstandsmitglieder das Recht, innerhalb 
eines Zeitraums von drei Monaten ab dem Kontrollwechsel mit einer Frist von weiteren drei Monaten 
zum Monatsende ihr Amt als Mitglied des Vorstands aus wichtigem Grund niederzulegen und den  
Vorstands-Dienstvertrag zu kündigen (Sonderkündigungsrecht).

Die im Falle einer Ausübung des Sonderkündigungsrechts geltenden Abfindungsregelungen sehen 
vor, dass die Zahlung im Zusammenhang mit der Beendigung der Vorstandstätigkeit aufgrund eines 
Kontrollwechsels zwei Jahresvergütungen beträgt, jedoch beschränkt auf den Wert der Vergütung für 
die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags. 

Sterbegeld

Verstirbt das Vorstandsmitglied während der Dauer des Vertrags, so wird die Vergütung einschließlich 
STI und LTI bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrags in Folge des Todes abgerechnet und ent-
sprechend der Regelung des Dienstvertrags an die Erben ausgezahlt. Darüber hinaus haben Witwe*r 
und Kinder, soweit diese noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, als Gesamtgläubiger An-
spruch auf die unverminderte Fortzahlung der Bezüge für den Rest des Sterbemonats und die drei 
darauffolgenden Monate, längstens jedoch bis zum ohne den Tod des Vorstandsmitgliedes eingetre-
tenen Ende der Laufzeit des Dienstvertrags.
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Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Vergütungssystem Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht nach § 9.1 der Satzung der LEG Immobilien SE aus sechs Mitgliedern, die von 
der Hauptversammlung gewählt werden.

Gemäß Satzung sind sämtliche Vergütungen für die Aufsichtsratstätigkeit jeweils nach Ablauf des 
Geschäftsjahres zahlbar. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss des 
Aufsichtsrats nur während eines Teils des Geschäftsjahres angehört haben, erhalten für dieses Ge-
schäftsjahr eine entsprechend zeitanteilige Vergütung.

Die ordentliche Hauptversammlung hat am 19. Mai 2022 mit 97,34 % der abgegebenen gültigen Stim-
men ein neues Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats beschlossen. Das Vergütungs-
system setzt sich danach wie folgt zusammen: 
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VVeerrggüüttuunngg  ddeerr  AAuuffssiicchhttssrraattssmmiittgglliieeddeerr  

  

VVeerrggüüttuunnggssssyysstteemm  AAuuffssiicchhttssrraatt  

Der Aufsichtsrat besteht nach § 9.1 der Satzung der LEG Immobilien SE aus sechs Mitgliedern, die 

von der Hauptversammlung gewählt werden. 

 

Gemäß Satzung sind sämtliche Vergütungen für die Aufsichtsratstätigkeit jeweils nach Ablauf des 

Geschäftsjahres zahlbar. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss des 

Aufsichtsrats nur während eines Teils des Geschäftsjahres angehört haben, erhalten für dieses Ge-

schäftsjahr eine entsprechend zeitanteilige Vergütung. 

 

Die ordentliche Hauptversammlung hat am 19. Mai 2022 mit 97,34 % der abgegebenen gültigen 

Stimmen ein neues Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats beschlossen. Das Vergü-

tungssystem setzt sich danach wie folgt zusammen:  

 

 

RReeggeelluunnggeenn  ddeerr  AAuuffssiicchhttssrraattssvveerrggüüttuunngg  

          

FFeessttee  VVeerrggüüttuunngg     Die feste Vergütung eines OARM beträgt 90 Tsd. €.1 

DDiiffffeerreennzziieerruunngg      
Der ARV erhält das 2,5-fache der festen Vergütung eines 
OARM und der SARV das 1,25-fache der festen Vergü-
tung eines OARM.  

AAuusssscchhuussssvveerrggüüttuunngg    

Die Mitglieder eines Ausschusses des Aufsichtsrats er-
halten eine zusätzliche jährliche feste Vergütung in Höhe 
von 25.000,00 €; der Ausschussvorsitzende erhält das 
Doppelte. Für die Mitgliedschaft und den Vorsitz im No-
minierungsausschuss wird keine Vergütung gezahlt. Die 
Mitglieder des Vergütungsausschusses haben für das 
Geschäftsjahr 2023 jeweils individuell auf ihren aus der 
Ausschussmitgliedschaft folgenden Vergütungsanspruch 
verzichtet.  

SSiittzzuunnggssggeelldd    Es werden keine Sitzungsgelder gezahlt 
   
1 ARV = Aufsichtsratsvorsitzender; SARV = Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender;  
OARM = Ordentliches Aufsichtsratsmitglied 

 
Die funktionsbezogene Differenzierung der Vergütung des Vorsitzenden im Vergleich zur Vergütung 
des stellvertretenden Vorsitzenden sowie im Vergleich zur Vergütung der Ordentlichen Aufsichtsrats-
mitglieder spiegelt die größere Verantwortung sowie die größere Aufgabenvielfalt und den damit ver-
bundenen höheren zeitlichen Aufwand des Aufsichtsratsvorsitzenden wider und steht im Einklang mit 
Grundsatz 25 sowie mit der Empfehlung G.17 des DCGK. Die Differenzierung bei der LEG Immobilien SE 
ist marktüblich. Als Vergleichsmärkte zur Überprüfung der Vergütung des Aufsichtsrats wurden Unter-
nehmen des MDAX und des DAX 50 ESG herangezogen. 
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Da die Aufsichtsratsvergütung im Markt in den vergangenen Jahren einer spürbaren Dynamik unterlag, 
hat der Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE im Geschäftsjahr 2023 durch MB Board Advisory erneut 
überprüfen lassen, wie sich die Vergütung angesichts der aktuellen Entwicklungen in den Markt ein-
fügt. Die Aufsichtsratsbezüge sollen zum einen in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben 
der Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft stehen. Zum anderen sollen Höhe und Sys-
tematik zeitgemäß und marktgerecht sein. Im externen Vergleich bildete, analog zur Vorstandsvergü-
tung, der MDAX den Vergleichsmaßstab. Zudem wurden die Bezüge ausgewählter Immobiliengesell-
schaften im Detail verglichen. Der Vergleich ergab, dass die Aufsichtsratsvergütung im oberen Bereich 
des Marktes positioniert ist. 

Im Berichtsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat auch auf Anregung von Investoren einen Vergütungsaus-
schuss eingerichtet, um der hohen Bedeutung einer sachgerechten Vergütung der Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder angemessen Rechnung zu tragen. Der Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE 
hat somit fünf Ausschüsse etabliert, von denen vier gleichrangig vergütet werden. Die Mitglieder des 
Ende November 2023 neu gebildeten Vergütungsausschusses haben auf die für das Geschäftsjahr 
2023 für die Tätigkeit im Vergütungsausschuss angefallene Vergütung verzichtet.

Der Aufsichtsrat beabsichtigt auf Empfehlung des Vergütungsausschusses, der Hauptversammlung 
im Mai 2024 die Anhebung der Ausschussvergütung auf das 75. Perzentil des Marktes (MDAX) von 
derzeit 25.000 Euro auf 30.000 Euro für Ausschussmitglieder (Ausschussvorsitzender: 60.000 Euro) 
zu empfehlen, um so der immer wichtiger und intensiver werdenden Zuarbeit der Ausschüsse Rech-
nung zu tragen und um auch in Bezug auf die Ausschussvergütung konsistent zu der angestrebten 
vergütungspolitischen Positionierung des Aufsichtsrats zu sein.

Zudem werden den Aufsichtsratsmitgliedern entstandene, angemessene Auslagen und Reisekosten 
erstattet. Die Umsatzsteuer auf angemessene Auslagen und Reisekosten wird von der LEG Immobi-
lien SE erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der LEG 
Immobilien SE gesondert in Rechnung zu stellen, und sie dieses Recht ausüben. 

Die LEG Immobilien SE hat für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vermögenshaftpflichtversiche-
rung (D&O-Versicherung) mit einer angemessenen Versicherungssumme ohne Selbstbehalt abge-
schlossen.

Aufsichtsratvergütung im Einzelnen 
Den Aufsichtsratsmitgliedern wurden für die Geschäftsjahre 2023 und 2022 nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG 
folgende Vergütungen gewährt:
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Die Aufsichtsratsmitglieder sind nicht verpflichtet, Aktien an der LEG Immobilien SE zu kaufen und 

zu halten. 

 

AAuussbblliicckk  22002244::  

VVeerrggüüttuunnggssssyysstteemm  ddeess  VVoorrssttaannddss  iimm  GGeesscchhääffttssjjaahhrr  22002244 

 

Die LEG bewegt sich unverändert zum Vorjahr in einem risikobehafteten Umfeld, welches das Ta-

gesgeschäft der LEG direkt beeinflusst. Ursachen sind die im Vergleich zum Zeitraum vor 2022 deut-

lich erhöhten geopolitischen Risiken, der erhöhte inflationsbedingte Preisdruck insbesondere im Be-

iinn  TT€€ iinn  %% iinn  TT€€ iinn  %% iinn  TT€€ iinn  %% iinn  TT€€ iinn  %%

ZZiimmmmeerr MMiicchhaaeell Vorsitzender 225,0 81,82 50,0 18,18 (-) (-) 227755,,00

207,6 81,2 46,2 18,1 2,0 0,8 255,8 

JJüüttttee  **22)) SStteeffaann (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

34,80 78,2 7,7 17,3 2,0 4,5 44,5 

DDrr..  LLuuddeewwiigg  **22)) JJoohhaannnneess (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

27,80 78,3 7,7 21,7 0,0 0,0 35,5 

  DDrr..  NNoollttiinngg CCllaauuss
stellv. 

Vorsitzender
112,5 60,0 75,0 40,0 (-) (-) 118877,,55

96,9 59,7 61,5 37,9 4,0 2,5 162,4 

DDrr..  SScchhaarrppee JJoocchheenn 90,0 78,3 25,0 21,7 (-) (-) 111155,,00

83,0 75,4 23,1 21,0 4,0 3,6 110,1 

WWiieessmmaannnn MMaarrttiinn 90,0 54,5 75,0 45,5 (-) (-) 116655,,00

83,0 58,9 53,8 38,2 4,0 2,8 140,8 

DDrr..  EEiicchheellbbeerrgg SSyyllvviiaa 90,0 78,3 25,0 21,7 (-) (-) 111155,,00

83,0 82,8 15,3 15,3 2,0 2,0 100,3 

DDrr..  SSuuddeerr KKaattrriinn 90,0 64,3 50,0 35,7 (-) (-) 114400,,00

55,3 64,3 30,7 35,7 0,0 0,0 86,0 

697,5 69,9 546,0 54,7 (-) (-) 999977,,55  

671,4 71,8 246,0 26,3 18,0 1,9 935,4 

*1) Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2022 wurde das Sitzungsgeld abgeschafft; in 2022 anteilig ermittelt

*2) bis zum 19.05.2022

AAuuffssiicchhttssrraattssvveerrggüüttuunngg  22002233  ((22002222))

77,,55

((--))

((--))

1155,,55

FFeessttvveerrggüüttuunngg  
VVeerrggüüttuunngg  ffüürr  

AAuusssscchhuussssttäättiiggkkeeiitt
GGeessaammtt--

vveerrggüüttuunngg

VVeerr--
äännddeerruunngg

22002233//22002222

SSuummmmee

SSiittzzuunnggssggeelldd  **11))

44,,55

1177,,22

1144,,77

NNaammee VVoorrnnaammee BBeemmeerrkkuunngg

6622,,88

66,,66

Die Aufsichtsratsmitglieder sind nicht verpflichtet, Aktien an der LEG Immobilien SE zu kaufen und zu 
halten.

Ausblick 2024:
Vergütungssystem des Vorstands im Geschäftsjahr 2024

Die LEG bewegt sich unverändert zum Vorjahr in einem risikobehafteten Umfeld, welches das Tages-
geschäft der LEG direkt beeinflusst. Ursachen sind die im Vergleich zum Zeitraum vor 2022 deutlich 
erhöhten geopolitischen Risiken, der erhöhte inflationsbedingte Preisdruck insbesondere im Bereich 
Material- und Energiekosten, steigende Zinsen und volatile Kapitalmärkte, Abwertungen im Immobi-
lienbestand, hohe Volatilität der Energiepreise, Lieferengpässe, Material- und Fachkräftemangel so-
wie eine stark ansteigende Regulatorik für den energetischen Wohnraum und die Mietpreispolitik. Vor 
diesem Hintergrund sind sich Vorstand und Aufsichtsrat einig, dass sich die Geschäftsstrategie und 
die im letzten Jahr eingeführte cash-orientierte Steuerung über die Kennzahlen AFFO je Aktie und 
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bereinigte EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2023 bewährt haben und auch im Geschäftsjahr 2024 un-
verändert fortgeführt werden.

Dementsprechend sind auch die verabschiedete Wirtschaftsplanung 2024, die Guidance 2024 und die 
Verzielung der Vorstandsvergütung 2024 auf diese Geschäftsstrategie und Unternehmenssteuerung 
ausgerichtet.

Die Vergütung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 beruht auf dem im Geschäftsjahr 2022 verab-
schiedeten und im Geschäftsjahr 2023 fortgeschriebenen Vergütungssystem. Die Hauptversammlung 
der LEG Immobilien SE hat am 17. Mai 2023 das ihr vorgelegte entsprechend angepasste Vorstands-
vergütungssystem gebilligt. Wie eingangs beschrieben, berichtet die LEG Immobilien SE aufgrund der 
Fortschreibung ihrer Geschäftsstrategie ab dem Geschäftsjahr 2023 im Rahmen der Guidance nicht 
mehr die Kennzahl FFO I, sondern stattdessen, den AFFO. Der AFFO berücksichtigt ausgehend vom 
FFO I (nach nicht beherrschenden Anteilen) wiederkehrende Capex-Maßnahmen (Capex (recurring)). 
Als wiederkehrende Capex-Maßnahmen werden aktivierte Herstellkosten aus Modernisierungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen sowie Neubauaktivitäten in Eigenregie definiert. Bei der Ermittlung der Her-
stellkosten aus Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen werden Konsolidierungseffekte auf-
grund von selbsterstellten Leistungen, die aus der Zwischenergebniseliminierung resultieren, eliminiert.

Ausschließlich angepasst im Vergütungssystem wurden die finanziellen Erfolgsziele (STI-Planbedin-
gungen). Abweichend von den bis dahin definierten finanziellen Leistungskriterien wurden als finan-
zielle Leistungskriterien zu 40 % der AFFO je Aktie und zu 40 % die bereinigte EBITDA-Marge als neue 
finanzielle Leistungskriterien definiert. Beide finanzielle Leistungskriterien zusammen machen insge-
samt 80 % des STI aus.

Vorstand und Aufsichtsrat ist bewusst, dass das AFFO-Ziel 2024 herausfordernd ist. Der positive ein-
malige Sondereffekt aus dem Forward-Verkauf der grünen Stromproduktion des LEG-Biomasseheizkraft-
werks im Geschäftsjahr 2023 und der Anstieg der Zinsausgaben ist zu kompensieren. Es ist darüber 
hinaus zu gewährleisten, dass die Investitionen in das bestehende Portfolio in Höhe von 32 Euro/qm 
erreicht werden. In diesem Kontext hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 7. November 2023 die 
finanziellen Leistungskriterien des STI festgelegt. Der Aufsichtsrat betrachtet die Ziele als ambitioniert, 
da das erhöhte AFFO-Ziel nur erreicht wird, wenn der Vorstand sowohl der positive Einmaleffekt aus der 
grünen Stromerzeugung im Geschäftsjahr 2023 überkompensiert als auch höhere Finanzierungskosten 
und allgemeine Kostensteigerungen bewältigt. 

Die Ziele der variablen Vorstandsvergütung für das Folgejahr muss der Aufsichtsrat gemäß den Vor-
standsanstellungsverträgen vor Ablauf des Folgejahres festlegen. Der entsprechende Aufsichtsrats-
beschluss wird nach Verabschiedung des Wirtschaftsplans für das kommende Jahr gefasst, da sich 
die entsprechenden Teilziele am Wirtschaftsplan orientieren. Das betrifft zum Beispiel die finanziellen 
Leistungskriterien des STI, den AFFO je Aktie und die bereinigte EBITDA-Marge. Die für das Folgejahr 
festgelegten Zielwerte der variablen Vorstandsvergütung werden mit den Q3-Zahlen des laufenden 
Jahres veröffentlicht. Unterjährige Forecast-Anpassungen werden bei der Berechnung der Zielerrei-
chung nicht berücksichtigt.

Dem Vorstand gehörten zu Beginn des Geschäftsjahrs 2024 folgende Vorstandsmitglieder an: 

 – Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender (CEO)

 – Dr. Kathrin Köhling, Finanzvorstand (CFO)

 – Dr. Volker Wiegel, operativer Vorstand (COO) 
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Handlungsfelder aus der Angemessenheitsprüfung zur Vergütungshöhe

Der Aufsichtsrat hat die Angemessenheit der Vorstandsvergütung im Geschäftsjahr 2023 durch den 
externen Berater MB Board Advisory verproben lassen. Der externe Berater hat unter Berücksichti-
gung der zunehmenden Herausforderungen an den Vorstand im gegenwärtigen Marktumfeld und der 
gestiegenen Lebenshaltungskosten empfohlen, die Zielvergütungen der Vorstandsmitglieder anzuhe-
ben und die Vergütung für Dr. Kathrin Köhling mit Wirkung zum 1. Januar 2024 auf ein dem Verantwor-
tungsbereich eines CFO eines MDAX-Unternehmens entsprechendes angemessenes Vergütungs-
niveau anzunähern.

Mit Dr. Kathrin Köhling, CFO, wurde bei ihrem Eintritt zum 1. April 2023 zunächst eine geringere Ver-
gütung als die Vergütung eines COO und die Vergütung ihrer Vorgängerin vereinbart. Damit hatte der 
Aufsichtsrat dem Umstand Rechnung getragen, dass es sich um eine interne Kandidatin sowie um 
eine Erstbestellung handelte. Eine temporäre Positionierung leicht unterhalb des Marktrahmens bei 
einer internen Kandidatin mit der erstmaligen Bestellung entspricht gängiger Marktpraxis. Die Vergü-
tungshöhe soll nun schrittweise auf ein dem Verantwortungsbereich eines CFO eines MDAX-Unter-
nehmens entsprechendes angemessenes Vergütungsniveau angehoben werden.

Der Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE hat auf Empfehlung des Vergütungsausschusses am  
22. Dezember 2023 eine Anhebung der Zielgesamtvergütung für Dr. Kathrin Köhling auf 1.356Tsd. Euro 
zum 1. Januar 2024 beschlossen. Dies liegt im Marktrahmen und entspricht der Hälfte der Differenz 
zur aktuellen Vergütungshöhe des COO. Konkret wird das Fixgehalt von 375 Tsd. Euro auf 480 Tsd. Euro, 
der STI von 250 Tsd. Euro auf 356 Tsd. Euro und der LTI von 425 Tsd. Euro auf 520 Tsd. Euro erhöht. 
Der Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) wird auf rd. 50 Tsd. Euro erhöht. Dies entspricht 
dann einer Zielgesamtvergütung (inkl. Nebenleistungen und Beitrag zur bAV) von 1.433 Tsd. Euro. Nach 
weiterer erfolgreicher Bewährung, spätestens bei einer erneuten Bestellung, soll die Vergütung von  
Dr. Kathrin Köhling auf die Höhe der Vergütung des COO angehoben werden. Dr. Kathrin Köhling kann 
bei voller Zielerreichung (STI 200 %/LTI 250 %) eine maximal mögliche Vergütung von 2.492.000,00 
Euro brutto erreichen.

Nach den Vorstandsanstellungsverträgen wird das Gehalt der Vorstandsmitglieder unter Berücksichti-
gung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, der Leistung des jeweiligen Vorstandsmitglieds und 
der Entwicklung der Lebenshaltungskosten alle zwei Jahre überprüft. Die letzte Anpassung wurde zum 
Januar 2022 umgesetzt. 

Vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat auch die Vergütung des CEO und des COO überprüft: 
Die Nebenleistungen entsprechen der üblichen Marktpraxis, die Beiträge zur betrieblichen Altersvor-
sorge fallen im Marktvergleich unterdurchschnittlich aus. Deshalb hat der Vergütungsausschuss dem 
Aufsichtsrat vorgeschlagen, den Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge zu erhöhen. Unter Berück-
sichtigung der zunehmenden Herausforderungen für den Vorstand im gegenwärtigen Marktumfeld 
und der gestiegenen Lebenshaltungskosten hat der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Vergütungsaus-
schusses beschlossen, die Vergütung und den Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge anzupassen 
unter Beachtung des relativen Anteils des bAV-Beitrags in Höhe von circa 11 % der Grundvergütung. 
In der konkreten Ausgestaltung der Vergütungsanpassung für den Vorstand wurden anstelle der Erhö-
hung des bAV-Beitrags für eine Erhöhung der Grundvergütung (nur CFO) und für alle drei Vorstands-
mitglieder eine Erhöhung des Zielwertes des kurzfristigen Vergütungsanteils (STI) vorgesehen. 
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Konkret wurden ab dem Geschäftsjahr 2024 das Fixgehalt des CEO von 950 Tsd. Euro auf 1,045 Tsd Euro 
und der Zielbetrag des STI von 600 Tsd. Euro auf 705 Tsd. Euro erhöht. Dies entspricht dann einer um 
7,4 % erhöhten Zielvergütung von 2.888 Tsd. Euro. Ab dem Geschäftsjahr 2024 werden das Fixgehalt 
des COO von 550 Tsd. Euro auf 605 Tsd. Euro und der Zielbetrag des STI von 375 Tsd. Euro auf 444 Tsd. 
Euro erhöht. Dies entspricht dann einer um 7,4 % erhöhten Zielvergütung von 1.798 TEuro. 

Nachstehende Übersichten fasst die vom Aufsichtsrat beschlossenen Anpassungen zusammen:
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rücksichtigung der zunehmenden Herausforderungen für den Vorstand im gegenwärtigen Marktum-

feld und der gestiegenen Lebenshaltungskosten hat der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Vergü-

tungsausschusses beschlossen, die Vergütung und den Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge an-

zupassen unter Beachtung des relativen Anteils des bAV-Beitrags in Höhe von circa 11 % der Grund-

vergütung. In der konkreten Ausgestaltung der Vergütungsanpassung für den Vorstand wurden an-

stelle der Erhöhung des bAV-Beitrags für eine Erhöhung der Grundvergütung (nur CFO) und für alle 

drei Vorstandsmitglieder eine Erhöhung des Zielwertes des kurzfristigen Vergütungsanteils (STI) vor-

gesehen.  

 

Konkret wurden ab dem Geschäftsjahr 2024 das Fixgehalt des CEO von 950 Tsd. Euro auf 1,045 Tsd 

Euro und der Zielbetrag des STI von 600 Tsd. Euro auf 705 Tsd. Euro erhöht. Dies entspricht dann 

einer um 7,4 % erhöhten Zielvergütung von 2.888 Tsd. Euro. Ab dem Geschäftsjahr 2024 werden das 

Fixgehalt des COO von 550 Tsd. Euro auf 605 Tsd. Euro und der Zielbetrag des STI von 375 Tsd. Euro 

auf 444 Tsd. Euro erhöht. Dies entspricht dann einer um 7,4 % erhöhten Zielvergütung von 1.798 

TEuro.  

 

Nachstehende Übersichten fasst die vom Aufsichtsrat beschlossenen Anpassungen zusammen: 

 

 

 

 

 

in € 0011..0011..2233--3311..1122..2233 0011..0011..2244-- DDeellttaa  ((%%)) VVeerrtteeiilluunngg  ((%%))

GGrruunnddvveerrggüüttuunngg 950.000 1.045.000 10,0 36,2

++  ZZiieellvveerrggüüttuunngg  SSTTII 600.000 705.000 17,5 24,4

==  ZZiieellbbaarrvveerrggüüttuunngg 1.550.000 1.750.000 12,9

++  ZZiieellvveerrggüüttuunngg  LLTTII 1.000.000 1.000.000 0,0 34,6

==  ZZiieellddiirreekkttvveerrggüüttuunngg 2.550.000 2.750.000 12,9

++  bbAAVV--BBeeiittrraagg 108.000 108.000 0,0 3,7

++  NNeebbeennlleeiissttuunnggeenn 30.000 30.000 0,0 1,0

==  ZZiieellggeessaammttvveerrggüüttuunngg 22..668888..000000 22..888888..000000 77,,44

LLaarrss  vvoonn  LLaacckkuumm

in € 0011..0011..2233--3311..1122..2233 0011..0011..2244-- DDeellttaa  ((%%)) VVeerrtteeiilluunngg  ((%%))

GGrruunnddvveerrggüüttuunngg 550.000 605.000 10,0 33,6

++  ZZiieellvveerrggüüttuunngg  SSTTII 375.000 444.000 18,4 24,7

==  ZZiieellbbaarrvveerrggüüttuunngg 925.000 1.049.000 13,4

++  ZZiieellvveerrggüüttuunngg  LLTTII 650.000 650.000 0,0 36,2

==  ZZiieellddiirreekkttvveerrggüüttuunngg 1.575.000 1.699.000 13,4

++  bbAAVV--BBeeiittrraagg 58.000 58.000 0,0 3,0

++  NNeebbeennlleeiissttuunnggeenn 41.000 41.000 0,0 2,3

==  ZZiieellggeessaammttvveerrggüüttuunngg 11..667744..000000 11..779988..000000 77,,44

DDrr..  VVoollkkeerr  WWiieeggeell
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auf 444 Tsd. Euro erhöht. Dies entspricht dann einer um 7,4 % erhöhten Zielvergütung von 1.798 
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Die Verabschiedung der STI-Ziele 2024 und der LTI-Ziele 2024 erfolgte in der Sitzung des Aufsichts-

rats am 7. November 2023. 

  

KKuurrzzffrriissttiiggeerr  vvaarriiaabblleerr  VVeerrggüüttuunnggssaanntteeiill  ((SShhoorrtt  TTeerrmm  IInncceennttiivvee  ––  SSTTII))   

Der STI 2024 besteht aus einer jährlichen Zahlung, die auf Grundlage folgender finanzieller und nicht-

finanzieller Erfolgsziele bemessen wird: 

 

- AFFO je Aktie, 

- Bereinigte EBITDA Marge, 

- Nichtfinanzielle Environmental-, Social- und Governance-Ziele (ESG-Ziele).  

 

Die beiden finanziellen Leistungskriterien machen jeweils 40 % und die ESG-Ziele 20 % des Zielbe-

trags des STI aus, wobei jedes ESG-Teilziel gleich hoch gewichtet ist. Zudem verfügt der STI über 

einen kriterienbasierten Anpassungsfaktor mit einer Bandbreite von 0,8 bis 1,2 zur Beurteilung der 

individuellen und kollektiven Leistung des Vorstands. Vor Ablauf des Geschäftsjahres 2023 hat der 

Aufsichtsrat das Kriterium zur Bewertung der Vorstandsleistung festgelegt. 

 

Die Zielerreichung der Erfolgsziele ist jeweils auf 200 % begrenzt. 

 

Die vom Aufsichtsrat festgelegten Zielwerte für den AFFO je Aktie und die bereinigte EBITDA-Marge 

orientieren sich an dem Wirtschaftsplan, den der Aufsichtsrat für das jeweilige Geschäftsjahr geneh-

migt hat. Die beiden finanziellen Leistungskriterien werden jeweils mit 40 % gewichtet. 

 

in € 0011..0011..2233--3311..1122..2233 0011..0011..2244-- DDeellttaa  ((%%)) VVeerrtteeiilluunngg  ((%%))

GGrruunnddvveerrggüüttuunngg 375.000 480.000 28,0 33,5

++  ZZiieellvveerrggüüttuunngg  SSTTII 250.000 356.000 42,4 24,8

==  ZZiieellbbaarrvveerrggüüttuunngg 625.000 836.000 33,8

++  ZZiieellvveerrggüüttuunngg  LLTTII 425.000 520.000 22,4 36,2

==  ZZiieellddiirreekkttvveerrggüüttuunngg 1.050.000 1.356.000 56,1

++  bbAAVV--BBeeiittrraagg 35.660 50.000 40,2 3,5

++  NNeebbeennlleeiissttuunnggeenn 27.000 27.000 0,0 1,9

==  ZZiieellggeessaammttvveerrggüüttuunngg 11..111122..666600 11..443333..000000 2288,,88

DDrr..  KKaatthhrriinn  KKööhhlliinngg

Die Verabschiedung der STI-Ziele 2024 und der LTI-Ziele 2024 erfolgte in der Sitzung des Aufsichtsrats am 
7. November 2023.
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Kurzfristiger variabler Vergütungsanteil (Short Term Incentive – STI) 

Der STI 2024 besteht aus einer jährlichen Zahlung, die auf Grundlage folgender finanzieller und nicht-
finanzieller Erfolgsziele bemessen wird:

• AFFO je Aktie,

• Bereinigte EBITDA Marge,

• Nichtfinanzielle Environmental-, Social- und Governance-Ziele (ESG-Ziele). 

Die beiden finanziellen Leistungskriterien machen jeweils 40 % und die ESG-Ziele 20 % des Zielbetrags 
des STI aus, wobei jedes ESG-Teilziel gleich hoch gewichtet ist. Zudem verfügt der STI über einen kri-
terienbasierten Anpassungsfaktor mit einer Bandbreite von 0,8 bis 1,2 zur Beurteilung der individuellen 
und kollektiven Leistung des Vorstands. Vor Ablauf des Geschäftsjahres 2023 hat der Aufsichtsrat das 
Kriterium zur Bewertung der Vorstandsleistung festgelegt.

Die Zielerreichung der Erfolgsziele ist jeweils auf 200 % begrenzt.

Die vom Aufsichtsrat festgelegten Zielwerte für den AFFO je Aktie und die bereinigte EBITDA-Marge 
orientieren sich an dem Wirtschaftsplan, den der Aufsichtsrat für das jeweilige Geschäftsjahr geneh-
migt hat. Die beiden finanziellen Leistungskriterien werden jeweils mit 40 % gewichtet.

Für das Geschäftsjahr 2024 hat der Aufsichtsrat für die finanziellen Leistungskriterien folgende Ziel-
werte festgelegt:
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Für das Geschäftsjahr 2024 hat der Aufsichtsrat für die finanziellen Leistungskriterien folgende Ziel-

werte festgelegt: 

 

 

Bei der Ermittlung der auszuzahlenden STI-Beträge für die finanziellen Leistungskriterien ist der tat-

sächlich erreichte Wert je Teilziel mit dem vom Aufsichtsrat festgelegten Zielwert zu vergleichen. 

Aus der prozentualen Abweichung vom Ist-Wert zum Zielwert ist anhand der vertraglich vereinbarten 

Gewichtung zunächst die Zielerreichung zu ermitteln. Aus der Zielerreichung ist dann jeweils der er-

reichte STI-Teilbetrag abzuleiten.  

 

Bei Erreichen des Zielwertes AFFO je Aktie beträgt die Zielerreichung 100 %. Wird der Zielwert um 

20 % übertroffen, wird der Maximalwert von 200 % Zielerreichung erreicht. Wird der Zielwert um 20 

% unterschritten, beträgt die Zielerreichung 0 %. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Ziel-

werten (0 %; 100 %; 200 %) werden linear interpoliert. 

 

Bei Erreichen des Zielwertes Bereinigte EBITDA-Marge beträgt die Zielerreichung 100 %. Wird der 

Zielwert um 5 %-Punkte übertroffen, wird der Maximalwert von 200 % Zielerreichung erreicht. Wird 

der Zielwert um 5 %-Punkte unterschritten, beträgt die Zielerreichung 0 %. Zielerreichungen zwi-

schen den festgelegten Zielwerten (0 %; 100 %; 200 %) werden linear interpoliert. 

 

NNiicchhttffiinnaannzziieellllee  ZZiieellee  SSTTII  22002244  

Die ESG-Ziele werden aus dem Nachhaltigkeitsbericht der LEG Immobilien SE sowie aus strategi-

schen Überlegungen und zukünftigen Projekten abgeleitet. Für die ESG-Ziele werden Kriterien aus 

den Kategorien Environmental, Social und Governance definiert und mit konkreten Zielvorgaben 

operationalisiert. Den Zielen sind quantitativ oder qualitativ messbare Kriterien zugeordnet, die nach 

Abschluss des Geschäftsjahres durch einen Ziel-/Ist-Vergleich die Feststellung eines messbaren 

Grads der Zielerreichung ermöglichen. Die konkreten ESG-Ziele sowie den Minimal-, Ziel- und Maxi-

FFiinnaannzziieelllleess  LLeeiissttuunnggsskkrriitteerriiuumm  22002244

FFiinnaannzziieelllleess  LLeeiissttuunnggsskkrriitteerriiuumm ZZiieellwweerrtt BBaannddbbrreeiitteenn

AFFO je Aktie 2,57 €
0% Minimalwert: 2,06 €

100% Zielerreichung: 2,57 €
200% Maximalwert: ≥ 3,08 €

Bereinigte EBITDA-Marge 76,5%
0% Minimalwert: 71,5%

100% Zielerreichung: 76,5 %
200% Maximalwert: ≥ 81,5 %

Bei der Ermittlung der auszuzahlenden STI-Beträge für die finanziellen Leistungskriterien ist der tat-
sächlich erreichte Wert je Teilziel mit dem vom Aufsichtsrat festgelegten Zielwert zu vergleichen. Aus 
der prozentualen Abweichung vom Ist-Wert zum Zielwert ist anhand der vertraglich vereinbarten Ge-
wichtung zunächst die Zielerreichung zu ermitteln. Aus der Zielerreichung ist dann jeweils der erreichte  
STI-Teilbetrag abzuleiten. 

Bei Erreichen des Zielwertes AFFO je Aktie beträgt die Zielerreichung 100 %. Wird der Zielwert um 20 %  
übertroffen, wird der Maximalwert von 200 % Zielerreichung erreicht. Wird der Zielwert um 20 % unter-
schritten, beträgt die Zielerreichung 0 %. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Zielwerten (0 %;  
100 %; 200 %) werden linear interpoliert.

Bei Erreichen des Zielwertes Bereinigte EBITDA-Marge beträgt die Zielerreichung 100 %. Wird der Ziel-
wert um 5 %-Punkte übertroffen, wird der Maximalwert von 200 % Zielerreichung erreicht. Wird der 
Zielwert um 5 %-Punkte unterschritten, beträgt die Zielerreichung 0 %. Zielerreichungen zwischen den 
festgelegten Zielwerten (0 %; 100 %; 200 %) werden linear interpoliert.
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Nichtfinanzielle Ziele STI 2024

Die ESG-Ziele werden aus dem Nachhaltigkeitsbericht der LEG Immobilien SE sowie aus strategi-
schen Überlegungen und zukünftigen Projekten abgeleitet. Für die ESG-Ziele werden Kriterien aus den 
Kategorien Environmental, Social und Governance definiert und mit konkreten Zielvorgaben opera-
tionalisiert. Den Zielen sind quantitativ oder qualitativ messbare Kriterien zugeordnet, die nach Ab-
schluss des Geschäftsjahres durch einen Ziel-/Ist-Vergleich die Feststellung eines messbaren Grads 
der Zielerreichung ermöglichen. Die konkreten ESG-Ziele sowie den Minimal-, Ziel- und Maximalwert 
legt der Aufsichtsrat jährlich vor Beginn des entsprechenden Geschäftsjahres im Einvernehmen mit 
den Vorstandsmitgliedern fest. Die ESG-Ziele werden insgesamt mit 20 % gewichtet. Dabei werden 
alle Teilziele (Environmental, Social und Governance) untereinander jeweils gleich gewichtet.

Für das Geschäftsjahr 2024 hat der Aufsichtsrat die folgenden ESG-Ziele definiert:
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malwert legt der Aufsichtsrat jährlich vor Beginn des entsprechenden Geschäftsjahres im Einverneh-

men mit den Vorstandsmitgliedern fest. Die ESG-Ziele werden insgesamt mit 20 % gewichtet. Dabei 

werden alle Teilziele (Environmental, Social und Governance) untereinander jeweils gleich gewichtet. 

 

Für das Geschäftsjahr 2024 hat der Aufsichtsrat die folgenden ESG-Ziele definiert: 

 

EESSGG--ZZiieellee  SSTTII  22002244  
                    

      EEnnvviirroonnmmeennttaall    SSoocciiaall    GGoovveerrnnaannccee  
ZZiieell  

    

Reduktion um 4.000 t CO2 
durch Modernisierung und 
Kundenverhaltensänderung  
  

    

Einsatz von 100 LEG Mit-
arbeiter-Stunden zur Kon-
zeption, Organisation 
oder Durchführung für in-
terkulturelle Projekte bis 
zum 31.12.2024 

    

Ziel 1: 
99 % der LEG-
Mitarbeiterschaft* bezogen 
auf die LEG Management, 
LEG Wohnen NRW, Energie-
ServicePlus, LCS Consulting 
und Service, LEG Bauen, LEG 
Consult, LWS Plus, Youtilly 
hat die Schulung „IT Sicher-
heit“ zum 31.12.2024 absol-
viert. 
 
Ziel 2: 
85 % der Mitarbeiterschaft* 
der TSP hat die die Schulung 
„IT Sicherheit“ zum 
31.12.2024 absolviert  

ZZiieellwweerrttee  
  

0 % Minimalwert:  
3.600 Tonnen CO2   

0 % = 50 Mitarbeiterstun-
den   

0 % Minimalwert: 94 % (Ziel 
1), 80 % (Ziel 2) 
 

 
  

100 % Zielerreichung: 4.000 
Tonnen CO2   

100 % =100 Mitarbeiter-
stunden   

100 % Zielerreichung: 99 % 
(Ziel 1); 85 % (Ziel 2) 

    

  

200 % Maximalwert: 4.400 
Tonnen CO2 

  

200 % =150 Mitarbeiter-
stunden 

  

200 % Maximalwert: 100 % 
(Ziel 1), 100 % (Ziel 2) 

* Aktive Arbeitnehmer*innen sind diejenigen (aus der Mitarbeitergruppe 1), die am 1. Januar 2024 in einem aktiven Arbeits-
verhältnis mit der LEG-Immobilien-Gruppe stehen oder bis zum Stichtag 30. September 2024 eingetreten sind. Von der 
Berechnung ausgenommen sind Aushilfen, Praktikant*innen und Werkstudent*innen (Mitarbeiterkreis 40-41, 60-66), Mitar-
beiter*innen in der passiven Altersteilzeit (Mitarbeitergruppe 4), ruhende Arbeitsverhältnisse (Beschäftigungsstatus 1) 
/oder diejenigen, die aufgrund einer langfristigen Arbeitszeitunterbrechung (bspw. Langzeiterkrankung) abwesend sind. 
  

DDeeffiinniittiioonn  EEnnvviirroonnmmeennttaall--ZZiieell  ddeess  SSTTII  22002244::    

Der Zielwert des ESG-Teilziels Environmental, der einer Zielerreichung von 100 % entspricht, ist die 

Einsparung von 4.000 Tonnen Kohlendioxid (CO2) im Jahr 2024. Hierzu zählen zum einen im Ge-

schäftsjahr 2024 beendete, gemäß § 555b Nr. 1 bis 3 BGB als Modernisierungsmaßnahmen qualifi-

zierte Sanierungsmaßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung bezogen auf den im Geschäftsbericht 

Definition Environmental-Ziel des STI 2024: 
Der Zielwert des ESG-Teilziels Environmental, der einer Zielerreichung von 100 % entspricht, ist die 
Einsparung von 4.000 Tonnen Kohlendioxid (CO2) im Jahr 2024. Hierzu zählen zum einen im Ge-
schäftsjahr 2024 beendete, gemäß § 555b Nr. 1 bis 3 BGB als Modernisierungsmaßnahmen qua-
lifizierte Sanierungsmaßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung bezogen auf den im Geschäfts-
bericht zum 31. Dezember 2023 enthaltenen Bestand. Nachgewiesen wird die Einsparung durch 
Energieeinsparberechnungen und die daraus resultierende Reduktion an CO2-Endenergieemissionen. 
Des Weiteren werden alle im Jahr 2024 bewirkten CO2-Emissionsreduktionen berücksichtigt, welche 
nachweislich auf Maßnahmen zur Nutzerverhaltensänderung zurückzuführen sind. Der Nachweis kann 
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durch eine explizit für Einzelmaßnahmen im Jahr 2023 erstellte Studie oder ein Gutachten anerkannter 
Experten erfolgen, zudem durch die Anwendung einer bekannten wissenschaftlich quantifizierten und 
verifizierten und in einer Peer-Review-Veröffentlichung publizierten Methode zur Beeinflussung des 
Nutzerverhaltens im Kontext der Raumwärmenutzung.

Diese CO2-Einsparungen sollen klimabereinigt erreicht werden, also für ein laut Deutschem Wetter-
dienst im langfristigen Mittel für Deutschland zu erwartendes durchschnittliches Jahr.

Definition Social-Ziel des STI 2024:
Das Ziel „Social“ gilt als erreicht, wenn per 31. Dezember 2024 insgesamt 100 LEG Mitarbeiter-Stunden 
zur Konzeption, Organisation oder Durchführung für interkulturelle Projekte eingesetzt wurden. Hierzu 
zählen u.a. interkulturelle Schulungen, Mieterfeste und Aktivitäten im sozialen Bereich.

Definition Governance-Ziel des STI 2024:
Für das Governance-Ziel bildet die Quote der erfolgreich abgeschlossenen Schulungen „IT Sicherheit“ 
die Grundlage. Diese ist auf Mitarbeiterebene nachweisbar.

Kriterienbasierter Anpassungsfaktor STI 2024:
Die Regelungen zum STI 2024 sehen einen kriterienbasierten Anpassungsfaktor mit einer Bandbreite 
von 0,8 bis 1,2 vor. Die Kriterien, auf deren Basis die Höhe des kriterienbasierten Anpassungsfaktors 
beurteilt wird, sind vor Beginn des betroffenen Geschäftsjahres zu definieren. Der Aufsichtsrat hat das 
folgende Leistungskriterium für das Geschäftsjahr 2024 festgelegt:

Ausgewogene Positionierung der LEG im Zielkonflikt zwischen den Renditeanforderungen des 
Kapitalmarktes einerseits und den Anforderungen an eine nachhaltige Unternehmensführung an-
dererseits mit herausfordernden CO2-Zielen für den Bestand und dem Ziel, Mietern weiterhin 
gutes Wohnen zum fairen Preis anbieten zu können.

b) LTI 2024–2027

Die seit dem Geschäftsjahr 2022 geltenden LTI-Planbedingungen gelten unverändert auch für das 
Geschäftsjahr 2024. 

Für das Geschäftsjahr 2024 erhalten die Vorstandsmitglieder einen LTI in Form eines virtuellen Perfor-
mance Share Plans bezogen auf einen vierjährigen Performance-Zeitraum. 

Für die Ermittlung des LTI 2024 sind folgende finanzielle und nichtfinanzielle Erfolgsziele maßgeblich:

 – Entwicklung des relativen Total Shareholder Return im Vergleich zum relevanten Immobilien- 
Index (EPRA Germany) (80 %),

 – Nichtfinanzielle Environmental-, Social- und Governance-Ziele (ESG-Ziele) (20 %).
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Das im LTI 2024 verwendete finanzielle Leistungskriterium ist mit einer Gewichtung von 80 % der 

relative TSR im Vergleich zu einem relevanten Immobilien-Index. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, 

insofern den EPRA Germany Index als Vergleichsindex heranzuziehen. Der EPRA Germany Index be-

steht aus den wichtigsten nationalen börsennotierten Wettbewerbern der LEG Immobilien SE und 

stellt dementsprechend eine relevante Vergleichsgruppe dar. 

 

Der TSR beschreibt die Entwicklung des Aktienkurses der LEG Immobilien SE bezogen auf die Per-

formance-Periode einschließlich fiktiv reinvestierter Brutto-Dividenden pro Aktie. Der relative TSR 

beschreibt die Differenz in Prozentpunkten zwischen der Kursänderung inklusive fiktiv reinvestierter 

Brutto-Dividenden der Aktie der LEG Immobilien SE und der Veränderung des EPRA Germany Index 

über die Performance-Periode. 

 

 

 

Die Zielerreichung des relativen TSR beträgt 100 %, wenn der relative TSR der LEG Immobilien SE 0 

%-Punkte beträgt, das heißt, die Aktienkursentwicklung inklusive reinvestierter Brutto-Dividende der 

Das im LTI 2024 verwendete finanzielle Leistungskriterium ist mit einer Gewichtung von 80 % der 
relative TSR im Vergleich zu einem relevanten Immobilien-Index. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, 
insofern den EPRA Germany Index als Vergleichsindex heranzuziehen. Der EPRA Germany Index be-
steht aus den wichtigsten nationalen börsennotierten Wettbewerbern der LEG Immobilien SE und 
stellt dementsprechend eine relevante Vergleichsgruppe dar.

Der TSR beschreibt die Entwicklung des Aktienkurses der LEG Immobilien SE bezogen auf die  
Performance-Periode einschließlich fiktiv reinvestierter Brutto-Dividenden pro Aktie. Der relative 
TSR beschreibt die Differenz in Prozentpunkten zwischen der Kursänderung inklusive fiktiv reinves-
tierter Brutto-Dividenden der Aktie der LEG Immobilien SE und der Veränderung des EPRA Germany 
Index über die Performance-Periode.
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Das im LTI 2024 verwendete finanzielle Leistungskriterium ist mit einer Gewichtung von 80 % der 

relative TSR im Vergleich zu einem relevanten Immobilien-Index. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, 

insofern den EPRA Germany Index als Vergleichsindex heranzuziehen. Der EPRA Germany Index be-

steht aus den wichtigsten nationalen börsennotierten Wettbewerbern der LEG Immobilien SE und 

stellt dementsprechend eine relevante Vergleichsgruppe dar. 

 

Der TSR beschreibt die Entwicklung des Aktienkurses der LEG Immobilien SE bezogen auf die Per-

formance-Periode einschließlich fiktiv reinvestierter Brutto-Dividenden pro Aktie. Der relative TSR 

beschreibt die Differenz in Prozentpunkten zwischen der Kursänderung inklusive fiktiv reinvestierter 

Brutto-Dividenden der Aktie der LEG Immobilien SE und der Veränderung des EPRA Germany Index 

über die Performance-Periode. 

 

 

 

Die Zielerreichung des relativen TSR beträgt 100 %, wenn der relative TSR der LEG Immobilien SE 0 

%-Punkte beträgt, das heißt, die Aktienkursentwicklung inklusive reinvestierter Brutto-Dividende der 

Die Zielerreichung des relativen TSR beträgt 100 %, wenn der relative TSR der LEG Immobilien SE  
0 %-Punkte beträgt, das heißt, die Aktienkursentwicklung inklusive reinvestierter Brutto-Dividende  
der LEG Immobilien SE der Entwicklung des EPRA Germany Index entspricht. Liegt der relative TSR 
20 %-Punkte oder mehr unterhalb des TSR des Vergleichsindex, beträgt die Zielerreichung 0 %. Bei 
einem relativen TSR von 20 %-Punkten oder mehr oberhalb des TSR des Vergleichsindex beträgt die 
Zielerreichung 200 %. Ein darüber hinaus erhöhter relativer TSR führt nicht zu einer weiteren Erhöhung 
der Zielerreichung. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Zielwerten werden linear interpoliert.
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c) Zielwerte für den LTI 2024–2027

 

 
63/77 

LEG Immobilien SE der Entwicklung des EPRA Germany Index entspricht. Liegt der relative TSR 20 %-

unkte oder mehr unterhalb des TSR des Vergleichsindex, beträgt die Zielerreichung 0 %. Bei einem 

relativen TSR von 20 %-Punkten oder mehr oberhalb des TSR des Vergleichsindex beträgt die Zieler-

reichung 200 %. Ein darüber hinaus erhöhter relativer TSR führt nicht zu einer weiteren Erhöhung der 

Zielerreichung. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Zielwerten werden linear interpoliert. 

 

cc)) ZZiieellwweerrttee  ffüürr  ddeenn  LLTTII  22002244--22002277  

                    
   

ZZiieelleerrrreeiicchhuunnggss--
ggrraadd  00  %%    

ZZiieelleerrrreeiicchhuunnggss--
ggrraadd  110000  %%    

ZZiieelleerrrreeiicchhuunnggss--
ggrraadd  220000  %%  

      22002277    22002277    22002277  

RReellaattiivveerr  TToottaall  SShhaarreehhoollddeerr  
RReettuurrnn  pp..aa..    

  

≤ -20 % 

  

0 % 

  

≥ 20 % 

 

 

Wie auch beim STI werden für die jeweilige LTI-Tranche konkrete ESG-Ziele festgelegt. Dabei werden 

andere ESG-Ziele als beim STI verwendet, um eine Doppelincentivierung zu vermeiden. Die konkre-

ten ESG-Ziele für die jeweilige Tranche legt der Aufsichtsrat vor Beginn der entsprechenden Perfor-

mance-Zeitraum fest. Dabei werden diese Ziele genau definiert, um eine klare Messbarkeit sicher-

zustellen.  

 

Folgende gleichgewichtete ESG-Ziele gelten für den Performancezeitraum 2024 – 2027: 

 

 

 

DDeeffiinniittiioonn  EEnnvviirroonnmmeennttaall--ZZiieell  LLTTII  22002244  

EESSGG--ZZiieellee  22002244

EEnnvviirroonnmmeennttaall SSoocciiaall
ZZiieell Einbau und Inbetriebnahme von 2.000 Luft-

Luft-Wärmepumpen (LL-WPs) im Jahr 2027 
im Eigen- und Drittbestand

Beschleunigung der Bearbeitungsdauer der 
gesamten Beschwerden von Mietern der LEG 
um 10,0 % bis zum 31.12.2027 auf Basis der 
gemittelten Bearbeitungsdauer der erledigten 
Beschwerde-Tickets aus März 2024 und 
September 2024

ZZiieellggrröößßeenn 0 % Minimalwert: 
1.500 LL-WPsTonnen CO2

0 % = 5,0 % Beschleunigung

100 % Zielerreichung: 2000 LL-WPs 100 % = 10,0 % Beschleunigung

200 % Maximalwert: 2.500 LL-WPs 200 % = 15 % Beschleunigung

Wie auch beim STI werden für die jeweilige LTI-Tranche konkrete ESG-Ziele festgelegt. Dabei werden 
andere ESG-Ziele als beim STI verwendet, um eine Doppelincentivierung zu vermeiden. Die konkreten 
ESG-Ziele für die jeweilige Tranche legt der Aufsichtsrat vor Beginn der entsprechenden Performance-
Zeitraum fest. Dabei werden diese Ziele genau definiert, um eine klare Messbarkeit sicherzustellen. 

Folgende gleichgewichtete ESG-Ziele gelten für den Performancezeitraum 2024 – 2027:
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LEG Immobilien SE der Entwicklung des EPRA Germany Index entspricht. Liegt der relative TSR 20 %-

unkte oder mehr unterhalb des TSR des Vergleichsindex, beträgt die Zielerreichung 0 %. Bei einem 

relativen TSR von 20 %-Punkten oder mehr oberhalb des TSR des Vergleichsindex beträgt die Zieler-

reichung 200 %. Ein darüber hinaus erhöhter relativer TSR führt nicht zu einer weiteren Erhöhung der 

Zielerreichung. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Zielwerten werden linear interpoliert. 

 

cc)) ZZiieellwweerrttee  ffüürr  ddeenn  LLTTII  22002244--22002277  

                    
   

ZZiieelleerrrreeiicchhuunnggss--
ggrraadd  00  %%    

ZZiieelleerrrreeiicchhuunnggss--
ggrraadd  110000  %%    

ZZiieelleerrrreeiicchhuunnggss--
ggrraadd  220000  %%  

      22002277    22002277    22002277  

RReellaattiivveerr  TToottaall  SShhaarreehhoollddeerr  
RReettuurrnn  pp..aa..    

  

≤ -20 % 

  

0 % 

  

≥ 20 % 

 

 

Wie auch beim STI werden für die jeweilige LTI-Tranche konkrete ESG-Ziele festgelegt. Dabei werden 

andere ESG-Ziele als beim STI verwendet, um eine Doppelincentivierung zu vermeiden. Die konkre-

ten ESG-Ziele für die jeweilige Tranche legt der Aufsichtsrat vor Beginn der entsprechenden Perfor-

mance-Zeitraum fest. Dabei werden diese Ziele genau definiert, um eine klare Messbarkeit sicher-

zustellen.  

 

Folgende gleichgewichtete ESG-Ziele gelten für den Performancezeitraum 2024 – 2027: 

 

 

 

DDeeffiinniittiioonn  EEnnvviirroonnmmeennttaall--ZZiieell  LLTTII  22002244  

EESSGG--ZZiieellee  22002244

EEnnvviirroonnmmeennttaall SSoocciiaall
ZZiieell Einbau und Inbetriebnahme von 2.000 Luft-

Luft-Wärmepumpen (LL-WPs) im Jahr 2027 
im Eigen- und Drittbestand

Beschleunigung der Bearbeitungsdauer der 
gesamten Beschwerden von Mietern der LEG 
um 10,0 % bis zum 31.12.2027 auf Basis der 
gemittelten Bearbeitungsdauer der erledigten 
Beschwerde-Tickets aus März 2024 und 
September 2024

ZZiieellggrröößßeenn 0 % Minimalwert: 
1.500 LL-WPsTonnen CO2

0 % = 5,0 % Beschleunigung

100 % Zielerreichung: 2000 LL-WPs 100 % = 10,0 % Beschleunigung

200 % Maximalwert: 2.500 LL-WPs 200 % = 15 % Beschleunigung

Definition Environmental-Ziel LTI 2024
Das Environmental-Ziel des LTI 2024 ist erreicht, wenn im eigenen Bestand der LEG sowie in Dritt- 
beständen bis zum 31. Dezember 2027 insgesamt 2.000 Luft-Luft-Wärmepumpen (LL-WPs)  
eingebaut und in Betrieb genommen wurden, um konventionelle, mit fossilen Brennstoffen betriebene 
Heizsysteme zu ersetzen.

Definition Social-Ziel LTI 2024
Das Social-Ziel des LTI 2024 ist es, die Zeitspanne, die zur Bearbeitung und Lösung von Beschwer-
den von LEG-Mietern benötigt wird, zu reduzieren. Neue Prozesse zur Bearbeitung von Beschwerden 
über das Tickettool wurden bereits im Geschäftsjahr 2023 für bestimmte Themenfelder (Handwerker, 
Schimmel, Nachbar) eingeführt und sollen im ersten Quartal 2024 auf weitere Themenfelder ausge-
dehnt werden, wie beispielsweise Betriebskosten. Aufgrund dieser dynamischen Weiterentwicklung 
der Beschwerdeprozesse ist es erforderlich, eine Benchmark zu ermitteln, die als Basiswert zur Er-
mittlung der Zielerreichung dient. Die Benchmark wird die gemittelte durchschnittliche Bearbeitungs-
dauer der Beschwerdetickets zwischen März 2024 und September 2024 darstellen. Das Ziel besteht 
darin, den danach ermittelten Wert im Vergleich zum Ergebnis des erneuten Benchmarkings im Zeit-
raum März 2027 bis September 2027 um 10 % zu reduzieren. Hierbei wird als Bearbeitungsdauer die 
Zeitspanne von der Einreichung einer Beschwerde durch einen Mieter und der damit verbundenen Er-
stellung eines Tickets bis zur abschließenden Lösung und Rückmeldung an den Mieter und der einher-
gehenden Schließung des Tickets definiert. Hiermit wird das Ziel verfolgt, durch die Beschleunigung 
in der Bearbeitung, die Zufriedenheit der Mieter im Umgang der LEG mit Beschwerden zu erhöhen.
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Möglicher Gesamtbetrag LTI 2024

Der nach Ablauf des jeweiligen Performance-Zeitraums ermittelte Auszahlungsbetrag des für ein  
Geschäftsjahr ausgelobten LTI 2024 ist für Lars von Lackum auf 2.500 Tsd. Euro, für Dr. Kathrin Köhling 
auf 1.300 Tsd. Euro und für Dr. Volker Wiegel auf 1.625 Tsd. Euro begrenzt.

Ergibt sich ein zu zahlender LTI 2024, so wird dieser spätestens 30 Tage nach Billigung des Konzern- 
abschlusses der LEG Immobilien SE für das jeweils letzte Jahr der Performance-Zeitraum einer 
Tranche abgerechnet und an das Vorstandsmitglied ausgezahlt. Die Vorstandsmitglieder sind ver-
pflichtet, 25 % der Auszahlung aus dem LTI in von der LEG Immobilien SE ausgegebene Aktien zu 
investieren und für die Dauer der Vorstandstätigkeit zu halten. 

Vergleichende Darstellung der Ertragsentwicklung und der jährlichen Veränderung der Vergütung 
gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG

Gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG sind die Ertragsentwicklung der LEG Immobilien SE, die jährliche 
Veränderung der Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie die jährliche 
Veränderung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer auf Vollzeitäquivalenzbasis über die 
letzten fünf Geschäftsjahre darzustellen (sog. „Vertikalvergleich“). Die LEG Immobilien SE macht von 
der Übergangserleichterung des § 26j Abs. 2 Satz 2 EGAktG Gebrauch und baut den Vertikalvergleich 
in den ersten fünf Jahren insoweit sukzessive auf. 

Die Ertragsentwicklung wird abgebildet anhand der Steuerungskennzahlen des Konzerns, dem AFFO, 
dem AFFO je Aktie, dem FFO I, dem FFO I je Aktie sowie dem Gesamtperiodenergebnis. Zusätzlich 
wird gemäß § 275 Abs. 3 Nr. 16 HGB das Jahresergebnis dargestellt.

Die durchschnittliche Vergütung der Arbeitnehmer umfasst den Personalaufwand für Löhne und Ge-
hälter inklusive der Lohnsteuer, für Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, für Nebenleistungen 
sowie für kurzfristige variable Vergütungsbestandsteile aller Gesellschaften des LEG-Konzerns. Die  
Ermittlung der durchschnittlichen Zahl der Beschäftigten erfolgte nach § 267 Abs. 5 HGB.

 
65/77 

tet, 25 % der Auszahlung aus dem LTI in von der LEG Immobilien SE ausgegebene Aktien zu investie-

ren und für die Dauer der Vorstandstätigkeit zu halten.  

 

VVeerrgglleeiicchheennddee  DDaarrsstteelllluunngg  ddeerr  EErrttrraaggsseennttwwiicckklluunngg  uunndd  ddeerr  jjäähhrrlliicchheenn  VVeerräännddeerruunngg  ddeerr  VVeerrggüü--

ttuunngg  ggeemmääßß  §§  116622  AAbbss..  11  SSaattzz  22  NNrr..  22  AAkkttGG  

Gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG sind die Ertragsentwicklung der LEG Immobilien SE, die jährliche 

Veränderung der Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie die jährliche 

Veränderung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer auf Vollzeitäquivalenzbasis über 

die letzten fünf Geschäftsjahre darzustellen (sog. „Vertikalvergleich“). Die LEG Immobilien SE macht 

von der Übergangserleichterung des § 26j Abs. 2 Satz 2 EGAktG Gebrauch und baut den Vertikalver-

gleich in den ersten fünf Jahren insoweit sukzessive auf.  

 

Die Ertragsentwicklung wird abgebildet anhand der Steuerungskennzahlen des Konzerns, dem AFFO, 

dem AFFO je Aktie, dem FFO I, dem FFO I je Aktie sowie dem Gesamtperiodenergebnis. Zusätzlich 

wird gemäß § 275 Abs. 3 Nr. 16 HGB das Jahresergebnis dargestellt. 

 

Die durchschnittliche Vergütung der Arbeitnehmer umfasst den Personalaufwand für Löhne und 

Gehälter inklusive der Lohnsteuer, für Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, für Nebenleistun-

gen sowie für kurzfristige variable Vergütungsbestandsteile aller Gesellschaften des LEG-Konzerns. 

Die Ermittlung der durchschnittlichen Zahl der Beschäftigten erfolgte nach § 267 Abs. 5 HGB. 

 

VVeerrgglleeiicchheennddee  DDaarrsstteelllluunngg  ddeerr  EErrttrraaggsseennttwwiicckklluunngg  uunndd  ddeerr  jjäähhrrlliicchheenn  VVeerräännddeerruunngg  ddeerr  VVeerrggüüttuunngg

22002233 22002222
VVeerräännddee--
rruunngg  iinn  %% 22002211

VVeerräännddee--
rruunngg  iinn  %% 22002200

VVeerräännddee--
rruunngg  iinn  %%

EErrttrraaggsseennttwwiicckklluunngg  
AFFO (Konzern) in Mio. € 181,2 108,8 66,5 92,2 18,0 92,8 -0,6

AFFO je Aktie (Konzern) in € 2,44 1,48 64,9 1,27 16,5 1,32 -3,8

Jahresergebnis LEG Immobilien SE (Einzelgesellschaft) in Mio. € 18,3 -307,6 -105,9 -33,4 821,0 -17,6 89,6

Gesamtperiodenergebnis LEG Immobilien SE (Konzern) in Mio. € -1.593,3 315,6 -604,8 1750,1 -82,0 1360,3 28,7

DDuurrcchhsscchhnniittttlliicchhee  VVeerrggüüttuunngg  AArrbbeeiittnneehhmmeerr    iinn  TT€€ 77 72 6,9 72 -1,0 71 2,2

VVoorrssttaannddssvveerrggüüttuunngg  iinn  TT€€
Lars von Lackum 2.108 1.910 10,4 1874 1,9 1346 39,2

Dr. Kathrin Köhling1 632                    -                    -                    -                    -                    -                    - 

Dr. Volker Wiegel 1.308 1.211 8,0 1259 -3,8 966 30,3

Susanne Schröter-Crossan2 549 1.066 -48,5 1116 -4,5 491 127,2

AAuuffssiicchhttssrraattvveerrggüüttuunngg  iinn  TT€€
Herr Michael Zimmer 275 256 7,5 224 14,2 226 -0,9

Herr Dr. Jochen Scharpe 115 110 4,5 96 14,7 104 -7,7

Herr Dr. Claus Nolting 188 162 15,5 116 40,2 74 56,5

Herr Martin Wiesmann 165 141 17,2 96 46,2 17 473,1

Frau Dr. Sylvia Eichelberg 115 100 14,7 47 114,3 - -

Frau Dr.Katrin Suder 140 86 62,8 - - -

1 Beginn der Vorstandstätigkeit zum 1. April 2023
2 Ende des Vorstandsanstellungsvertrag zum 30. Juni 2023
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3.2 Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers zum Vergütungsbericht 

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER DIE PRÜFUNG DES  
VERGÜTUNGSBERICHTS NACH § 162 ABS. 3 AKTG

An die LEG Immobilien SE, Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Vergütungsbericht der LEG Immobilien SE, Düsseldorf, für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1  
und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den 
Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die 
Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf 
den Inhalt des Vergütungsberichts. 

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter  
Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG 
(IDW PS 870 (09.2023)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem 
Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend 
beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen der IDW-Qualitätsmanage- 
mentstandards angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der  
Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die 
Unabhängigkeit haben wir eingehalten. 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, ein-
schließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind 
sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines 
Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungs-
legung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen 
wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber 
ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im Ver- 
gütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die  
formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG 
haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Anga-
ben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft. 
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Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht unter  
Berücksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei für Anzeichen  
aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen in Bezug auf die  
inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die 
angemessene Darstellung des Vergütungsberichts enthält. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass  
eine solche irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten.  
Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Düsseldorf, den 3. März 2024

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

André Bedenbecker  Rolf Künemann
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer
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III. Weitere Angaben und Hinweise

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung  
EUR 74.109.276,00 und ist eingeteilt in 74.109.276 Stückaktien, die jeweils eine Stimme gewähren. 
Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt daher 
74.109.276.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts

2.1 Teilnahmeberechtigung

Alle Aktionäre, die sich spätestens bis zum 16. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft zur 
Hauptversammlung angemeldet haben und die für die angemeldeten Aktien im Aktienregister einge-
tragen sind, sind gemäß § 12.3 der Satzung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts – selbst oder durch Bevollmächtigte – berechtigt.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft entweder in Textform unter der Anschrift

LEG Immobilien SE
c/o Computershare Operations Center
80249 München 

oder

unter der E-Mail-Adresse

anmeldestelle@computershare.de

oder

über das passwortgeschützte Internetportal der Gesellschaft (im Folgenden: „InvestorPortal“), das 
unter der Internet-Adresse 

https://ir.leg-se.com/hv2024

erreichbar ist, 

oder durch Übermittlung durch Intermediäre unter den Voraussetzungen des § 67c AktG in deutscher 
oder englischer Sprache zugehen. 
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Die individuellen Zugangsdaten für das passwortgeschützte InvestorPortal, das unter der Internet- 
adresse https://ir.leg-se.com/hv2024 erreichbar ist, erhalten die Aktionäre mit ihren Anmeldeunterlagen. 
Über das InvestorPortal können die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten das Stimmrecht durch von 
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter (siehe unten „Verfahren für die Stimmabgabe durch 
Stimmrechtsvertreter“) oder durch Briefwahl (siehe unten „Verfahren für die Stimmabgabe durch Brief-
wahl“) ausüben sowie Vollmachten erteilen oder widerrufen.

Nach fristgerechtem Zugang der Anmeldung bei der Gesellschaft wird den Aktionären bzw. ihren Bevoll-
mächtigten eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung übersandt, sofern keine Bevollmächtigung 
der durch die Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder Stimmabgabe per Briefwahl mit der 
Anmeldung erfolgte. Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraus-
setzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. 

2.2 Hinweise zur Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht nur selbst, sondern auch durch ei-
nen Bevollmächtigten, wie z.B. ein hierzu bereites Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder von 
der Gesellschaft benannte sog. Stimmrechtsvertreter, ausüben. Auch im Fall einer Bevollmächtigung 
ist eine frist- und formgerechte Anmeldung erforderlich. Einzelheiten zum Verfahren der Bevollmäch-
tigung entnehmen Sie bitte den Abschnitten „Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte“ 
(IV.1.) und „Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter“ (IV.2.).

2.3 Hinweise zur Stimmabgabe bei Briefwahl

Außerdem können Aktionäre ihr Stimmrecht, ohne an der Hauptversammlung selbst oder durch einen 
Bevollmächtigten teilzunehmen, durch Briefwahl ausüben. Auch im Fall der Briefwahl ist eine fristge-
mäße Anmeldung in der oben beschriebenen Form erforderlich.

Einzelheiten zur Stimmabgabe durch Briefwahl entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Verfahren für die 
Stimmabgabe durch Briefwahl“ (IV.3.).

2.4 Hinweise zum Umschreibestopp 

a. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als 
solcher im Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht und die Anzahl der einem 
Aktionär zustehenden Stimmrechte ist daher der Eintragungsstand des Aktienregisters am 
Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie jedoch, dass aus abwicklungs- 
technischen Gründen vom 17. Mai 2024, 0.00 Uhr (MESZ), bis zum Ende der Haupt- 
versammlung am 23. Mai 2024 (jeweils einschließlich) ein sog. Umschreibestopp gilt, d.h. keine 
Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen werden. Abwicklungstechnisch maßgebli-
cher Bestandsstichtag ist daher der 16. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ) (sog. „Technical Record Stop“).

b. Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. Ak-
tionäre können daher über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung 
und ungeachtet des Umschreibestopps weiter frei verfügen.
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IV. Verfahren für die Stimmabgabe

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung können Sie persönlich zur Hauptversammlung erscheinen und 
Ihr Stimmrecht selbst ausüben. Sie können Ihr Stimmrecht aber auch durch Bevollmächtigte, Stimm-
rechtsvertreter oder Briefwahl ausüben.

1. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

a.  Aktionäre, die ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht selbst, sondern durch Bevoll-
mächtigte ausüben wollen, müssen diesen vor der Abstimmung ordnungsgemäß Vollmacht 
erteilen. Dabei ist Folgendes zu beachten:

Wenn weder ein Intermediär im Sinne von § 135 Abs. 1 AktG noch eine andere ihm nach § 135  
Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution (wie z.B. eine Aktionärsvereinigung) be-
vollmächtigt wird, ist die Vollmacht entweder

aa.  in Textform gegenüber der Gesellschaft unter einer der oben für die Anmeldung ange-
gebenen Adressen per Post, E-Mail oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im 
Wege der Übermittlung durch Intermediäre oder

bb.  in Textform unmittelbar gegenüber dem Bevollmächtigten (in diesem Fall muss die Be-
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform oder unter den Voraussetzungen 
des § 67c AktG im Wege der Übermittlung durch Intermediäre nachgewiesen werden)

zu erteilen. Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht. Die Gesellschaft stellt den Aktio-
nären auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2024 ein Formular 
für die Vollmachtserteilung an Dritte (Bevollmächtigte, die nicht von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter sind) gegenüber der Gesellschaft zur Verfügung.

b. Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung oder des 
Widerrufs der Vollmacht in Textform unter einer der oben für die Anmeldung angegebenen 
Adressen per Post, E-Mail oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG durch Interme-
diäre an die Gesellschaft übermitteln. Am Tag der Hauptversammlung kann dieser Nachweis 
auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbracht werden. 

c. Die Vollmacht kann auch über das InvestorPortal gemäß dem von der Gesellschaft fest-
gelegten Verfahren bis zum 22. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ) erteilt oder widerrufen werden. 
Die Möglichkeit, erteilte Vollmachten über das InvestorPortal zu widerrufen, besteht auch 
für per Post, E-Mail oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der Übermitt-
lung durch Intermediäre erteilte oder nachgewiesene Vollmachten. Über das InvestorPortal 
erteilte Vollmachten können unter den Voraussetzungen nach lit. a. auch per Post, E-Mail 
oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der Übermittlung durch Interme-
diäre bis spätestens 22. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ) widerrufen werden.
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d. Für die Bevollmächtigung von Intermediären im Sinne von § 135 Abs. 1 AktG und anderen 
ihnen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen (wie z.B. Aktio-
närsvereinigungen) sowie den Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Bitte beachten Sie auch die von den 
jeweiligen Bevollmächtigten insoweit ggf. vorgegebenen Regeln.

Intermediäre im Sinne von § 135 Abs. 1 AktG und andere ihnen nach § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Personen und Institutionen (wie z.B. Aktionärsvereinigungen) dürfen das 
Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister 
eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben.

e. Die Nutzung des InvestorPortals durch Bevollmächtigte setzt voraus, dass der Bevollmäch-
tigte Zugangsdaten erhält. Nach Festlegung des Vollmachtgebers werden dem Bevollmäch-
tigten von der Gesellschaft eigene Zugangsdaten übermittelt. Für die Übermittlung kann 
insbesondere bei Vollmachtserteilung durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft unter 
Verwendung des von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Formulars eine Postadresse 
des Bevollmächtigten und bei Nutzung des InvestorPortals für die Vollmachtserteilung ent-
weder eine Postadresse oder eine E-Mail-Adresse des Bevollmächtigten angegeben werden. 
Die Zugangsdaten werden dann auf dem gewählten Weg übersandt. Sollte eine Bevollmäch-
tigung eines Dritten über das InvestorPortal ohne Angabe einer E-Mail-Adresse erfolgen, 
kann der Aktionär die Zugangsdaten direkt im Portal downloaden. Der Aktionär ist in dem 
Fall für die Weiterleitung der Zugangsdaten an den Bevollmächtigten verantwortlich. Bitte 
berücksichtigen Sie bei Angabe einer Postadresse übliche Bearbeitungs- und Postlaufzeiten 
für die Übermittlung der Zugangsdaten.

f. Bitte weisen Sie Ihre Bevollmächtigten auf die Informationen zum Datenschutz hin (siehe 
unten VIII.).

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können sich auch durch von der Gesellschaft benannte Personen (sog. Stimmrechts-
vertreter) in der Hauptversammlung vertreten lassen. Dabei ist Folgendes zu beachten: 

a. Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu de-
nen ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die 
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen.

b. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter (i) keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur 
Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von 
Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen und dass sie (ii) nur für die Abstimmung über 
solche Anträge und Wahlvorschläge zur Verfügung stehen, zu denen es mit dieser Einberu-
fung oder später bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichts-
rat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären nach Artikel 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 
SE-Ausführungsgesetz (SEAG), §§ 124 Abs. 1, 122 Abs. 2 Satz 2 AktG gibt oder die nach den 
§§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden.

c. Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können in Textform an die Gesell-
schaft unter einer der oben für die Anmeldung angegebenen Adressen bis zum 22. Mai 2024, 
24.00 Uhr (MESZ) erteilt, geändert oder widerrufen werden. In allen diesen Fällen ist der 
Zugang der Vollmacht bzw. Weisung, der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft 
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entscheidend. Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die 
Stimmrechtsvertreter auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung in 
Textform erteilt, geändert oder widerrufen werden.

d. Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können gegenüber der Gesell-
schaft unter den Voraussetzungen des § 67c AktG bis zum 22. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ) 
auch im Wege der Übermittlung durch Intermediäre erteilt, geändert oder widerrufen werden. 
Entscheidend ist der Zugang der Vollmacht bzw. Weisung, der Änderung oder des Widerrufs 
bei der Gesellschaft.

e. Bis zum 22. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ) können über das InvestorPortal gemäß dem von der 
Gesellschaft festgelegten Verfahren Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 
erteilt sowie bereits abgegebene Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 
geändert oder widerrufen werden. Die Möglichkeit zur Änderung und zum Widerruf besteht 
auch für fristgemäß per Post, E-Mail oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im 
Wege der Übermittlung durch Intermediäre abgegebene Vollmachten und Weisungen an 
die Stimmrechtsvertreter. Über das InvestorPortal erteilte Vollmachten und Weisungen an 
die Stimmrechtsvertreter können unter den Voraussetzungen nach lit. c. und d. auch per 
Post, E-Mail oder im Wege der Übermittlung durch Intermediäre geändert oder widerrufen 
werden.

f. Wenn Erklärungen über die Erteilung, die Änderung oder den Widerruf von Vollmachten und 
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter auf mehreren der möglichen Übermittlungswege 
zugehen, gilt die zuletzt fristgemäß zugegangene Erklärung als verbindlich. Bitte beachten 
Sie, dass es bei Erklärungen, die per Post abgegeben werden, aufgrund der Postlaufzeit zu 
Verzögerungen kommen kann.

g. Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter schließt 
eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. 

h. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durch-
geführt werden, gilt die Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden 
Punkt der Einzelabstimmung.

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Bei Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist Folgendes zu beachten:

a. Briefwahlstimmen können bis zum 22. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ) unter einer der oben für 
die Anmeldung angegebenen Adressen in Textform abgegeben oder über das InvestorPortal 
gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren vorgenommen werden. In allen 
diesen Fällen ist der Zugang der Briefwahlstimme bei der Gesellschaft entscheidend.

b. Briefwahlstimmen können der Gesellschaft unter den Voraussetzungen des § 67c AktG 
bis zum 22. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ) auch durch Intermediäre übermittelt werden.  
Entscheidend ist der Zugang der Briefwahlstimme bei der Gesellschaft. Das gilt auch für die 
Änderung oder den Widerruf von Briefwahlstimmen, die im Wege der Übermittlung durch 
Intermediäre übermittelt oder gemäß a. abgegeben wurden.
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c. Bitte beachten Sie, dass durch Briefwahl eine Abstimmung nur über Anträge und Wahlvor-
schläge möglich ist, zu denen es mit dieser Einberufung oder später bekanntgemachte  
Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder  
von Aktionären nach Artikel 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 124 Abs. 1, 122 Abs. 2 
Satz 2 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden. 

d. Auch bevollmächtigte Intermediäre im Sinne von § 135 Abs. 1 AktG oder andere ihnen nach  
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen (wie z.B. Aktionärsvereinigungen) 
können sich der Briefwahl bedienen. 

e. Bis zum 22. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ) können bereits abgegebene Briefwahlstimmen über 
das InvestorPortal geändert oder widerrufen werden. Rechtzeitig abgegebene Briefwahl-
stimmen können zudem in Textform unter einer der oben für die Anmeldung angegebenen 
Adressen bis zum 22. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ) geändert oder widerrufen werden. Diese 
Möglichkeiten bestehen auch für fristgemäß unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im 
Wege der Übermittlung durch Intermediäre abgegebene Briefwahlstimmen. In allen diesen 
Fällen ist der Zugang der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend.

f. Wenn Erklärungen zur Abgabe, zur Änderung oder zum Widerruf von Briefwahlstimmen auf 
mehreren der möglichen Übermittlungswege zugehen, gilt die zuletzt fristgemäß zugegan-
gene Erklärung als verbindlich. Bitte beachten Sie, dass es bei Erklärungen, die per Post ab-
gegeben werden, aufgrund der Postlaufzeit zu Verzögerungen kommen kann. 

g. Die Briefwahl schließt eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung und eine 
Stimmabgabe durch Bevollmächtigte nicht aus. 

h. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durch-
geführt werden, gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme  
entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

4. Formulare für Anmeldung, Bevollmächtigung und Briefwahl

Die Anmeldung kann insbesondere über das InvestorPortal oder über einen in Abschnitt III.2.1  
beschriebenen Übermittlungsweg vorgenommen werden. Die individuellen Zugangsdaten für 
das passwortgeschützte InvestorPortal, das unter der Internetadresse https://ir.leg-se.com/
hv2024 erreichbar ist, erhalten die Aktionäre von der Gesellschaft übersandt. Die Bevollmäch-
tigung und Briefwahl können ebenfalls insbesondere über das InvestorPortal erfolgen, zudem  
auf beliebige andere oben in den Abschnitten III.2.1, IV.1, IV.2 und IV.3 beschriebene form- 
gerechte Weise; dabei kann insbesondere das auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://ir.leg-se.com/hv2024 zugängliche Vollmachts- und Briefwahlformular verwendet werden. 
Vollmachten können darüber hinaus während der Hauptversammlung auf den vorgehaltenen 
Formularen oder in sonstiger formgerechter Weise erteilt werden.

Wenn Sie direkt einen Intermediär im Sinne von § 135 Abs. 1 AktG oder eine andere ihm nach  
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution (wie z.B. eine Aktionärsvereinigung)  
bevollmächtigen wollen, stimmen Sie sich bitte mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form 
und Fristen der Vollmachtserteilung ab.
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V. Rechte der Aktionäre

Den Aktionären stehen im Vorfeld und in der Hauptversammlung unter anderem die folgenden  
Rechte zu. Weitere Einzelheiten hierzu finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://ir.leg-se.com/hv2024.

1. Ergänzung der Tagesordnung

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 des Grund-
kapitals erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können gemäß Artikel 56 SE-Verordnung,  
§ 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt  
und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine  
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an die folgende Anschrift zu richten:

LEG Immobilien SE
Vorstand
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf 

Es muss der Gesellschaft gem. § 122 Abs. 2 AktG mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also 
bis spätestens zum 22. April 2024, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen. 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens dem Bundesanzeiger zur Veröffentlichung zugeleitet. Sie werden außerdem auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2024 zugänglich gemacht und den 
Aktionären mitgeteilt.

2. Gegenanträge; Wahlvorschläge

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen 
zu den Punkten der Tagesordnung zu übersenden. Sollen die Gegenanträge von der Gesellschaft 
zugänglich gemacht werden, sind sie mit einer Begründung zu versehen und mindestens 14 Tage 
vor der Hauptversammlung, d.h. spätestens bis zum 8. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ),

 – unter der Anschrift

LEG Immobilien SE
Vorstand
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf oder

 – ─unter der E-Mail-Adresse 

hauptversammlung@leg-se.com

oder



LEG Immobilien SE   
TAGESORDNUNG 2024

59
LEG IMMOBILIEN SE I Hauptversammlung 2024

 – unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der Übermittlung durch Intermediäre

zu übersenden. Anderweitig adressierte Gegenanträge müssen nicht zugänglich gemacht werden.

In allen Fällen der Übersendung eines Gegenantrags ist der Zugang des Gegenantrags bei der 
Gesellschaft entscheidend.

Zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären werden einschließlich des Namens des 
Aktionärs und der Begründung sowie etwaigen Stellungnahmen der Verwaltung hierzu auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2024 zugänglich gemacht. Der Vor-
stand braucht einen Gegenantrag und dessen Begründung nicht zugänglich zu machen und kann 
Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen, wenn die Voraussetzungen des § 126 
Abs. 2 und 3 AktG vorliegen. Die Einzelheiten hierzu sind auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://ir.leg-se.com/hv2024 dargestellt.

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 Satz 1 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl  
von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß. Solche Vorschläge brauchen 
jedoch nicht begründet zu werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen 
braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu  
machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten ent-
hält. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern brauchen auch dann nicht zugänglich  
gemacht zu werden, wenn ihnen keine Angaben zur Mitgliedschaft des vorgeschlagenen Auf-
sichtsratskandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinn von § 125 Abs. 1 
Satz 5 AktG beigefügt sind.

3. Auskunftsrecht

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom  
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft  
zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein 
Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch 
auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu den mit ihr verbunde-
nen Unternehmen. Des Weiteren betrifft die Auskunftspflicht auch die Lage des LEG-Konzerns 
und der in den LEG-Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Tatbestände, bei  
deren Vorliegen der Vorstand berechtigt ist, die Auskunft zu verweigern, sind auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2024 dargestellt.

VI.  Informationen und Unterlagen zur  
Hauptversammlung; Internetseite

Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://ir.leg-se.com/hv2024 zugänglich. Sämtliche der Hauptversammlung gesetzlich  
zugänglich zu machenden Unterlagen liegen während der Hauptversammlung zusätzlich zur  
Einsichtnahme aus.
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VII.  Bild- und Tonübertragung der  
Hauptversammlung im Internet

Die Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit können die Eröffnung der 
Hauptversammlung sowie die Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstandsvorsitzen-
den am 23. Mai 2024 ab 10:00 Uhr (MESZ) live auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://
ir.leg-se.com/hv2024 verfolgen.

VIII. Datenschutzhinweise

Informationen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten und den diesbezüglichen 
Rechten der Aktionäre gemäß den anwendbaren Datenschutzgesetzen, insbesondere der  
Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO), im Zusammenhang mit 
der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung sind auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2024 und www.leg-wohnen.de/unternehmen/
datenschutz/ zugänglich.

Düsseldorf, im April 2024

LEG Immobilien SE
Der Vorstand
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